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1.  Rahmenbedingungen und rechtliche Vorgaben 
 

1.1  Veranlassung und Ziel der Planung 
 
Für das teilweise auf dem Territorium des Landkreises Heidekreis gelegene FFH-
Gebiet Nr. 90 „Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker“ und das EU-
Vogelschutzgebiet V 23 „Untere Allerniederung“ besteht nach § 32 Abs. 2 BNatSchG 
die Verpflichtung, das von der Europäischen Union bestätigte Gebiet als Teil des 
europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 über ein nationales Schutzgebiet zu 
schützen. Im Rahmen der Schutzerklärung sind nach § 32 Abs. 3 BNatSchG der 
Schutzzweck entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen und die erforderlichen 
Gebietsabgrenzungen zu bestimmen. Für die zukünftige Betreuung und Pflege des 
Gebietes dient der vorliegende Managementplan, wie er unter der Bezeichnung „Be-
wirtschaftungsplan“ in § 32 Abs. 5 BNatSchG vorgesehen ist. 
 
 

1.2  Planungsansatz 
 
Die planerische Vorgehensweise und die Inhalte des Planwerkes orientieren sich an 
den Vorgaben der Fachbehörde für Naturschutz für die Maßnahmenplanung in Natura 
2000-Gebieten in Niedersachsen (BURCKHARDT 2016), wobei im vorliegenden Fall 
ein besonderes Gewicht auf eine transparente und nachvollziehbare Abwägung 
innerfachlicher Konflikte und die Ableitung der naturschutzfachlichen Ziele gelegt 
wird, wofür der Ansatz von KAISER (2009) Verwendung findet. 
 
Der Planungsraum beinhaltet ausschließlich die Flächen des FFH-Gebietes sowie des 
EU-Vogelschutzgebietes innerhalb der Grenzen des Landkreises Heidekreis ein-
schließlich der Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, wobei für letztere eigene 
Managementpläne erstellt werden. 
 
Wesentliche Grundlage für die Ableitung der naturschutzfachlichen Ziele und Maß-
nahmen sind die Erhebungen von LEHMANN & THIELCKE (2016) aus dem Jahr 2015, 
im Rahmen dessen die Aktualisierung der Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen 
früherer Erhebungen aus den Jahren 2004 und 2013 durchgeführt wurden. Darüber 
hinaus erfolgte die Auswertung vorliegender Daten, Veröffentlichungen und Gutach-
ten zum Planungsraum mit naturkundlichen Informationen. Eigene Bestandserhebun-
gen wurden auftragsgemäß nicht durchgeführt. 
 
Bei Ableitung der naturschutzfachlichen Ziele und Maßnahmen wird jeweils zwischen 
„Pflichtaufgaben“ und darüber hinausgehende Aufgaben differenziert. Erstere umfas-
sen die Ziele und Maßnahmen, die zwingend erforderlich sind, um der europarechtlich 
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abgeleiteten Verpflichtung nachzukommen, die Natura 2000-Gebiete in einem günsti-
gen Erhaltungszustand zu erhalten oder es in einen solchen zu versetzen. Die darüber 
hinausgehenden Aufgaben beschreiben die sonstigen naturschutzfachlich gebotenen 
Ziele und Maßnahmen. 
 
 

1.3  Organisation des Planungsprozesses und Zeitrahmen 
 
Der Landkreis Heidekreis hat Ende 2016 das Landschaftsarchitekturbüro Prof. Dr. 
Kaiser (Arbeitsgruppe Land & Wasser) mit der Erarbeitung des vorliegenden Manage-
mentplanes beauftragt. 
 
Im Februar 2018 erfolgten bei der Fachbehörde für Naturschutz einschließlich Vogel-
schutzwarte, beim Gewässerkundlichen Landesdienst (Betriebsstelle Verden) sowie 
beim Fischereikundlichen Dienst des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit Abfragen zu floristischen und faunistischen Daten zum Plangebiet. 
Außerdem erfolgten im Februar 2018 Abfragen bei der Fachbehörde für Naturschutz 
zu den aus landesweiter Sicht zu beachtenden Schutzobjekten und Zielen, zu denen im 
März und April 2018 Antworten vorgelegt wurden. Im Januar 2020 lieferte die 
Fachbehörde für Naturschutz ergänzend dazu Hinweise zur Wiederherstellungsnot-
wendigkeit aus dem Netzzusammenhang für die Lebensraumtypen im FFH-Gebiet. 
 
Um Daten zur aktuellen Nutzungssituation (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Jagd 
sowie Gewerbe, Industrie und Verkehr) zu erlangen, wurden der Landkreis Heidekreis, 
die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, das Landvolk Niedersachsen, die Nieder-
sächsischen Landesforsten und der Sportanglerverein Walsrode schriftlich und zum 
Teil mündlich befragt. Soweit möglich gaben alle Institutionen dazu freundlicherweise 
zwischen Februar und Juli 2019 sowie im Januar und Februar 2020 Auskunft. Eine 
individuelle Datenherausgabe durch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen und 
das Landvolk Niedersachsen erfolgte aufgrund der vorhandenen Datenmengen und 
dem damit verbundenen Aufwand sowie aus Datenschutzgründen nicht (Nachricht per 
E-Mail vom 18.2.2019 und 1.3.2019). 
 
In Hinblick auf bisherige Naturschutzaktivitäten gaben der Niedersächsische Landes-
betrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Betriebsstelle Lüneburg, der 
Landkreis Heidekreis und der Naturschutzbund Deutschland (NABU), Kreisverband 
Heidekreis e. V. auf schriftliche Nachfrage dankenswerterweise im Februar und April 
2019 hilfreiche Hinweise. 
 
Die Auskunft über im Planungsraum vorhandene Bebauungspläne erfolgt durch den 
Landkreis Heidekreis im März und April 2019. 
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Um Informationen zur Wasserwirtschaft (Einleitungen, Entnahmen, Gewässerunter-
haltung, Hochwasserschutz, Gewässerstruktur) zu erhalten, wurden im Januar 2019 
verschiedene Institutionen angefragt. Soweit bisher erfolgt beziehungsweise möglich 
erteilten der Unterhaltungsverband Meiße, der Unterhaltungs- und Landespflegever-
band Alpe-Schwarz Riede, der Unterhaltungsverband Wietze, der Landkreis Heide-
kreis und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser dazu freundlicherweise zwi-
schen März und Juli 2019, im November und Dezember 2019 sowie im Januar 2020 
Auskunft. 
 
Die Managementplanung der Niedersächsischen Landesforsten wurde im Januar 2019 
angefragt. 
 
Zwischenergebnisse zu den flächenscharf abgeleiteten naturschutzfachlichen Zieltypen 
wurden dem Landkreis Heidekreis im Rahmen eines Besprechungstermines im Juni 
2020 in Soltau vorgestellt. Der Managementplan bis einschließlich Zielkonzept wurde 
im Dezember 2020 dem Landkreis Heidekreis, der Fachbehörde für Naturschutz sowie 
dem Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(Dezernat Binnenfischerei) als Zwischenbericht vorgelegt, bevor auf dieser Basis die 
einzelflächenbezogene Maßnahmenplanung erstellt wurde. Im Januar 2021 und Febru-
ar 2021 sind die Stellungnahmen zu diesem Zwischenbericht eingegangen, die in der 
nunmehr vorliegenden abgestimmten Fassung des Managementplanes berücksichtigt 
wurden, soweit dieses fachlich geboten ist. Der vollständige Managementplan ein-
schließlich des Maßnahmenkonzeptes wurde im November 2021 dem Landkreis Hei-
dekreis, der Fachbehörde für Naturschutz sowie dem Niedersächsisches Landesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Dezernat Binnenfischerei) als Entwurf 
vorgelegt. 
 
 

1.4  Vorgaben aus Natura 2000 und andere europarechtliche Vorgaben 
 
Der Planungsraumes gehört sowohl zum FFH-Gebiet Nr. 90 „Aller (mit Barnbruch), 
untere Leine, untere Oker“ (DE 3021-331) als auch zum EU-Vogelschutzgebiet V 23 
„Untere Allerniederung“ (DE 3222-401), wobei beide Natura 2000-Gebiete sich in 
weiten Teilen überlagern. Das FFH-Gebiet, das neben dem Landkreis Heidekreis auch 
Teile der Landkreise Celle, Gifhorn, Peine, Verden und der Region Hannover sowie 
der Stadtgebiete von Braunschweig und Wolfsburg umfasst, nimmt einen deutlich 
größeren Anteil ein als das EU-Vogelschutzgebiet. Letzteres setzt sich nur in die 
benachbarten Landkreise Celle und Verden fort (siehe Abb. 1-1). Zusätzlich zur ge-
schlossenen Gebietskulisse ist auch die etwas abseits gelegene Kirche in Ahlden (siehe 
Abb. 1-2) Teil des FFH-Gebietes Nr. 90 (vergleiche NMU 2019a, NLWKN 2020b, 
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2018c, LEHMANN & THIELCKE 2016, schriftliche Mitteilung Landkreis Heidekreis 
vom 8.4.2020). 
 
Entsprechend den an die Europäische Union übermittelten Standarddatenbögen 
Deutschlands (NLWKN 2020b) sind in dem FFH-Gebiet (einschließlich der außerhalb 
des Planungsraumes gelegenen Teile) derzeitig insgesamt 21 Lebensraumtypen ver-
treten, die im Sinne der FFH-Richtlinie von gemeinschaftlichen Interesse sind. Der 
laut NLWKN (2014) noch zusätzlich genannte Lebensraumtyp 7210 (Kalkreiche 
Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae) konnte nach den 
Angaben des NLWKN (2020b) im Jahr 2002 nicht bestätigt werden. Status und/oder 
Möglichkeiten der Wiederansiedlung/-herstellung sind allerdings zu prüfen. Darüber 
hinaus treten 17 Tierarten des Anhanges II der FFH-Richtlinie aus der Gruppe der 
Säugetiere, Fische und Rundmäuler sowie Amphibien und Libellen auf (siehe Tab. 1-
1). 
 
Für das EU-Vogelschutzgebiet werden außerhalb des Planungsraumes gelegene Teile 
mit eingeschlossen nach den an die Europäische Union übermittelten Standarddaten-
bögen Deutschlands (NLWKN 2020c) insgesamt 41 Arten genannt (siehe Tab. 1-2). 
 
Die Tab. 1-1 und Tab. 1-2 geben eine Übersicht über die Ausstattung der Natura 2000-
Gebiete, wobei sich das aufgeführte Inventar auf das FFH-Gebiet und das EU-Vogel-
schutzgebiet jeweils in seiner Gesamtheit bezieht und nicht nur die Bereiche betrifft, 
die innerhalb des Planungsraumes liegen. Weiterführende Angaben zur Ausstattung 
des eigentlichen Planungsraumes können dem Kap. 3 entnommen werden. 
 
Schutzgebietsverordnungen, die die Belange von Natura 2000 berücksichtigen bezie-
hungsweise allgemeine sowie spezielle Erhaltungsziele für die Natura 2000-Gebiete 
festlegen, existieren nur für Teilflächen ganz im Westen des Gebietes in Form der 
Naturschutzgebiete „Allerniederung bei Klein Häuslingen“ sowie „Allerschleifen 
zwischen Wohlendorf und Hülsen“. Für die kompletten Natura 2000-Gebietsteile im 
Landkreis Heidekreis ist eine aktuelle Schutzgebietsausweisung derzeit in Bearbei-
tung. Nähere Angaben können dem Kap. 2 im Materialband entnommen werden. 
 
Die Schutzgebietsverordnung vom 26.6.2020 berücksichtigt die Belange von Natura 
2000 und formuliert allgemeine sowie spezielle Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet 
und das EU-Vogelschutzgebiet. Nähere Angaben können dem Kap. 2.1 im Material-
band entnommen werden. 
 
Innerhalb des Planungsraumes befinden sich Abschnitte von 17 Oberflächengewässer, 
die den Regelungen der Wasserrahmenrichtlinie unterliegen (vergleiche NMU 2018b). 
Weiterführende Angaben können dem Kap. 3.5.2.1 entnommen werden. 
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Andere europarechtliche Vorgaben sind für die Bearbeitung der vorliegenden Unter-
lage nicht relevant. 
 
Im Januar 2020 hat die Fachbehörde für Naturschutz die in Tab. 1-3 dargestellten Hin-
weise aus dem Netzzusammenhang geliefert. 
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© GeoBasis-DE / BKG 2019 
 
Quelle:  © 2017, geodaten@NLWKN-dir.niedersachsen.de sowie  

© 2018, geodaten@NLWKN-dir.niedersachsen.de (vergleiche NMU 2019a).  
 

 FFH-Gebiet  
- Nr. 90 „Aller (mit Barnbruch), untere 

Leine, untere Oker“ (DE 3021-331) 

 EU-Vogelschutzgebiet  
- V 23 „Untere Allerniederung“ (DE 3222-401) 

 
Planungsraum   

Abb. 1-1: Abgrenzung des FFH-Gebietes Nr. 90 „Aller (mit Barnbruch), untere 
Leine, untere Oker“ und des EU-Vogelschutzgebietes V23 „Untere 
Allerniederung“ im Umfeld des Planungsraumes (Maßstab 1 : 200.000, 
eingenordet).  
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© 2016  
 

© GeoBasis-DE / BKG 2019 
 
Quelle:  © 2017, geodaten@NLWKN-dir.niedersachsen.de sowie  

© 2018, geodaten@NLWKN-dir.niedersachsen.de (vergleiche NMU 2019a).  
 

 FFH-Gebiet  
(unverändert hochvergrößert) 
- Nr. 90 „Aller (mit Barnbruch), untere 

Leine, untere Oker“ (DE 3021-331) 

 EU - Vogelschutzgebiet  
(unverändert hochvergrößert) 
- V 23 „Untere Allerniederung“ (DE 3222-401) 

 
Planungsraum   

Abb. 1-2: Lage der Kirche Ahlden als gesonderter Teil des FFH-Gebietes Nr. 90 
„Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker“ im Umfeld des 
Planungsraumes (Maßstab 1 : 5.000, eingenordet). 
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Tab. 1-2: Übersicht über die Vogelarten des EU-Vogelschutzgebietes V23 gemäß 

Standarddatenbogen. 
Quellen: NLWKN (2020c); Angaben gemäß Standarddatenbogen. 

Erh.-Grad: Erhaltungsgrad nach Standarddatenbogen: A = sehr gut; B = gut; C = mäßig bis schlecht. 

Pop.-Größe: Populationsgröße, je nach Datenlage Anzahl der Individuen/Brutpaare oder Grobein-
schätzung. 

Status (inklusive Populationsgröße): a = nur adulte Stadien, b = Wochenstuben / Übersommerung 
(Fledermäuse), e = gelegentlich einwandernd, unbeständig, g = Nahrungsgast, J = nur juvenile Stadien 
(zum Beispiel Larven, Puppen, Eier, m = Zahl der wandernden / rastenden Tiere (Zugvögel...) staging, 
n = Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare), r = resident, s = Spuren-, Fährten- und sonstiges indirekte 
Nachweise, t = Totfunde, (zum Beispiel Gehäuse von Schnecken, jagdliche Angaben, Herbarbe-
lege,...), u = unbekannt, w = Überwinterungsgast. 

Wertbestimmende Arten nach NLWKN (2017a): b = Vogelarten nach Art. 4 Abs. 1 (Anhang I) als 
Brutvögel, z = Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 als Brutvögel, g = Vogelarten nach Art. 4 Abs. 1 
(Anhang I) als Gastvögel. Die Arten sind grau hervorgehoben. 

Hinweis: Vogelarten, die innerhalb des Planungsraumes nachgewiesen wurden, sind durch Fettdruck 
hervorgehoben (vergleiche Kap. 3.4). 

Vogelarten 
 

Erh.- 
Grad 

Pop.-
Größe 

Status wertbe- 
stimmend 

Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus)  B 1 n  ---  
Löffelente (Anas clypeata)  B 8 / 9 m, n  ---  
Stockente (Anas platyrhynchos)  B 99 / 590 n, w  ---  
Knäkente (Anas querquedula)  B 4 / 2 m, n  ---  
Schnatterente (Anas strepera)  B 1 / 33 m, n  ---  
Blässgans (Anser albifrons)  B 214 w  ---  
Saatgans (Anser fabalis)  B 85 w  ---  
Graureiher (Ardea cinerea)  B  30 / 18 m, n  ---  
Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)  B 2 n  ---  
Weißstorch (Ciconia ciconia), Nahrungsgast B 27 g b 
Schwarzstorch (Ciconia nigra)  B 1 g  ---  
Rohrweihe (Circus aeruginosus)  B 5 n  ---  
Kornweihe (Circus cyaneus)  B 1 m  ---  
Saatkrähe (Corvus frugilegus)  B 581 g  ---  
Wachtel (Coturnix coturnix)  B 5 n  ---  
Wachtelkönig (Crex crex)  C 15 n b 
Zwergschwan (Cygnus columbianus bewickii)  C 613 m g 
Singschwan (Cygnus cygnus)  C 203 w g 
Höckerschwan (Cygnus olor)  B  237 / 15 n, w  ---  
Schwarzspecht (Dryocopus martius)  B 1 r  ---  
Bekassine (Gallinago gallinago)  B 5 / 4 m, n  ---  
Austernfischer (Haematopus ostralegus)  B 10 / 2 m, n  ---  
Neuntöter (Lanius collurio)  B 4 n  ---  
Raubwürger (Lanius excubitor)  B 1 r  ---  
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)  B 22 n  ---  
Gänsesäger (Mergus merganser)  B 67 w  ---  
Schwarzmilan (Milvus migrans)  B 2 n b 
Rotmilan (Milvus milvus)  B 2 n b 
Wiesenschafstelze (Motacilla flava)  C 181 n z 
Pirol (Oriolus oriolus)  B 4 n  ---  
Wespenbussard (Pernis apivorus)  B 1 n  ---  
Kormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)  B 65 m  ---  
Haubentaucher (Podiceps cristatus)  B 4 / 6 n, w  ---  
Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)  B 6 n  ---  
Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana)  C 1 n  ---  
Wasserralle (Rallus aquaticus)  B 2 n  ---  
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Vogelarten 
 

Erh.- 
Grad 

Pop.-
Größe 

Status wertbe- 
stimmend 

Braunkehlchen (Saxicola rubetra)  B 43 n z 
Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola)  B 1 n  ---  
Brandgans (Tadorna tadorna)  B 3 n  ---  
Rotschenkel (Tringa totanus)  C 5 n  ---  
Kiebitz (Vanellus vanellus)  B 300 / 139 m, n  ---  
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1.5  Hinweise auf nationale rechtliche und planerische Vorgaben 
 
Der Planungsraum ist Bestandteil von nach nationalem Naturschutzrecht ausgewie-
senen Schutzgebieten und geschützten Bereichen (§§ 23 ff BNatSchG). Dabei handelt 
es sich nach NMU (2020) um die Naturschutzgebiete „Allerniederung bei Klein 
Häuslingen“ (NSG LÜ 155) und „Allerschleifen zwischen Wohlendorf und Hülsen“ 
(NSG LÜ 260) sowie das Naturschutzgebiet „Aller – Leinetal“ (NSG LÜ 360) sowie 
um die Landschaftsschutzgebiete „Ehrenfriedhof Essel“ (LSG HK 005) und „Aller-
Leinetal“ (LSG HK 049) sowie die Naturdenkmale „Altarm der Aller“ (ND HK 015), 
„Bunkenburg (Erdwall und Eichen)“ (ND HK 054), „Wodans Eiche“ (ND HK 010), 
„Ulme“ (ND HK 013) und „Eiche am Grethemer Föhrweg“ (ND HK 067) (siehe 
Abb. 1-3). Die Abgrenzungen und Schutzvorgaben dieser Gebiete sind im Material-
band (Kap.  2.2 und 2.3) dargestellt. Nähere Angaben zu den Schutzgebieten finden 
sich in Kap. 3.5. 
 
Nationalparke und nationale Naturmonumente sowie Biosphärenreservate und 
Naturparke sind im Planungsraum oder in dessen näherer Umgebung nicht vorhanden 
(NMU 2020). Jedoch treten diverse nach § 30 BNatSchG oder § 24 NNatSchG gesetz-
lich geschützte Biotope auf. Mit dem Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen 
Ausührungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz sowie weiterer Gesetze zum Natur-
schutzrecht vom 11. November 2020 entfallen die nach § 22 Abs. 4 NAGBNatSchG 
pauschal geschützten Landschaftsbestandteile (Nds. GVBl. Nr. 43/2020, S. 444) mit 
Ausnahme von Wallhecken. 
 
Der Planungsraum ist Teil der Verordnungsflächen des Überschwemmungsgebietes 
der „Unteraller (Thören – Verden)“ sowie des vorläufig gesicherten Überschwem-
mungsgebietes „Aller-1, Landkreise Verden und Heidekreis“ (siehe NMU 2018a). 
Weiterführende Angaben können dem Kap. 3.5.2.1 entnommen werden. Entsprechend 
der Darstellungen des NMU (2018a) sind Wasserschutz- oder Heilquellenschutzgebie-
te dagegen nicht vorhanden. 
 
Einige Gehölze unterliegen den Schutzbestimmungen des NWaldLG. Das betrifft ge-
gebenenfalls auch größere Feldgehölze und die nicht als Waldbiotope im Sinne von 
V. DRACHENFELS (2021) erfassten Flächen innerhalb der Wälder, wenn es sich um 
Nichtholzbodenflächen handelt, die in funktionalem Zusammenhang mit dem Wald 
stehen (Waldnebenflächen). Dagegen fallen Galeriewälder nach V. DRACHENFELS 
(2021) nicht unter die Wälder im Sinne des § 2 NWaldLG. 
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Abb. 1-3:  Nach nationalem Naturschutzrecht geschützte Bereiche (Maßstab 1 : 125.000, eingenordet). 

© GeoBasis-DE / BKG 2019 

 
Landschaftsschutzgebiete  

 
- Ehrenfriedhof Essel (LSG HK 005) 
- Aller-Leinetal (LSG HK 049) 

 Naturdenkmale (flächig) 

 
- Altarm der Aller (ND HK 015) 
- Bunkenburg (Erdwall und Eichen) (ND HK 054) 

 Naturschutzgebiete 

 
- Allerniederung bei Klein Häuslingen (NSG LÜ 155) 
- Allerschleifen zwischen Wohlendorf und Hülsen (NSG LÜ 260) 
- Aller-Leinetal (NSG LÜ 360) 

 Naturdenkmale (punktuell) 

 
- Wodans Eiche (ND HK 010) 
- Ulme (ND HK 013) 
- Eiche am Grethemer Föhrweg (ND HK 067) 

 Planungsraum 

Quelle:  © 2019, geodaten@nlwkn-dir.niedersachsen.de 
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2.  Kurzcharakteristik des Planungsraumes 
 

2.1  Planungsraumgrenze 
 
Der etwa 5.215 ha umfassende Planungsraum befindet sich im Bundesland Nieder-
sachsen. Bei der Abgrenzung des Planungsraumes wurden zuständigkeitshalber aus-
schließlich die Flächen berücksichtigt, die sich auf dem Territorium des Landkreises 
Heidekreis befinden (vergleiche Kap. 2.6). In diesem Raum mit beplant werden die 
Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, wobei die Planung möglichst die Inhal-
te der von den Landesforsten erstellten Managementpläne aufgreift. 
 
Die Abgrenzung des Planungsraumes kann der Abb. 2-1 und im Detail der Karte 1 
entnommen werden. 
 
 

2.2  Naturräumliche Verhältnisse 
 
Nach V. DRACHENFELS (2010) ist der Planungsraum naturräumlich der Region Nr. 6 
„Weser-Aller-Flachland“ zuzurechnen. Entsprechend dem Landschaftsrahmenplan des 
LANDKREISES HEIDEKREIS (2013) liegt das Gebiet im Naturraum „Weser-Aller-
Flachland“ in der Haupteinheit „Untere Aller-Talsandebene“. Der überwiegende Teil 
befindet sich in den Untereinheiten „Rethemer Talaue“ (Nr. 627.00), „Winsener Tal-
aue“ (Nr. 627.01) und „Schwarmstedter Leinetal“ (Nr. 627.15) sowie randlich auch in 
den Untereinheiten „Lichtenhorster Dünen-Talsandgebiet“ (Nr. 627.12), „Vesbecker 
Talrand“ (Nr. 627.16), „Berkhofer Dünentalsand-Gebiet“ (Nr. 627.21), „Düshorner 
Sande“ (Nr. 627.32) und „Eickeloh-Winsener Dünenstreifen“ (Nr. 627.34). 
 
Die im Gebiet anstehenden Böden gehören im westlichen Teil des Planungsraumes bis 
in etwa der Ortslage Hodenhagen beziehungsweise dem Flecken Ahlden (Aller) zur 
Bodenregion der „(überregionalen) Flusslandschaften“ mit der Bodengroßlandschaft 
„Auen und Niederterrassen“. Der östliche Teil liegt in der Bodenregion „Altmoränen-
landschaften“ mit der Bodengroßlandschaft der „Niederungen und Urstromtäler des 
Altmoränengebiete“. Nördlich tritt zudem randlich die Bodengroßlandschaft „Grund-
moränenplatten und Endmoränen im Altmoränengebiet Norddeutschlands und im 
Rheinland“ aus der gleichen Bodenregion hinzu (siehe BGR 2018a, 2018b). Der über-
wiegende Teil des Raumes wird von Gley-Vega sowie Gley und Vega bestimmt. Vor 
allem am Rand der Niederung, aber auch vereinzelt darin eingelagert, finden sich 
Braunerde, Braunerde-Podsol, Gley-Braunerde, Gley-Podsol, Podsol, Podsol-Regosol, 
podsolierter Gley-Regosol und podsolierter Regosol. Erd-Niedermoor beziehungswei-
se Gley mit vielfach nur geringmächtiger Erd-Niedermoorauflage sowie Podsol-Gley 
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und Tiefumbruchboden aus Gley-Vega sind inselartig im Gebiet vorhanden (siehe 
Textkarte 1 – vergleiche LBEG 2019a). 
 
Als eine geogene Hintergrundbelastung in der Aller-, aber auch in der Leineaue sind 
entsprechend KAISER et al. (2011a, 2011b) die erhöhten Schwermetallgehalte der 
Überflutungssedimente anzusehen, die aus den Abraumhalden und Bergwerksgruben 
des Harzes über die Oker und andere Nebenflüsse in die Niederungen gelangten. Ent-
sprechend des LBEG (2019i) wird der Planungsraum weiträumig als „Erwartungsflä-
che“ für erhöhte Schadstoffgehalte im Boden abgebildet. Zusätzlich dazu werden 
überlagernd vielerorts zwischen Rethem und Buchholz Flächen dargestellt, bei denen 
auffällige Schwermetallgehalte in den Bodeneinheiten lokalisiert werden konnten. 
Hinweise auf die Verdichtungsempfindlichkeit der vorhandenen Böden können dem 
Kap. 3.5.2.1.1 (Grundwasser) entnommen werden. 
 
Entsprechend dem LBEG (2019b) findet sich südöstlich von Klein Häuslingen (siehe 
Abb. Mat. 3-1 im Materialband) in der Allerniederung eine etwa 250 m lange und 
150 m breite Binnendüne (kuppige Vollform) als schutzwürdiges Geotop (Nummer 
3122/04; weitere Informationen siehe Tab. Mat. 3-1 im Materialband). Es handelt sich 
um eine von mehreren derartigen Strukturen im Bereich der Aller. Weitere naturnahe 
Dünenstandorte finden sich nach LANDKREIS HEIDEKREIS (2013) zum Teil unmittelbar 
angrenzend an den hier näher betrachteten Raum. 
 
Die in Sachsen-Anhalt entspringende Aller hat ein Einzugsgebiet von etwa 15.721 km² 
und verfügt über eine Gesamtlänge von 260 km (FRÖHLICH et al. 1998, WSV 2019a, 
NMU 2010). Die Leine, die in Thüringen entspringt und über eine Gesamtlänge von 
281 km und ein Einzugsgebiet von annähernd 6.517 km² verfügt, mündet bei 
Schwarmstedt in die Aller und stellt deren bedeutendsten Nebenfluss dar (WSV 2017, 
WSV 2019b, NMU 2010). Die Böhme entspringt im Landkreis Heidekreis im Bereich 
des Pietzmoores und verfügt über eine Länge von 68 km und ein Einzugsgebiet von 
der Quelle bis zur Mündung von etwa 562 km² (RASPER et al. 1991, NMU 2010). Der 
Lauf der drei Fließgewässer, aber auch die angrenzenden Niederungen unterliegen bis 
in die Gegenwart hinein dauerhaften und anhaltenden Veränderungen (siehe unter 
anderem Kap. 2.4 sowie Kap. 3.5.2.1). Diese und weitere Gewässer des Planungs-
raumes sind Teil des Gewässersystems der Wasserrahmenrichtlinie (vergleiche 
Kap. 3.5.2.1). 
 
Im gesamten Planungsraum überwiegt eine Grünlandnutzung. Ackerbaulich genutzte 
Bereiche oder größere Waldflächen finden sich nur selten (vergleiche Kap. 2.3 sowie 
Kap. 3.1). 
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Der Planungsraum liegt nach PATERAK et al. (2001: 149) in der klimaökologischen 
Region „Geest- und Bördebereich“. Nach LBEG (2018a) betrug im Zeitraum zwischen 
1961 bis 1990 die Jahresmitteltemperatur im Gebiet 9 °C. Die Niederschlagssumme 
betrug im gleichen Zeitraum nach LBEG (2018b) in etwa zwischen 600 und 700 mm 
pro Jahr. 
 
Die nach KAISER & ZACHARIAS (2003, vergleiche auch DIERSCHKE 1976) abgeleitete 
potenzielle natürliche Vegetation kann der Textkarte 2 entnommen werden. Der 
Planungsraum wird potenziell natürlich hauptsächlich von Eichen-Hainbuchen- und 
Eichen-Ulmen-Auwaldkomplex (Nr. 38, 39, 40) eingenommen, die außerhalb der 
Überflutungsbereiche der Fließgewässer von Flattergras-Buchenwald, Waldmeister-
Buchenwald beziehungsweise Flattergras- und Waldmeister-Buchenwald im Übergang 
zum Eichen-Hainbuchenwald abgelöst werden. Darüber hinaus treten großflächiger 
Stieleichen-Auwaldkomplexe (Nr. 36 und 37) auf. Außerhalb der von Überflutung 
betroffenen Flächen werden diese wiederum von feuchtem Drahtschmielen- bezie-
hungsweise Hainsimsen- und Flattergras-Buchenwald im Übergang zum Birken-
Eichenwald oder feuchtem Birken-Eichenwald abgelöst. Lediglich randliche kommt 
trockener Kiefern- und Birken-Eichen-Buchenwald des Tieflandes (Nr. 4) sowie 
Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes (Nr. 5), Flattergras-Buchenwald des Tief-
landes, auch im Übergang zum Flattergras-Buchenwald (Nr. 6 und 7) und feuchter 
Birken-Eichenwald des Tieflandes im Übergang zu Bruch- und Auwäldern der Nieder-
moore (Nr. 14) vor. Einzelne Standorte erhalten entsprechend KAISER & ZACHARIAS 
(2003) aufgrund von starker anthropogener Überformung keine Zuordnung (Nr. 44). 
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Abb. 2-1:  Abgrenzung des Planungsraumes (Maßstab 1 : 125.000, eingenordet).  

 
Planungsraum 

 

© GeoBasis-DE / BKG 2019 
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2.3  Aktuelle Nutzungs- und Eigentumssituation 
 
Der Planungsraum wird von landwirtschaftlichen Nutzflächen bestimmt, wobei Grün-
länder deutlich überwiegen. Forstwirtschaftlich genutzte Bereiche treten nur vereinzelt 
in Erscheinung (vergleiche Kap. 3.1). 
 
Überwiegend unmittelbar angrenzend an den Planungsraum finden sich die Ortslagen 
Hülsen, Klein Häuslingen, Donnerhorst, Wohlendorf, Rethem (Aller), Kirchwahlin-
gen, Altenwahlingen, Hedern, Frankenfeld, Bosse, Böhme, Bierde, Eilte, Flecken Ahl-
den (Aller), Hellberg, Hodenhagen, Grethem, Eickeloh, Hademstorf, Essel, Buchholz 
(Aller), Engehausen, Stillenhöfen, Marklendorf, Bothmer und Schwarmstedt. Ferner 
finden sich vereinzelt weitere eingestreute bebaute und anderweitig befestigte Fläche. 
Zudem sind im weiteren Zusammenhang zum hier näher betrachteten Raum zusätz-
liche Siedlungsbereiche vorhanden (siehe Kap. 3.5.3.5). 
 
In Folge der erwähnten siedlungsnahen Lage verfügen der Betrachtungsraum und un-
mittelbar angrenzende Flächen über eine besondere Bedeutung für die landschaftsbe-
zogene Erholungs- und Freizeitnutzung sowie für den Tourismus (siehe Kap. 3.5.3.6). 
 
Aller und Leine werden von verschiedenen Verkehrswegen gequert. Darüber hinaus 
sind zahlreiche sonstige Straßen und Wege vorhanden. Zudem verläuft ein Teil einer 
Bahnstrecke durch den Planungsraum (siehe Kap. 3.5.3.5). Aller und Leine selbst sind 
als Bundeswasserstraßen eingestuft. 
 
Einige im Planungsraum vorhandene Oberflächengewässer werden zur Fischerei ge-
nutzt (siehe Kap. 3.5.3.3).  
 
 

2.4  Historische Entwicklung 
 
Die nachstehenden Ausführungen basieren im Wesentlichen auf KAISER et al. (2011a, 
2011b) sowie den Darstellung in der Kurhannoversche Landesaufnahme aus dem 18. 
Jahrhundert sowie der Königlich Preußische Landesaufnahme vom Ende des 19. und 
Anfang des 20. Jahrhunderts. 
 
Ursprünglich waren die Läufe der Aller und der Leine oftmals mehrarmige wilde 
Fließgewässer mit zahlreichen Altwässern, Sand- und Schlammbänken sowie Röh-
richten, Staudenfluren und Auenwald. 
 
Der Flusslauf beider Fließgewässer unterlag im Laufe der Zeit zahlreichen Verände-
rungen. Die Aller wurde verstärkt ab dem 18. Jahrhundert, aber auch bis in die jüngere 
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Vergangenheit hinein, durch wasserbauliche Maßnahmen überwiegend zur Schiffbar-
machung und aus Gründen des Hochwasserschutzes deutlich umgestaltet. Neben der 
Anlage von zum Beispiel Deichen, Buhnen und der Durchführung von Laufbegradi-
gungen sowie -vertiefungen wurden die Wasserverhältnisse durch verschiedene Stau- 
und Sperreinrichtungen beeinflusst. Zudem erfolgten ab der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts verstärkt Maßnahmen zur land-
wirtschaftlichen Nutzbarmachung. Mittels Gräben und Wehren, die sowohl der Ent- 
als auch der Bewässerung dienten, wurde darüber hinaus der Wasserhaushalt nachhal-
tig verändert (vergleiche KAISER et al. 2011a, 2011b, FRÖHLICH et al. 1998, WSV 
2019a). Auch an der Leine bestehen derartige Beeinträchtigungen der Gewässermor-
phologie und -zonierung sowie der Durchgängigkeit und der Funktionsbeziehungen 
zwischen Gewässer und Niederung (siehe Kap. 3.5.2.1). Der Gebrauch der Fließge-
wässer, insbesondere der Aller als Wasserstraße, reicht bis weit in die Vergangenheit 
zurück. Besonders im 15. und 16. Jahrhundert sowie Ende des 19. und Anfang des 20. 
Jahrhunderts stand die Aller-Schifffahrt in voller Blüte. Nach dem Ersten, aber vor 
allem nach dem Zweiten Weltkrieg erholte sich die gewerbliche Nutzung des Fließge-
wässers nur langsam und kam Ende der 1960er Jahre vollständig zum Erliegen (ver-
gleiche KAISER et al. 2011a, 2011b, WSV 2019a – siehe Kap. 2.3). 
 
Trotz der durchgeführten umfangreichen Maßnahmen verfügen Aller und Leine, aber 
auch andere im Planungsraum vorhandene Fließgewässer, im Vergleich zu den histo-
rischen Karten in weiten Teilen über einen durchaus vergleichbaren Verlauf, auch 
wenn an vielen Stellen verschiedene gewässertypische Strukturen wie Inseln und 
Sandbänke nicht mehr existieren beziehungsweise einzelne Abschnitte deutlich verän-
dert wurden. Diese Tendenz lässt sich aber wie im vorherigen Absatz beschrieben 
nicht nur in der Neuzeit erkennen, zum Beispiel durch den Bau der Wehre und Schleu-
sen bei Marklendorf und Hademstorf, sondern auch bereits in der Königlich Preu-
ßischen Landesaufnahme. Vergleichsweise deutlich hat sich zum Beispiel der Lauf der 
Böhme innerhalb des Planungsraumes im Laufe der Zeit verändert. Der innerhalb der 
Kurhannoverschen Landesaufnahme noch dargestellte mäandrierende Verlauf, der 
auch in der Königlich Preußischen Landesaufnahme in Teilen noch erkennbar ist, 
findet sich gegenwärtig nicht mehr. 
 
Die zum Zeitpunkt der Kurhannoverschen Landesaufnahme in Teilen des Planungs-
raumes vorhandenen Wälder beziehungsweise sonstigen flächigen Gehölzbestände 
innerhalb des Überschwemmungsgebietes der Aller und der Leine wurden mit Aus-
nahme der Bestände im Bereich der Bierder Koppel und Ahlder Ahe sowie Schlenke 
größtenteils in Grünland und Acker umgewandelt. Die Waldfläche der Ahlder Ahe hat 
sich deutlich reduziert. Dafür hat am Rand der Niederung der Waldanteil etwas zuge-
nommen. Zudem werden in der Königlich Preußischen Landesaufnahme abweichend 
zur Karte aus dem 18. Jahrhundert vornehmlich in der Niederung der Aller bereichs-
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weise zahlreiche lineare Gehölzbestände in Form von Hecken dargestellt. Den noch 
heute vorhandenen Waldbeständen der Bierder Koppel, Ahe und Schlenke kommt als 
historisch alte Waldstandorte eine besondere Bedeutung zu (siehe LANDKREIS HEIDE-
KREIS 2013). Entsprechendes gilt auch für den wesentlich kleineren Bereich des Eller 
Bruch bei Stillhöfen am Marschgraben (vergleiche KAISER et al. 2011a, 2011b). Ent-
sprechend des BLE (2019) handelt es sich bei der Schlenke um ein per Erlass im Jahr 
1972 ausgewiesenes Naturwaldreservat (weitere Informationen siehe Kap. 4 im Mate-
rialband). MEYER et al. (2006) führen aus, dass der Schlenke als einem der letzten 
erhaltenen Auenwaldresten in Norddeutschland eine besondere Bedeutung im nie-
dersächsischen Naturwaldnetz zukommt, obwohl der Bereich lediglich über „halbna-
türliche“ Entwicklungsbedingungen und folglich nur über eine eingeschränkte Re-
präsentanz für Hartholzauen verfügt. 
 
Die Altwässer in der Niederung der Aller sowie die Neben- und Altarme sind teilweise 
im Vergleich zu den historischen Kartenwerken zurückgegangen. Jedoch sind weiter-
hin zahlreiche Auengewässer vorhanden, auch wenn sich deren Ausdehnung oder die 
Durchströmung verändert hat. Im Vergleich dazu hat sich die Niederung der Leine im 
Planungsraum nur unmerklich verändert (siehe KAISER et al. 2011a, 2011b). 
 
Entsprechend der Darlegungen bei KAISER et al. (2011a 2011b) überwog aus histori-
scher Sicht in der Niederung der Aller die Nutzung der Flächen als Grünland. Acker-
flächen waren wie auch aktuell von untergeordneter Bedeutung. Das gilt auch für die 
Niederung der Leine. Die vielerorts bereits in den historischen Karten erkennbaren 
ausgedehnten Grünlandflächen sind vielfach noch heute anzutreffen, auch wenn es 
innerhalb des Nutzungsgefüges an zahlreichen Stellen zu Verschiebungen und Umver-
teilungen gekommen ist. Auffällige Abweichungen finden sich im Gebiet um Hülsen. 
Dort werden in der Kurhannoverschen Landesaufnahme großflächig ackerbaulich ge-
nutzte Flächen abgebildet, die gegenwärtig durch Grünland gekennzeichnet sind. Da-
rüber hinaus werden zahlreiche Flächen zwischen Hodenhagen und Grethem an der 
Aller sowie Bothmer und Schwarmstedt an der Leine historisch als Grünland dar-
gestellt, die aktuell ackerbaulich genutzt werden. Insgesamt hat sich der Anteil der je-
weiligen Bewirtschaftungsform im Vergleich zum 18. Jahrhundert und der darauf fol-
genden Zeit nur unwesentlich verändert. Die Veränderungen ergaben sich vor allem 
aus der verstärkten Melioration der Talniederungen sowie den veränderten Bewirt-
schaftungsformen (vergleiche KAISER et al. 2011a, 2011b).  
 
Nach den Ausführungen von WIEGAND (2019) gehören weite Teile des Betrachtungs-
raumes an der Aller zwischen Bosse und Hademstorf sowie auch die Niederung der 
Leine bis in den Mündungsbereich zur historischen Kulturlandschaft mit landesweiter 
Bedeutung. Dies begründet sich darauf, dass dort besonders viele historische Elemente 
und Strukturen innerhalb der Flusslandschaft vorhanden sind und die Fließgewässer 
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Kompensationsmaßnahmen 
 
Nach Auskunft des Landkreises Heidekreis (Übersendung per E-Mail am 12.2.2019) 
finden sich innerhalb des Planungsraumes (Stand 5.2.2019) Maßnahmenflächen zur 
Kompensation sowie aus „Ökokonten“ beziehungsweise „Poolflächen“ (siehe Abb. 
Mat. 5-1 im Materialband), die teilweise konkreten Eingriffen zugeordnet sind. Die zur 
Verfügung gestellten Daten sind allerdings unvollständig, da diese nicht alle Kompen-
sationsmaßnahmen enthalten. So sind zum Beispiel sehr alte Maßnahmen und Flächen 
aus früheren Bebauungsplänen nicht enthalten. 
 
 

Programm zur Natürlichen Waldentwicklung (NWE) 
 
Weite Teile der Bierder Koppel sowie der Ahe und Schlenke (vergleiche Abb. Mat. 5-
3 im Materialband) sind entsprechend des NW-FVA (2019) mit dem Stand aus dem 
Jahr 2015 Teil des Programmes zur Natürlichen Waldentwicklung (NWE) im Landes-
wald, das zur Umsetzung der Ziele der „Nationalen Strategie zur Biologischen Viel-
falt“ (NBS) der Bundesregierung eine Entwicklung von artenreichen Naturwäldern 
vorsieht. Entsprechend des ML (2019a) sind „Wälder mit natürlicher Entwicklung“ 
solche, „[...] die sich dauerhaft und verbindlich gesichert eigendynamisch entwickeln 
können. Sowohl forstwirtschaftliche Eingriffe als auch naturschutzfachliche Pflege-
maßnahmen sind in diesen Flächen ausgeschlossen.“ Nähere Regelungen sind im Run-
derlass „Natürliche Waldentwicklung auf 10 % der niedersächsischen Landeswaldflä-
chen (NWE10) als Beitrag zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (Gemein-
samer Runderlass des niedersächsischen Landwirtschafts- und Umweltministeriums 
vom 1.7.2018) mit Gültigkeit bis 31.12.2023 enthalten. Für die Bierder Koppel, aber 
auch für Ahe und Schlenke, wird laut NW-FVA (2019) überwiegend die Baumart 
Stiel-Eiche angegeben, wobei im zuerst genannten Wald auch etwas großflächiger 
Buche hinzutritt. Ferner stocken auf allen Flächen kleinflächiger und inselartiger 
Esche, Schwarz-Erle, Grau-Pappel, Flatter-Ulme sowie Berg-Ahorn und Winter-Linde 
in unterschiedlicher Altersstruktur (siehe Abb. Mat. 5-3 im Materialband). Die Bierder 
Koppel wird nach NW-FVA (2019) überwiegend der Kategorie „Hotspotkonzept (Pro-
zessschutz)“ zugeordnet sowie zusätzlich eine vergleichsweise kleine Fläche der Kate-
gorie „Habitatbaumkonzept“. Die gesamte Schlenke sowie der östliche Teil der Ahe 
fallen in die Kategorie „Erlass Naturwald“. Der restliche Teil der Ahe wird der Kate-
gorie „Hotspotkonzept (Prozessschutz)“ oder „Habitatbaumkonzept“ zugeordnet. 
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Abb. 2-2:  Verwaltungszugehörigkeit (Maßstab 1 : 125.000, eingenordet). 

© GeoBasis-DE / BKG 2019 

 Landkreis- oder Regionsgrenze 

 CE =  Landkreis Celle H =  Region Hannover 
 HK =  Landkreis Heidekreis VER =  Landkreis Verden 

 Samtgemeindegrenze (SG) 

 Gemeinde- oder Stadtgrenze 

 Ah = Gemeinde Ahlden (Aller) Gr = Gemeinde Grethem 
 Bö = Gemeinde Böhme Ha = Gemeinde Hademstorf 
 Bu = Gemeinde Buchholz (Aller) Ho = Gemeinde Hodenhagen 
 Ei = Gemeinde Eickeloh Hä = Gemeinde Häuslingen 
 Es = Gemeinde Essel Re = Stadt Rethem (Aller) 
 Fr = Gemeinde Frankenfeld Sc = Gemeinde Schwarmstedt 
 Gi = Gemeinde Gilten   

 Planungsraum 

Quelle: Verwaltungsgebiete 1:250 000 - Stand 01.01.2018  
© GeoBasis-DE / BKG 2018 

 





50 Managementplan FFH-Gebiet Nr. 90 und EU-Vogelschutzgebiet V 23, Teilgebiet Heidekreis: Hauptband 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

In Folge von Präzisierungen der Abgrenzung des FFH-Gebietes Nr. 90 für den Pla-
nungsraum durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz zuletzt im Oktober 2018 (Übersendung per E-Mail durch den Land-
kreis Heidekreis am 8.10.2018) und trotz des bei LEHMANN & THIELCKE (2016) für 
die Biotoptypenkartierung gewählten deutlich größeren Untersuchungsgebietes ver-
bleiben randlich kleine Flächen ohne Angaben zur Biotopausstattung (vergleiche Karte 
2). Probleme für die Managementplanung ergeben sich daraus nicht, da planerische 
Aussagen unabhängig davon möglich sind. 
 
 

3.1.2  Bestandssituation 
 
Die Tab. 3-1 liefert eine Übersicht über die Biotoptypenausstattung des Planungsrau-
mes innerhalb des FFH-Gebietes. 
 
Entsprechend den Ausführungen in Kap. 3.1.1 richten sich die Biotopkürzel nach dem 
seinerzeit von LEHMANN & THIELCKE (2016) verwendeten Kartierschlüssel (V. DRA-
CHENFELS 2011). Zum Vergleich wird in der Tabelle auch die Biotoptypenausstattung 
des kompletten FFH-Gebietes nach KAISER (2004) sowie des zum FFH-Gebiet gehö-
renden Teiles des Planungsraumes dargestellt. Eine Übersicht gibt die Karte 2. 
 
Der überwiegende Teil des Planungsraumes wird großflächig von Grünland bestimmt, 
wobei armenarme Intensivgrünlander unterschiedlicher Ausprägung (GI, GIA, GIF, 
GIT) deutlich überwiegen. Nachrangiger sind mesophile Grünländer (GMA, GMF, 
GMS), Nasswiesen (GNM, GNR, GNS, GNW), Flutrasen (GNF, GFF) und Feucht-
grünland (GFS) sowie artenarmes Extensivgrünland (GEA, GEF, GET) vertreten. Hi-
nzu kommen Grünland-Einsaaten (GA) und sonstige Weideflächen (GW). Nach 
LEHMANN & THIELCKE (2016) konnte gegenüber den Ergebnissen von BÜSCHER et al. 
(2004) der Umbruch von Grünland sowie eine Verschlechterung des Zustandes auf-
grund von Nutzungsintensivierung zahlreicher Flächen festgestellt werden. Letzterem 
steht bereichsweise aber auch eine Verbesserung und eine Erhöhung der Wertigkeit 
gegenüber. 
 
Daneben kommen ackerbaulich genutzte Flächen in einem etwas größeren Umfang 
vor. Größtenteils handelt es sich um basenarme Lehmäcker (AL). Hinzu treten aber 
auch Lehm- und Tonäcker (AT), Sandäcker (AS) und landwirtschaftliche Lagerflächen 
(EL). In sehr geringem Umfang finden sich Obstbaum-Plantagen (EOB) und Kultur-
heidelbeerplantagen (EOH). 
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Tab. 3-1: Biotoptypenausstattung. 
Quelle: Komplettes FFH-Gebiet nach KAISER (2004), Planungsraum nach LEHMANN & THIELCKE 
(2016) mit Änderungen aus dem Jahr 2017. 

Hinweis: Die Angaben von KAISER (2004) beziehen sich auf den zum damaligen Zeitpunkt gültigen 
Kartierschlüssel (V. DRACHENFELS 2004). Änderungen gegenüber V. DRACHENFELS (2011) sind so-
weit für die vorliegende Unterlage relevant entsprechend LEHMANN & THIELCKE (2016) berücksich-
tigt. 

Bei einem sehr kleinräumigen Wechsel oder einer Durchdringung zweier oder mehrerer Biotoptypen 
wurden Mischtypen gebildet, welche die Übergänge als Nebencode anzeigen (vergleiche Karte 2). 
Nachstehend wird zur besseren Übersicht lediglich der Hauptcode angegeben, so dass einzelne im 
Betrachtungsraum ausschließlich als Nebencode vorkommende Biotoptypen nicht mit aufgeführt sind. 

Der Zuschnitt des FFH-Gebietes Nr. 90 folgt der Präzisierungen der Abgrenzung durch den Nieder-
sächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. 

In Folge weiterer Präzisierungen der Abgrenzung des FFH-Gebietes Nr. 90 für den Planungsraum 
durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz zuletzt im 
Oktober 2018 (Übersendung per E-Mail durch den Landkreis Heidekreis am 8.10.2018) und trotz des 
bei LEHMANN & THIELCKE (2016) für die Biotoptypenkartierung gewählten deutlich größeren Unter-
suchungsgebietes verbleiben randlich kleine Teilflächen ohne Angaben zur Biotopausstattung (ver-
gleiche Karte 2). Probleme für die Managementplanung ergeben sich daraus nicht, da planerische 
Aussagen unabhängig davon möglich sind. 

Biotoptypen mit Nachweisen innerhalb des Planungsraumes sind durch grau hervorgehoben. 
Flächenermittlung: Im Planungsraum nach LEHMANN & THIELCKE (2016) mit Hilfe des geografischen 
Informationssystems ArcMap. 

Biotoptyp Kürzel komplettes 
FFH-Gebiet 

Planungs- 
raum 

FFH-Gebiet im 
Planungsraum 

  Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

mesophiler Buchenwald kalkär-
merer Standorte des Tieflandes 

WMT  ---   ---  4,01 0,08 4,01 0,08 

bodensaurer Buchenwald armer 
Sandböden 

WLA 8,4 < 0,1 --- --- --- --- 

Eichenmischwald armer, trocke-
ner Sandböden 

WQT 30,4 0,2 2,59 0,05 2,59 0,05 

bodensaurer Eichenmischwald 
nasser Standorte 

WQN 2,5 < 0,1 1,69 0,03 1,68 0,03 

Eichenmischwald feuchter Sand-
böden 

WQF 130 0,7 0,32 0,01 0,32 0,01 

Eichenmischwald lehmiger, fri-
scher Sandböden des Tieflandes 

WQL 104,4 0,6 2,81 0,05 2,81 0,05 

strukturreicher Eichen-Mischwald 
als Ersatzgesellschaft. von bo-
densauren Buchenwäldern 

WQE 4,3 < 0,1 --- --- --- --- 

mesophiler Eichen- und Hainbu-
chen-Mischwald feuchter, basen-
ärmerer Standorte 

WCA 76,8 0,4 --- --- --- --- 

Eichen- und Hainbuchenmisch-
wald mittlerer, mäßig basenrei-
cher Standorte 

WCE 71,6 0,4 3,13 0,06 3,13 0,06 

Eichen- und Hainbuchen-Misch-
wald nasser, basenreicher Stand-
orte 

WCN 1,0 < 0,1 --- --- --- --- 

Hartholzauwald im Überflutungs-
bereich 

WHA 70,3 0,4 24,63 0,47 24,63 0,47 

auwaldartiger Hartholzmischwald 
in nicht mehr überfluteten Berei-
chen 

WHB 7,3 < 0,1 86,00 1,65 86,00 1,65 

Weiden-Auwald der Flussufer WWA 13,8 0,1 6,93 0,13 6,93 0,13 
sumpfiger Weiden-Auwald WWS 6,2 < 0,1 3,79 0,07 3,79 0,07 



52 Managementplan FFH-Gebiet Nr. 90 und EU-Vogelschutzgebiet V 23, Teilgebiet Heidekreis: Hauptband 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Biotoptyp Kürzel komplettes 
FFH-Gebiet 

Planungs- 
raum 

FFH-Gebiet im 
Planungsraum 

  Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

(Traubenkirschen-) Erlen- und 
Eschen-Auwald der Talniederun-
gen 

WET 41,7 0,2 7,35 0,14 7,35 0,14 

Erlen- und Eschen-Quellwald WEQ 0,2 < 0,1 --- --- --- --- 
Erlen- und Eschen-Galeriewald WEG  ---   ---  0,04 <0,01 0,04 <0,01 
Erlen-Bruchwald nährstoffreicher 
Standorte 

WAR 78,2 0,4 10,07 0,19 10,07 0,19 

Erlen- und Birken-Erlen-Bruch-
wald nährstoffärmerer Standorte 
des Tieflands 

WAT 1,4 < 0,1 2,52 0,05 2,52 0,05 

Birken- und Kiefern-Bruchwald 
nährstoffarmer Standorte des 
Tieflandes 

WBA 4,3 < 0,1 --- --- --- --- 

Birken-Bruchwald nährstoffreiche-
rer Standorte des Tieflandes 

WBR 4,1 < 0,1 --- --- --- --- 

Erlen- und Eschen-Sumpfwald WNE 1,6 < 0,1 0,21 <0,01 0,21 <0,01 
Birken- und Kiefern-Sumpfwald WNB 1,4 < 0,1 --- --- --- --- 
sonstiger Sumpfwald WNS  ---   ---  0,02 <0,01 0,02 <0,01 
Erlenwald entwässerter Standorte  WU 151,2 0,8 3,69 0,07 3,69 0,07 
Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-
Moorwald 

WVP 160,4 0,9 --- --- --- --- 

sonstiger Birken- und Kiefern-
Moorwald 

WVS 6,3 < 0,1 1,80 0,03 1,80 0,03 

Kiefernwald armer, trockener 
Sandböden 

WKT 11,4 0,1 --- --- --- --- 

sonstiger Kiefernwald armer, tro-
ckener Sandböden 

WKS  ---   ---  2,85 0,05 2,85 0,05 

Kiefernwald armer, feuchter 
Sandböden 

WKF 0,4 < 0,1 --- --- --- --- 

sonstiger Pionier- und Sukzes-
sionswald 

WP  ---   ---  0,75 0,01 0,75 0,01 

Birken- und Zitterpappel-Pionier-
wald 

WPB 81,2 0,4 3,25 0,06 3,25 0,06 

Ahorn- und Eschen-Pionierwald WPE 2,6 < 0,1 --- --- --- --- 
sonstiger Kiefern-Pionierwald WPN 17,3 0,1 0,01 <0,01 0,01 <0,01 
Weiden-Pionierwald WPW 7,5 < 0,1 --- --- --- --- 
sonstiger Pionier- und Sukzes-
sionswald 

WPS 2,3 < 0,1 0,56 0,01 0,56 0,01 

Laubforst aus einheimischen Ar-
ten 

WXH 26,8 0,1 5,18 0,10 5,18 0,10 

Hybridpappelforst WXP 86,3 0,5 6,98 0,13 6,98 0,13 
Roteichenforst WXE 4,8 < 0,1 --- --- --- --- 
Robinienforst WXR 1,0 < 0,1 --- --- --- --- 
sonstiger Laubforst aus fremdlän-
dischen Arten 

WXS 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 

Fichtenforst WZF 53,7 0,3 8,18 0,16 8,18 0,16 
Kiefernforst WZK 1.341,50 7,3 27,23 0,52 27,22 0,52 
Lärchenforst WZL 13,1 0,1 --- --- --- --- 
Douglasienforst WZD 0,2 < 0,1 --- --- --- --- 
Nadelforst aus fremdländischen 
Arten 

WZS 3,6 < 0,1 --- --- --- --- 

Laubwald-Jungbestand WJL 96,9 0,5 3,99 0,08 3,99 0,08 
Nadelwald-Jungbestand WJN 43,0 0,2 --- --- --- --- 
Waldrand magerer, basenarmer 
Standorte 

WRA 0,2 < 0,1 --- --- --- --- 

Waldrand mittlerer Standorte WRM 3,5 < 0,1 1,34 0,03 1,34 0,03 
Waldrand feuchter bis nasser 
Standorte 

WRF 0,1 < 0,1 0,37 0,01 0,37 0,01 

Waldlichtungsflur UW  ---   ---  0,77 0,01 0,77 0,01 
Waldlichtungsflur basenarmer 
Standorte 

UWA 8,3 < 0,1 2,45 0,05 2,45 0,05 

Waldlichtungsflur feuchter bis 
nasser Standorte 

UWF 2,2 < 0,1 0,82 0,02 0,82 0,02 

Holzlagerfläche UL < 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 
mesophiles Gebüsch BM 20,8 0,1 0,53 0,01 0,53 0,01 
mesophiles Weißdorn-/Schlehen-
gebüsch 

BMS  ---   ---  7,98 0,15 7,98 0,15 
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Biotoptyp Kürzel komplettes 
FFH-Gebiet 

Planungs- 
raum 

FFH-Gebiet im 
Planungsraum 

  Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Wacholdergebüsch nährstoffrei-
cherer Standorte 

BWR 7,6 < 0,1 --- --- --- --- 

Brombeer-Faulbaum-Gebüsch BSF 0,1 < 0,1 --- ---  --- 
wechselfeuchtes Weiden-Auen-
gebüsch 

BAA  ---   ---  12,65 0,24 12,65 0,24 

sumpfiges Weiden-Auengebüsch BAS 7,9 < 0,1 11,74 0,23 11,43 0,22 
typisches Weiden-Auengebüsch BAT 15,4 0,1 --- --- --- --- 
sonstiges Weiden-Ufergebüsch BAZ 4,0 < 0,1 --- --- --- --- 
Weiden-Sumpfgebüsch nährstoff-
reicher Standorte 

BNR 13,9 0,1 0,47 0,01 0,47 0,01 

Weiden-Sumpfgebüsch nährstoff-
ärmerer Standorte 

BNA 1,1 < 0,1 --- --- --- --- 

sonstiges Feuchtgebüsch BF  ---   ---  0,12 <0,01 0,12 <0,01 
Feuchtgebüsch nährstoffreicher 
Standorte 

BFR 9,5 0,1 2,20 0,04 2,20 0,04 

feuchtes Weiden-Faulbaumge-
büsch nährstoffärmerer Standorte 

BFA < 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 

Ruderalgebüsch BRU 0,6 < 0,1 --- --- --- --- 
Rubus-/Lianengestrüpp BRR  ---   ---  0,53 0,01 0,53 0,01 
sonstiges naturnahes 
Sukzessionsgebüsch 

BRS 1,4 < 0,1 0,02 <0,01 0,02 <0,01 

standortfremdes Gebüsch BRX 0,2 < 0,1 --- --- --- --- 
Strauchhecke HFS 98,6 0,5 50,77 0,97 50,69 0,97 
Strauch-Baumhecke HFM 75,9 0,4 26,61 0,51 26,33 0,51 
Baumhecke HFB 8,0 < 0,1 2,87 0,06 2,87 0,06 
Feldhecke mit standortfremden 
Gehölzen 

HFX 1,8 < 0,1 0,08 <0,01 0,08 <0,01 

neuangelegte Feldhecke HFN 0,4 < 0,1 0,79 0,02 0,79 0,02 
naturnahes Feldgehölz HN 25,3 0,1 6,26 0,12 6,26 0,12 
standortfremdes Feldgehölz HX 7,4 < 0,1 0,10 <0,01 0,10 <0,01 
Einzelbaum/Baumbestand HB 228,5 1,2 2,38 0,05 2,38 0,05 
sonstiger Einzelbaum/Baumgrup-
pe 

HBE  ---   ---  6,00 0,12 5,97 0,11 

Kopfbaumbestand HBK  ---   ---  0,21 <0,01 0,21 <0,01 
Allee/Baumreihe HBA  ---   ---  5,05 0,10 5,05 0,10 
Einzelstrauch BE 6,4 < 0,1 0,48 0,01 0,48 0,01 
Obstwiese HO 5,8 < 0,1 --- --- --- --- 
junger Streuobstbestand HOJ  ---   ---  1,30 0,02 1,30 0,02 
mittelalter Streuobstbestand HOM  ---   ---  0,01 <0,01 0,01 <0,01 
standortgerechte Gehölzpflan-
zung 

HPG 3,0 < 0,1 1,00 0,02 1,00 0,02 

nicht standortgerechte Gehölz-
pflanzung 

HPF 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 

sonstiger standortgerechter Ge-
hölzbestand 

HPS  ---   ---  0,44 0,01 0,44 0,01 

sonstiger nicht standortgerechter 
Gehölzbestand 

HPX  ---   ---  0,32 0,01 0,32 0,01 

Sicker- oder Rieselquelle FQR < 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 
naturnaher Geestbach mit Kies-
substrat 

FBG 0,3 < 0,1 0,23 <0,01 0,23 <0,01 

naturnaher sommerwarmer Nie-
derungsbach 

FBN 3,3 < 0,1 --- --- --- --- 

naturnaher Tieflandbach mit 
Sandsubstrat 

FBS  ---   ---  0,04 <0,01 0,04 <0,01 

mäßig ausgebauter Bach FM  ---   ---  2,28 0,04 2,28 0,04 
mäßig ausgebauter Marschbach FMM  ---   ---  0,14 <0,01 0,14 <0,01 
mäßig ausgebauter Tieflandbach 
mit Sandsubstrat 

FMS  ---   ---  5,36 0,10 5,36 0,10 

stark ausgebauter Bach FXS 0,5 < 0,1 0,34 0,01 0,34 0,01 
verrohrter Bach FXR 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 
mäßig ausgebauter Bach FXM 18,7 0,1 --- --- --- --- 
naturnaher sommerwarmer Fluss FFN 278,2 1,5 --- --- --- --- 
naturnaher sommerkalter Geest-
fluss 

FFG 1,9 < 0,1 --- --- --- --- 

mäßig ausgebauter Tieflandfluss 
mit Sandsubstrat 

FVS  ---   ---  303,43 5,82 303,43 5,83 

sonstiger stark ausgebauter Fluss FZS 4,7 < 0,1 0,03 <0,01 0,03 <0,01 
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Biotoptyp Kürzel komplettes 
FFH-Gebiet 

Planungs- 
raum 

FFH-Gebiet im 
Planungsraum 

  Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

völlig ausgebauter Fluss FZV 7,1 < 0,1 3,67 0,07 3,67 0,07 
Hafenbecken an Flüssen FZH 1,5 < 0,1 3,90 0,07 3,90 0,07 
mäßig ausgebauter Fluss FZM 736,9 4 --- --- --- --- 
Pionierflur sandiger Flussufer FPS  ---   ---  0,53 0,01 0,53 0,01 
Bach-Renaturierungsstrecke FUB  ---   ---  0,09 <0,01 0,09 <0,01 
Graben FG  ---   ---  1,23 0,02 1,23 0,02 
kalk- und nährstoffarmer Graben FGA 2,5 < 0,1 0,27 0,01 0,27 0,01 
nährstoffreicher Graben FGR 191,6 1 44,17 0,85 44,11 0,85 
sonstiger Graben FGZ 4,7 < 0,1 1,81 0,03 1,81 0,03 
kleiner Kanal FKK 11,1 0,1 --- --- --- --- 
großer Kanal FKG 0,2 < 0,1 --- --- --- --- 
naturnahes nährstoffarmes Still-
gewässer natürlicher Entstehung 

SAN 1,7 < 0,1 --- --- --- --- 

großes naturnahes Altwasser SRF 76,5 0,4 --- --- --- --- 
naturnaher nährstoffreicher Bag-
gersee 

SRA 9,2 < 0,1 --- --- --- --- 

sonstiges naturnahes nährstoff-
reiches Stillgewässer 

SRZ 41,8 0,2 --- --- --- --- 

naturnaher nährstoffarmer Klein-
gewässer natürlicher Entstehung 

SON 1,3 < 0,1 --- --- --- --- 

naturnahes nährstoffarmes Torf-
stichgewässer 

SOT < 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 

sonstiges naturnahes nährstoff-
armes Stillgewässer 

SOZ 0,7 < 0,1 1,11 0,02 1,11 0,02 

Verlandungsbereich nährstoffar-
mer Stillgewässer mit Röhricht 

VOR < 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 

Verlandungsbereich nährstoffrei-
cher Stillgewässer mit Dominanz 
von Tauchblattpflanzen 

VET < 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 

Verlandungsbereich nährstoffrei-
cher Stillgewässer mit Röhricht 

VER 14,3 0,1 5,56 0,11 5,56 0,11 

Verlandungsbereich nährstoffrei-
cher Stillgewässer mit Flutrasen/ 
Binsen 

VEF 0,1 < 0,1 0,34 0,01 0,34 0,01 

Verlandungsbereich nährstoffrei-
cher Stillgewässer mit Seggen 

VEC < 0,1 < 0,1 0,07 <0,01 0,07 <0,01 

naturnahes Altwasser SEF 80,2 0,4 63,17 1,21 63,17 1,21 
naturnaher nährstoffreicher See/ 
Weiher natürlicher Entstehung 

SEN 22,0 0,1 4,54 0,09 4,54 0,09 

naturnahes nährstoffreiches Ab-
baugewässer 

SEA 2,5 < 0,1 --- --- --- --- 

naturnaher nährstoffreicher Stau-
teich/-see 

SES < 0,1 < 0,1 0,08 <0,01 0,08 <0,01 

sonstiges naturnahes nährstoff-
reiches Stillgewässer 

SEZ 34,2 0,2 14,45 0,28 14,36 0,28 

Waldtümpel STW 1,0 < 0,1 0,11 <0,01 0,11 <0,01 
Wiesentümpel STG 3,3 < 0,1 4,19 0,08 4,19 0,08 
Ackertümpel STA 1,0 < 0,1 --- --- --- --- 
Rohbodentümpel STR < 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 
naturfernes Stillgewässer SX  ---   ---  0,44 0,01 0,44 0,01 
naturfernes Stillgewässer natür-
licher Entstehung 

SXN 0,7 < 0,1 0,13 <0,01 0,13 <0,01 

naturfernes Abbaugewässer SXA 7,0 < 0,1 1,23 0,02 1,23 0,02 
naturferner Fischteich SXF 19,8 0,1 0,11 <0,01 0,11 <0,01 
naturferner Klär- und Absetzteich SXK 0,7 < 0,1 --- --- --- --- 
sonstiges naturfernes Stauge-
wässer 

SXS 1,8 < 0,1 --- --- --- --- 

sonstiges naturfernes Stillge-
wässer 

SXZ 5,2 < 0,1 5,78 0,11 5,78 0,11 

basen- und nährstoffarmer Sumpf NSA 6,0 < 0,1 --- --- --- --- 
nährstoffreiches Großseggenried NSG 82,1 0,4 7,66 0,15 7,66 0,15 
Binsen- und Simsenried nähr-
stoffreicher Standorte 

NSB 15,3 0,1 2,41 0,05 2,41 0,05 

Hochstaudensumpf nährstoffrei-
cher Standorte 

NSS 21,6 0,1 2,20 0,04 2,20 0,04 

sonstiger nährstoffreicher Sumpf NSR 111,6 0,6 2,18 0,04 2,18 0,04 
Schilf-Landröhricht NRS 220,9 1,2 40,96 0,79 40,96 0,79 
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Biotoptyp Kürzel komplettes 
FFH-Gebiet 

Planungs- 
raum 

FFH-Gebiet im 
Planungsraum 

  Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Rohrglanzgras-Landröhricht NRG 75,2 0,4 39,47 0,76 39,47 0,76 
Wasserschwaden-Landröhricht NRW 48,0 0,3 9,47 0,18 9,47 0,18 
Rohrkolben-Landröhricht NRR  ---   ---  0,69 0,01 0,69 0,01 
Teichsimsen-Landröhricht NRT 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 
sonstiges Landröhricht NRZ 2,3 < 0,1 --- --- --- --- 
Pioniervegetation (wechsel-) nas-
ser, nährstoffreicher Standorte 

NPR 1,0 < 0,1 --- --- --- --- 

Teichbodenflur NPT 5,8 < 0,1 --- --- --- --- 
vegetationsarmer Uferbereich NPU 6,3 < 0,1 --- --- --- --- 
sonstiger Nassstandort mit krau-
tiger Pioniervegetation 

NPZ  ---   ---  0,16 <0,01 0,16 <0,01 

Wollgras-Torfmoos-Schwingrasen MWS 0,2 < 0,1 --- --- --- --- 
Wollgras-Torfmoosrasen MWT 5,1 < 0,1 --- --- --- --- 
Wollgras-Degenerationsstadium MWD 0,3 < 0,1 --- --- --- --- 
trockeneres Glockenheide-Moor-
degenerationsstadium 

MGT 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 

trockeneres Pfeifengras-Moorde-
generationsstadium 

MPT 0,2 < 0,1 --- --- --- --- 

anthropogene Silikatgesteinflur, 
basenarm 

RGA 0,4 < 0,1 --- --- --- --- 

Steinhaufen RE < 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 
unbefestigter Weg  DW 235,9 1,3 --- --- --- --- 
Sandwand DSS 1,7 < 0,1 --- --- --- --- 
sandiger Offenbodenbereich DOS 0,1 < 0,1 0,64 0,01 0,64 0,01 
sonstiger Offenbodenbereich DOZ 3,5 < 0,1 0,31 0,01 0,31 0,01 
trockene Sandheide HCT 9,8 0,1 --- --- --- --- 
feuchte Sandheide HCF < 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 
feuchter Borstgrasrasen RNF 0,5 < 0,1 --- --- --- --- 
Silbergras-Flur RSS 2,5 < 0,1 --- --- --- --- 
basenreicher Sandtrockenrasen RSR 40,9 0,2 3,33 0,06 3,33 0,06 
sonstiger Sandtrockenrasen RSZ 18,8 0,1 3,27 0,06 3,27 0,06 
artenarmes Heide- oder Magerra-
sen-Stadium 

RA 4,2 < 0,1 --- --- --- --- 

sonstige artenarme Grasflur ma-
gerer Standorte 

RAG  ---   ---  1,74 0,03 1,74 0,03 

mesophiles Grünland mäßig 
feuchter Standorte 

GMF 558,2 3 173,24 3,32 173,24 3,33 

mageres mesophiles Grünland 
kalkarmer Standorte 

GMA 350,5 1,9 74,12 1,42 74,12 1,42 

sonstiges mesophiles Grünland GMS 850,1 4,6 457,35 8,77 452,72 8,70 
basen- und nährstoffarme Nass-
wiese 

GNA 4,7 < 0,1 --- --- --- --- 

sonstiges mageres Nassgrünland GNW 21,7 0,1 7,01 0,13 7,01 0,13 
mäßig nährstoffreiche Nasswiese GNM  ---   ---  0,05 <0,01 0,05 <0,01 
nährstoffreiche Nasswiese GNR 234,0 1,3 14,73 0,28 14,73 0,28 
seggen-, binsen- oder hochstau-
denreicher Flutrasen 

GNF 373,5 2 34,76 0,67 34,75 0,67 

wechselfeuchte Pfeifengraswiese  GFP 2,7 < 0,1 --- --- --- --- 
sonstiger Flutrasen GFF 1.053,30 5,7 115,61 2,22 115,55 2,22 
sonstiges nährstoffreiches 
Feuchtgrünland 

GFS 33,0 0,2 2,06 0,04 2,06 0,04 

artenarmes Extensivgrünland 
trockener Mineralböden 

GET  ---   ---  0,99 0,02 0,99 0,02 

artenarmes Extensivgrünland der 
Überschwemmungsbereiche 

GEA  ---   ---  82,61 1,58 82,60 1,59 

Intensivgrünland trockenerer Mi-
neralböden 

GIT 16,9 0,1 19,43 0,37 19,43 0,37 

Intensivgrünland der Über-
schwemmungsbereiche 

GIA 5.695,80 31 2254,48 43,23 2249,56 43,24 

sonstiges feuchtes Intensivgrün-
land 

GIF 231,8 1,3 62,54 1,20 62,54 1,20 

Intensivgrünland auf Niedermoor-
standorten 

GIN 39,2 0,2 --- --- --- --- 

Grünland-Einsaat GA 118,6 0,6 64,10 1,23 64,10 1,23 
sonstige Weidefläche GW 9,4 0,1 4,70 0,09 4,70 0,09 
Uferstaudenflur der Stromtäler  UFT 185,0 1 27,49 0,53 27,49 0,53 
Bach-Uferstaudenflur  UFB 3,4 < 0,1 0,89 0,02 0,89 0,02 
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Biotoptyp Kürzel komplettes 
FFH-Gebiet 

Planungs- 
raum 

FFH-Gebiet im 
Planungsraum 

  Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

sonstige feuchte Staudenflur UFZ  ---   ---  0,02 <0,01 0,02 <0,01 
halbruderale Gras- und Stauden-
flur feuchter Standorte 

UHF 132,4 0,7 41,35 0,79 39,54 0,76 

halbruderale Gras- und Stauden-
flur mittlerer Standorte 

UHM 145,3 0,8 24,46 0,47 24,45 0,47 

halbruderale Gras- und Stauden-
flur trockener Standorte 

UHT 16,2 0,1 0,79 0,02 0,79 0,02 

artenarme Brennnesselflur UHB  ---   ---  2,98 0,06 2,98 0,06 
Ruderalflur frischer bis feuchter 
Standorte 

URF 35,7 0,2 3,71 0,07 3,71 0,07 

Ruderalflur trockener Standorte URT 2,7 < 0,1 0,02 <0,01 0,02 <0,01 
Staudenknöterichgestrüpp UNK  ---   ---  0,04 <0,01 0,04 <0,01 
Sandacker AS 1.108,60 6 80,20 1,54 80,20 1,54 
basenarmer Lehmacker AL 896,7 4,9 514,80 9,87 514,79 9,89 
basenreicher Lehm-/Tonacker AT 67,3 0,4 64,96 1,25 64,96 1,25 
Mooracker AM 6,4 < 0,1 --- --- --- --- 
Gemüse-Gartenbaufläche EGG 1,9 < 0,1 --- --- --- --- 
Baumschule EBB 1,1 < 0,1 --- --- --- --- 
Weihnachtsbaum-Plantage EBW 1,7 < 0,1 --- --- --- --- 
Obstbaum-Plantage EOB 0,1 < 0,1 0,01 <0,01 0,01 <0,01 
Kulturheidelbeerplantage EOH  ---   ---  0,02 <0,01 0,02 <0,01 
landwirtschaftliche Lagerfläche EL 9,6 0,1 0,71 0,01 0,71 0,01 
artenreicher Scherrasen GRR 13,5 0,1 2,29 0,04 2,29 0,04 
artenarmer Scherrasen GRA 10,2 0,1 2,69 0,05 2,69 0,05 
Trittrasen GRT  ---   ---  0,06 <0,01 0,06 <0,01 
Ziergebüsch aus überwiegend 
einheimischen Gehölzarten 

BZE 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 

Ziergebüsch aus überwiegend 
nicht heimischen Gehölzarten 

BZN 0,3 < 0,1 --- --- --- --- 

Siedlungsgehölz aus überwie-
gend einheimischen Baumarten 

HSE 0,8 < 0,1 --- --- --- --- 

traditioneller Bauerngarten PHB 0,3 < 0,1 --- --- --- --- 
Obst- und Gemüsegarten PHO 1,3 < 0,1 0,20 <0,01 0,20 <0,01 
Hausgarten mit Großbäumen PHG 1,9 < 0,1 0,34 0,01 0,34 0,01 
neuzeitlicher Ziergarten PHZ 2,4 < 0,1 --- --- --- --- 
Naturgarten PHN 1,8 < 0,1 0,37 0,01 0,37 0,01 
heterogenes Hausgartengebiet PHH 6,0 < 0,1 0,28 0,01 0,28 0,01 
Freizeitgrundstück PHF  ---   ---  0,69 0,01 0,69 0,01 
strukturreiche Kleingartenanlage PKR 1,7 < 0,1 1,46 0,03 1,46 0,03 
strukturarme Kleingartenanlage PKA 0,4 < 0,1 --- --- --- --- 
Grabeland PKG 3,5 < 0,1 0,33 0,01 0,33 0,01 
alter Landschaftspark PAL 1,5 < 0,1 --- --- --- --- 
neue Parkanlage PAN 0,8 < 0,1 0,46 0,01 0,46 0,01 
Campingplatz PSC 33,0 0,2 3,17 0,06 3,17 0,06 
Reitsportanlage PSR  ---   ---  0,20 <0,01 0,20 <0,01 
Sportplatz PSP 6,2 < 0,1 --- --- --- --- 
sonstige Sport-, Spiel- und Frei-
zeitanlage 

PSZ 7,9 < 0,1 0,43 0,01 0,43 0,01 

sonstige Grünanlage ohne Alt-
bäume 

PZA 0,9 < 0,1 --- --- --- --- 

sonstige Grünanlage mit altem 
Baumbestand 

PZR 1,7 < 0,1 0,35 0,01 0,35 0,01 

Straße OVS 57,8 0,3 15,25 0,29 15,25 0,29 
Parkplatz OVP 1,1 < 0,1 --- --- --- --- 
Gleisanlage OVE  ---   ---  1,32 0,03 1,32 0,03 
Brücke OVB 5,4 < 0,1 0,33 0,01 0,33 0,01 
Weg OVW 127,0 0,7 66,10 1,27 66,02 1,27 
sonstige Mauer/Wand TMX < 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 
Innenstadtbereich OI < 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 
Fläche mit wassergebundener 
Decke 

TFW 0,2 < 0,1 --- --- --- --- 

Fläche mit Kies- oder Schotter-
decke 

TFK 0,9 < 0,1 --- --- --- --- 

Fläche mit Natursteinpflaster TFS 0,4 < 0,1 --- --- --- --- 
vollständig versiegelte Fläche TFV 0,4 < 0,1 --- --- --- --- 
Fläche mit Ziegel-/Betonstein-
pflaster 

TFZ < 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 
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Biotoptyp Kürzel komplettes 
FFH-Gebiet 

Planungs- 
raum 

FFH-Gebiet im 
Planungsraum 

  Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Einzel- und Reihenhausbebauung OE  ---   ---  0,40 0,01 0,40 0,01 
altes Villengebiet OEV 0,3 < 0,1 --- --- --- --- 
locker bebautes Einzelhausgebiet OEL 4,9 < 0,1 1,44 0,03 1,44 0,03 
verdichtetes Einzel- und 
Reihenhausgebiet 

OED 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 

Ferienhausgebiet OEF 4,0 < 0,1 1,34 0,03 1,34 0,03 
Dorfgebiet/landwirtschaftliches 
Gebäude 

OD  ---   ---  0,36 0,01 0,36 0,01 

Ländlich geprägtes Dorfgebiet/ 
Gehöft 

ODL 1,1 < 0,1 0,08 <0,01 0,08 <0,01 

verstädtertes Dorfgebiet ODS 1,1 < 0,1 0,01 <0,01 0,01 <0,01 
landwirtschaftliche Produktions-
anlage 

ODP 5,8 < 0,1 1,92 0,04 1,92 0,04 

sonstiges historisches Gebäude ONH  ---   ---  0,03 <0,01 0,03 <0,01 
sonstiger öffentlicher Gebäude-
komplex 

ONZ 1,1 < 0,1 0,29 0,01 0,29 0,01 

Hafengebiet OAH  ---   ---  0,10 <0,01 0,10 <0,01 
Industrie- und Gewerbekomplex OG  ---   ---  0,22 <0,01 0,22 <0,01 
Gewerbegebiet OGG 0,2 < 0,1 --- --- --- --- 
Kläranlage OSK 0,7 < 0,1 --- --- --- --- 
kleiner Müll- und Schuttplatz OSM 1,9 < 0,1 --- --- --- --- 
sonstige Deponie OSS  ---   ---  0,15 <0,01 0,15 <0,01 
sonstige Ver- und Entsorgungs-
anlage 

OSZ 0,1 < 0,1 --- --- --- --- 

Hafen- und Schleusenanlage OVH 5,3 < 0,1 --- --- --- --- 
Stromverteilungsanlage OKV  ---   ---  0,02 <0,01 0,02 <0,01 
Baustelle OX 1,2 < 0,1 --- --- --- --- 
Flächen ohne Angaben  ---   ---   ---  31,82 0,61 31,74 0,61 
Summe  18.400 100 5.215,29 3 99,99 5.202,80 4 99,93 

* Abweichungen von 100 % sind rundungsbedingt.  

 
 
Fließ- und Stillgewässer prägen deutlich den Planungsraum. Die Aller und Leine sind 
überwiegend als mäßig oder völlig ausgebauter Fluss (FVS, FZV) mit einzelnen 
Hafenbecken (FZH) einzustufen. Bei der Böhme und auch den übrigen Fließgewässern 
handelt es sich um mehr oder weniger stark ausgebaute Bäche oder Flüsse (FM, FMM, 
FMS, FXS, FZS). Naturnahe Abschnitte (FBG, FBS), Bach-Renaturierungsstrecken 
(FUB), bachartige Umflutgerinne (FUG) oder Pionierfluren sandiger Flussufer (FPS) 
finden sich nur selten. Weiterhin sind zahlreiche Gräben innerhalb der Niederung 
vorhanden (FG, FGA, FGR, FGZ). Bei den Stillgewässern kommen vor allem Alt-
wässer (SEF) und daneben auch zahlreiche andere naturnahe nährstoffreiche 
Stillgewässer (SOZ, SEN, SES, SEZ) und Tümpel (STG, STR, STW) einschließlich 
unterschiedlich ausgeprägter Verlandungsbereiche (VEC, VEF, VEG, VEH, VEL, 
VER, VERC, VERG, VERR, VERS, VERT, VERW, VERZ, VES, VET, VOB, VOL, 
VOR, VOS, VOT) vor. Zudem finden sich deutlich naturfernere Stillgewässer-Ausprä-
gungen (SX, SXA, SXF, SXN, SXZ). 

                                                 
3 Geringfügige Abweichungen zur Größe des Planungsraumes von 5.215,27 ha ergeben sich rundungsbedingt. 
4 Geringfügige Abweichungen zur Größe des FFH-Gebietes von 5.202,82 ha ergeben sich rundungsbedingt. 
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Es befinden sich zahlreiche Biotope innerhalb des Planungsraume, die entsprechend 
V. DRACHENFELS (2012, 2021) den Schutztatbestand für gesetzlich geschützte Biotope 
erfüllen (vergleiche auch NLWKN 2021). Gesetzlich geschützte Biotope sind mit 
insgesamt rund 27 % im Planungsraum vertreten (siehe Tab. 3-4 und Textkarte 4)8. 
Dabei handelt es sich einerseits um Stillgewässer und deren Verlandungsbereiche 
sowie um strukturreiches, in der Regel artenreiches Grünland, Feucht- beziehungs-
weise Nassgrünland, gehölzfreie Biotope der Sümpfe sowie unterschiedliche Gehölze 
und Waldbestände, zum anderen aber auch um sonstige naturnahe Flächen in Über-
schwemmungsgebieten, die nach der Interpretation der Fachbehörde für Naturschutz 
(V. DRACHENFELS 2021) ebenfalls dem Schutz des § 30 BNatSchG unterliegen. Da-
nach fallen im Überschwemmungsgebiet gelegene unterschiedliche Vegetationsbe-
stände ebenfalls unter den Schutz des § 30 BNatSchG (vergleiche Textkarte 4). Für die 
gesetzlich geschützten Biotope gilt, dass alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder 
sonst erheblichen Beeinträchtigung führen können, verboten sind. Ausnahmen von 
diesem Verbot können von der Naturschutzbehörde nur unter bestimmten Vorausset-
zungen zugelassen werden. Weitere gesetzlich geschützt Biotope treten im Planungs-
raum nicht auf.  
 
 
Tab. 3-4:  Flächenanteil gesetzlich geschützter Biotope im Planungsraum9. 
 

Schutzstatus Flächenanteil 
 Fläche 

[ha] 
Anteil 

[%] 
nach § 30 BNatSchG oder § 24 NNatSchG gesetzlich geschützte 
Biotope 

1.423,89 27,30 

 
 
Neben neophytischen Gehölzen, zu denen unter anderem im Planungsraum die Späte 
Trauben-Kirsche (Prunus serotina) gehört, finden sich dort verschiedene neophytische 
Blütenpflanzen wie unter anderem Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera), 
Kleines Springkraut (Impatiens parviflora), Späte Goldrute (Solidago gigantea), Kana-
dische Wasserpest (Elodea canadensis) und Schmalblättrige Wasserpest (Elodea 
nuttallii) (siehe Tab. Mat. 1-62 in Kap. 1.7 im Materialband). 
 
 

                                                 
8 Die Darstellung berücksichtigt bereits die seit 1.3.2022 geltende Novellierung des BNatSchG. 
9 Die Darstellung berücksichtigt bereits die seit 1.3.2022 geltende Novellierung des BNatSchG. 
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Entsprechend LEHMANN & THIELCKE (2016) lassen sich gegenüber den Ergebnissen 
von BÜSCHER et al. (2004) einzelne Veränderungen erkennen (vergleiche auch Karte 
3). Demzufolge ist der Anteil des Lebensraumtyps 6510 rückläufig, wobei die Ent-
wicklung nach LEHMANN & THIELCKE (2016) neben Standortveränderungen vorder-
gründig auf die Veränderung der Nutzungsart und -intensität sowie auf Grünland-
umbruch und Gehölzaufkommen zurückzuführen ist. LEHMANN & THIELCKE (2016: 
24) geben an, dass „etwa 130 ha von 2004 als LRT 6510 eingestufte Flächen [...] 2015 
als Intensivgrünland (GI) oder artenarmes Extensivgrünland (GE) kartiert“ wurden. 
Auch bei dem Lebensraumtyp 6430 wurde demnach mit beinahe 20 ha ein deutlicher 
Rückgang ermittelt, der laut LEHMANN & THIELCKE (2016) auf eine an den Allerufern 
festgestellte verstärkte Ruderalisierung zurückzuführen ist. Derart starke Veränderun-
gen konnten bei dem Lebensraumtyp 3150 nicht festgestellt werden und der Umfang 
wurde entsprechend LEHMANN & THIELCKE (2016) mit etwa 23 ha als annähernd 
genauso groß ermittelt (etwa 20 ha bei BÜSCHER et al. 2004). Für die einzige schon bei 
BÜSCHER et al. (2004) festgestellte Fläche des Lebensraumtyps 3260, die sich im 
Bereiche eines kurzen Abschnittes des Wiedenhausener Baches befindet, ergab sich 
nach LEHMANN & THIELCKE (2016) keine Veränderung des Umfanges (etwa 0,2 ha). 
LEHMANN & THIELCKE (2016: 25-26) bezeichnen den Umfang der Mehrheit der Wald-
Lebensraumtypen als annähernd konstant. Demnach sind die Flächen des Le-
bensraumtyps 91F0 „[...] innerhalb der Flächen der Landesforsten mit einer Flächen-
größe von ca. 87 bzw. 89 ha seit 2004 gleichbleibend groß. Innerhalb des FFH-Ge-
bietes ist das Vorkommen des LRT 91F0 ebenfalls konstant bei etwa 20 ha. ... Im 
FFH-Gebiet (inkl. Landesforsten) [...] [fand] eine leichte Zunahme der Erlen- und 
Eschenwälder und Weichholzauenwälder an Fließgewässern (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) (LRT 91E0) von ca. 2,5 ha auf ca. 17 ha statt.“. Für den Le-
bensraumtyp 9190 sind die Flächen in etwa gleich groß geblieben (etwa 4,4 ha zu rund 
5,0 ha, vergleiche Tab. 3 bei LEHMANN & THIELCKE 2016: 26). Die beiden von BÜ-
SCHER et al. (2004) festgestellten Flächen des Lebensraumtyps 91D0 (etwa 3,2 ha), 
konnten von LEHMANN & THIELCKE (2016) nicht mehr diesem Lebensraumtyp 
zugeordnet werden, da es sich nach deren Einschätzung um mäßig bis gut nähr-
stoffversorgte Standorte handelt (aktuell überwiegend als Erlen- und Birken-Erlen-
Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Tieflands – WAT eingestuft). 
 
Der bei BÜSCHER et al. (2004) sowie KAISER (2004) nicht genannte Lebensraumtyp 
9130, der laut NLWKN (2020b) aber im Standarddatenbogen geführt wird (vergleiche 
Tab. 1-1 in Kap. 1.4), konnte im zum FFH-Gebiet gehörenden Teil des Planungs-
raumes aktuell kleinflächig festgestellt werden (vergleiche Tab. 3-5). Nach LEHMANN 
& THIELCKE (2016) ergaben sich bezüglich des Lebensraumtyps, der ausschließlich im 
Bereich der Flächen der Landesforsten auftritt, keine Veränderungen des Umfanges 
(etwa 3,3 ha, vergleiche Tab. 3 bei LEHMANN & THIELCKE 2016: 26). 
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LEHMANN & THIELCKE (2016) nehmen anders als die FFH-Basiserfassung keine Be-
wertung der Erhaltungsgrade der Lebensraumtypen vor. Die Tab. 3-6 gibt dement-
sprechend die durch BÜSCHER et al. (2004) ermittelten Erhaltungsgrade für den im 
Planungsraum gelegenen Teil des FFH-Gebietes zur Verdeutlichung der grundlegen-
den Situation wieder (vergleiche Karte 4). Zum Vergleich werden in der Tabelle auch 
die Erhaltungsgrade des kompletten FFH-Gebietes nach KAISER (2004) und die grund-
sätzlichen Angaben aus dem Standarddatenbogen (NLWKN 2020b) mit aufgeführt. 
Zum damaligen Zeitpunkt wurde mit 55 % der Erhaltungsgrad des überwiegenden Tei-
les der FFH-Lebensraumtypen nach BÜSCHER et al. (2004) mit gut bewertet (Erhal-
tungsgrad B; siehe Tab. 3-6). Jedoch war aber mit 36 % auch ein mäßiger bis schlech-
ter Zustand (Erhaltungsgrad C) in größeren Umfang vertreten. Eine sehr gute Beschaf-
fenheit (Erhaltungsgrad A) konnte laut BÜSCHER et al. (2004) lediglich bei 9 % ermit-
telt werden. Außerdem verfügte ein hoher Anteil der sonstigen Flächen über ein hohes 
Entwicklungspotenzial (Erhaltungsgrad E). BÜSCHER et al. (2004) geben an, dass die 
Gesamtheit der Stillgewässer in der Niederung der Aller über Entwicklungspotenzial 
für den Lebensraumtyp 3150 verfügt, aber nur solche mit der Erhaltungsstufe E bewer-
tet wurden, die zumindest über ein geringes Wasserlinsen-Vorkommen verfügten. Die 
Aller und die Leine können auf der gesamten Länge als Entwicklungsflächen einge-
stuft werden. Ferner wurden gemäß BÜSCHER et al. (2004) einzelne Intensivgrünland-
Flächen, deren Inventar noch nicht denen eines mesophilen Grünlands entsprach, die 
aber dennoch Mähwiesen-typische Arten aufwiesen, als Entwicklungsflächen für den 
FFH-Lebensraumtyp 6510 ermittelt. Einzelne gehölzbestandene Flächen wurden mit 
einem Potenzial für die Herausbildung der Lebensraumtypen 9190, 91E0 oder 91F0 
ermittelt (siehe Tab. 3-6). 
 
Im Rahmen eines stichprobenartigen Monitorings wurden von VAN´T HULL (2012) 
auch zwei Stillgewässer im Landkreis Heidekreis untersucht (siehe Abb. Mat. 1-52 im 
Materialband), welche dem Lebensraumtyp 3150 entsprechen. Der Altarm westlich 
von Hellberg wurden insgesamt als gut (Erhaltungsgrad B) bewertet und der Teich 
nördlich von Essel als sehr gut (Erhaltungsgrad A). Detaillierte Angaben zu den Er-
gebnissen können dem Kap. 1.7 im Materialband entnommen werden. Die Einschät-
zung von VAN´T HULL (2012) erfolgt abweichend zu BÜSCHER et al. (2004), die zum 
damaligen Zeitpunkt das erste Stillgewässer als sehr gut und das zweite als gut bewer-
tet hatten. 
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Bei KAISER et al. (2011a, 2011b) konnten bei Erhebungen im Jahr 2010, bei denen 
unter anderem 16 Stillgewässer im Planungsraum untersucht wurden (siehe Abb. Mat. 
1-53 im Materialband) Veränderungen gegenüber BÜSCHER et al. (2004) festgestellt 
werden (vergleiche Tab. Mat. 1-61 im Materialband). Während vier Stillgewässer 
nicht mehr als Lebensraumtyp 3150 eingeordnet werden konnten und sich zusätzlich 
bei einem der Erhaltungsgrad verschlechtert hat, konnte festgestellt werden, dass sich 
bei einem anderen der Erhaltungsgrad auf gut (Erhaltungsgrad B) verbessert hat. Zu-
dem gelang bei drei weiteren, die bisher nicht dem Lebensraumtyp zugerechnet wor-
den waren, eine Neuzuordnung. 
 
In Karte 3 erfolgt aufgrund der Relevanz der Aller und Leine als Kernelemente des 
FFH-Gebietes und infolge des besonderen Entwicklungsbedarfs des Lebensraumtyp 
3260 im Bereich dieser Flüsse wie auch der hier in den letzten Jahren erfolgten 
Ausbreitung der den Lebensraumtyp kennzeichnenden Arten Spiegel-Laichkraut (Po-
tamogeton lucens) und Durchwachsenblättriges Laichkraut (Potamogeton perfoliatus) 
(siehe KAISER 2015a) die Darstellung der beiden Fließgewässer als Entwicklungsflä-
chen für den Lebensraumtyp 3260. Auf eine Darstellung von Entwicklungsflächen in 
der Karte 4 wird insgesamt verzichtet. Einerseits erfolgte eine systematische Erfassung 
dieser Flächen bei LEHMANN & THIELCKE (2016) nicht. Andererseits ist eine 
Wiedergabe der bei BÜSCHER et al. (2004) festgestellten Flächen nicht zielführend, da 
sich diese sich mit den Erhebungen von LEHMANN & THIELCKE (2016) nicht decken. 
 
 
Tab. 3-5: Lebensraumtypenausstattung im zum FFH-Gebiet gehörenden Teil des 

Planungsraumes. 
Quelle: Komplettes FFH-Gebiet nach KAISER (2004), Planungsraum nach LEHMANN & THIELCKE 
(2016) mit Änderungen aus dem Jahr 2017. 

Hinweis: Der im Standarddatenbogen genannte Lebensraumtyp 7210 konnte nach NLWKN (2020b) 
im Jahr 2002 nicht bestätigt werden und wird dementsprechend nachstehend nicht mit aufgeführt 
(vergleiche Tab. 1-1). Ein Nachweis des nunmehr geführten Lebensraumtyps 9130 (vergleiche Tab. 1-
1) lag bei KAISER (2004) noch nicht vor, so dass die Angaben hier fehlen. 

Repräsentativität (naturraumtypische Ausbildung) (Rep.) der wertbestimmenden Lebensraumtypen 
laut Standarddatenbogen (vergleiche Tab. 1-1): A = hervorragende Repräsentativität, B = gute 
Repräsentativität, C = mittlere Repräsentativität, D = nicht signifikant (ohne Relevanz für die 
Unterschutzstellung des Gebietes). 

Flächenermittlung: Im Planungsraum nach LEHMANN & THIELCKE (2016) mit Hilfe des geografischen 
Informationssystems ArcMap. 

Die Flächenangaben schließen den Erhaltungsgrad E (aktuell kein FFH-Lebensraumtyp, aber beson-
ders gutes Entwicklungspotenzial) nicht mit ein. 

Hinweis: Lebensraumtypen mit Nachweisen innerhalb des Planungsraumes sind durch grau hervorge-
hoben. 
Flächenermittlung: Im Planungsraum nach LEHMANN & THIELCKE (2016) mit Hilfe des geografischen 
Informationssystems ArcMap.  
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Lebensraumtyp Kürzel Rep. komplettes 
FFH-Gebiet 

Planungs- 
raum 

FFH-Gebiet im 
Planungsraum 

   Fläche 
[ha] 

Anteil  
[%] 

Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Fläche 
[ha] 

Anteil 
[%] 

Trockene Sandheide mit Callu-
na und Genista 

2310 A 5,7 < 0,1  ---   ---  --- --- 

Dünen mit offenen Grasflächen 
mit Corynephorus und Agrostis 

2330 A 15,0 0,1  ---   ---  --- --- 

Oligo- bis mesotrophe steh-
ende Gewässer mit Vegetation 
der Littorelletea uniflorae 
und/oder der Isoeto-Nanojun-
cetea 

3130 B 0,2 < 0,1  ---   ---  --- --- 

Natürliche eutrophe Seen mit 
einer Vegetation des Magno-
potamions oder Hydrochari-
tions 

3150 A 57,9 0,3 28,00 0,54 27,91 0,54 

Dystrophe Seen und Teiche 3160 B 3,0 < 0,1  ---   ---  --- --- 
Flüsse der planaren bis monta-
nen Stufe mit Vegetation des 
Ranunculion fluitantis und 
Callitricho-Batrachion 

3260 A 86,0 0,5 0,23 < 0,01 0,23 < 0,01 

Flüsse mit Schlammbänken mit 
Vegetation des Chenopodion 
rubri p.p. und des Bidention 
p.p. 

3270 B 1,8 < 0,1  ---   ---  --- --- 

Trockene europäische Heiden 4030 C 4,2 < 0,1  ---   ---  --- --- 
Formationen von Juniperus 
communis auf Kalkheiden und -
rasen 

5130 C 1,8 < 0,1  ---   ---  --- --- 

Artenreiche montane Borst-
grasrasen (und submontan auf 
dem europäischen Festland) 
auf Silikatböden 

6230 B 0,2 < 0,1  ---   ---  --- --- 

Pfeifengraswiesen auf kalkrei-
chem Boden, torfigen und to-
nig-schluffigen Böden (Molinion 
caeruleae) 

6410 C 2,7 < 0,1  ---   ---  --- --- 

Feuchte Hochstaudenfluren der 
planaren und montanen bis 
alpinen Stufe 

6430 A 185,9 1,0 32,04 0,61 32,04 0,62 

Magere Flachland-Mähwiesen 
(Alopecurus pratensis, Sangui-
sorba officinalis) 

6510 A 836,2 4,5 329,34 6,31 329,34 6,33 

Übergangs- und Schwing-
rasenmoore 

7140 B 8,3 < 0,1  ---   ---  --- --- 

Hainsimsen-Buchenwald 
(Luzulo-Fagetum) 

9110 B 10,9 0,1  ---   ---  --- --- 

Waldmeister-Buchenwald (As-
perulo-Fagetum) 

9130 C  ---   ---  4,01 0,08 4,01 0,08 

Subatlantischer oder mitteleu-
ropäischer Stieleichenwald 
oder Eichen-Hainbuchenwald 
(Carpinion betuli) 

9160 B 77,6 0,4 0,45 0,01 0,45 0,01 

Alte bodensaure Eichenwälder 
mit Quercus robur auf Sand-
ebenen 

9190 A 304,2 1,7 7,41 0,14 7,41 0,14 

Moorwälder 91D0 C 21,1 0,1  ---   ---  --- --- 
Auenwälder mit Alnus glutinosa 
und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

91E0 A 50,7 0,3 18,38 0,35 18,38 0,35 

Hartholzauewälder mit Quercus 
robur, Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior oder 
Fraxinus angustifolia (Ulmenion 
minoris) 

91F0 A 77,0 0,4 111,40 2,14 111,40 2,14 

Summe   1.750,4 7,1 531,26 10,18 531,17 10,21 
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Tab. 3-6: Erhaltungsgrad der Lebensraumtypen. 
Quelle: Komplettes FFH-Gebiet nach KAISER (2004), FFH-Gebiet im Landkreis Heidekreis nach BÜ-
SCHER et al. 2004); Standarddatenbogen (StD) nach NLWKN (2020b). 

Kürzel: Erläuterung siehe Tab. 3-5. 

Erhaltungsgrad: A = sehr gut, B = gut, C = mäßig bis schlecht, E = aktuell kein FFH-Lebensraumtyp, 
aber besonders gutes Entwicklungspotenzial. 

Hinweis: Lebensraumtypen mit Nachweisen innerhalb des Planungsraumes sind durch grau hervorge-
hoben. 

Kürzel komplettes FFH-Gebiet FFH-Gebiet im Landkreis Heidekreis StD 
 A B C E A B C E  
 ha % ha % ha % ha ha % ha % ha % ha  

2310 0,0 0 5,7 100 0,0 0 0,0  ---   ---  --- ---  ---  --- --- B 
2330 7,1 47 4,3 29 3,6 24 0,0  ---   ---  --- ---  ---  --- --- B 
3130 0,0 0 0,0 0 0,2 100 0,0  ---   ---  --- ---  ---  --- --- B 
3150 11,3 20 22,1 38 24,5 42 41,8 3,0 15 9,4 47 7,7 38 20,4 B 
3160 0,0 0 3,0 100 0,0 0 0,0  ---   ---  --- ---  ---  --- --- B 
3260 0,7 1 6,0 7 79,3 92 915,6 0,0 0 0,0 0 0,2 100 320,8  B 
3270 0,0 0 1,8 100 0,0 0 0,0  ---   ---  --- ---  ---  --- --- B 
4030 0,0 0 3,5 83 0,7 17 0,0  ---   ---  --- ---  ---  --- --- B 
5130 0,7 39 1,1 61 0,0 0 0,6  ---   ---  --- ---  ---  --- --- B 
6230 0,0 0 0,2 100 0,0 0 1,4  ---   ---  --- ---  ---  --- --- B 
6410 0,0 0 2,2 81 0,5 19 0,0  ---   ---  --- ---  ---  --- --- B 
6430 11,2 6 57,0 31 117,7 63 0,0 3,1 6 20,6 41 26,6 53 0,0 B 
6510 70,2 8 497,9 60 268,1 32 282,0 35,6 10 204,8 57 120,9 33 87,9 B 
7140 0,5 6 0,9 11 6,9 83 0,0  ---   ---  --- ---  ---  --- --- C 
9110 0,0 0 1,6 15 9,3 85 0,0  ---   ---  --- ---  ---  --- --- C 
9160 5,6 7 66,2 85 5,8 8 0,0 0,0 0 0,0 0 0,2 100 0,0 C 
9190 30,2 10 123,1 40 150,9 50 19,0 0,7 25 0,9 32 1,2 43 2,1 B 
91D0 0,0 0 2,7 13 18,4 87 0,0 0,0 0 0,0 0 3,3 100 0,0 C 
91E0 1,1 2 21,4 42 28,2 56 28,1 0,0 0 0,7 33 1,4 67 1,2 C 
91F0 2,5 3 39,2 51 35,3 46 12,5 0,8 4 16,8 80 3,3 16 0,2 B 

Summe 141,1 8 859,9 49 749,4 43 1301,0 43,2 9 253,2 55 164,8 36 432,6  ---  

 
 

Lebensraumtypen außerhalb des FFH-Gebietes 
 
Nur sehr wenige Flächen des Planungsraumes liegen außerhalb des FFH-Gebietes, 
aber innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes. Grundsätzlich bedürfen aber auch Le-
bensraumtypen solche Flächen einer gewissen Betrachtung im Rahmen der Manage-
mentplanung (vergleiche MÖCKEL 2019). 
 
Bei einem naturnahen Stillgewässer mit Verlandungsvegetation bei Essel handelt es 
sich nach LEHMANN & THIELCKE (2016) um den Lebensraumtyp 3150. 
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3.3  Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie 
sowie sonstige Arten mit Bedeutung innerhalb des Planungsraums 

 
Die nachstehenden Angaben beruhen auf der Auswertung von Veröffentlichungen und 
Gutachten. Aussagen zum Beispiel zur angewandten Methodik im Rahmen der 
Bestandserhebungen sind den entsprechenden Quellen zu entnehmen. Die räumliche 
Verteilung der Vorkommen kann der Karte 7 entnommen werden. 
 
 

3.3.1  Im Standarddatenbogen genannte Arten 
 
Der aktuelle Standarddatenbogen (NLWKN 2020b) führt für das FFH-Gebiet Nr. 90 
„Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker“ einschließlich der Teile, die 
außerhalb des Planungsraumes liegen, 17 Tierarten des Anhanges II der FFH-
Richtlinie aus der Gruppe der Säugetiere, Fische und Rundmäuler sowie Amphibien 
und Libellen auf. Im Ergebnis verschiedener Untersuchungen konnten im Rahmen von 
Untersuchungen diese auch zum Teil im Planungsraum festgestellt werden. Daneben 
gelangen auch Nachweise zum Vorkommen weiteren Arten des Anhanges II sowie des 
Anhanges IV der FFH-Richtlinie innerhalb des Planungsraumes. 
 
 

3.3.1.1  Fischotter und Biber 
 
Die nachstehenden Angaben beruhen im Wesentlichen auf den Angaben des NLWKN 
(2011), REUTHER (2002) sowie GRIMM & KAISER (2011), BRÄUNING (2013) und dem 
NABU (2019) sowie der Auswertung des Tierartenerfassungsprogrammes der Fachbe-
hörde für Naturschutz (Stand April 2018) und einer schriftlichen Mitteilung des Land-
kreises Heidekreis sowie eigener Beobachtungen, ergänzend auch auf Angaben des 
BFN (2019c) sowie LEHMANN & THIELCKE (2016). 
 
Neben dem Wolf (siehe Kap. 3.3.2.1) und den Fledermäusen (siehe Kap. 3.3.1.2 und 
Kap. 3.3.2.2) gibt es Vorkommen von zwei Säugetierarten des Anhanges II der FFH-
Richtlinie im Planungsraum. Eine Übersicht gibt die Tab. 3-7. 
 
Für den Biber liegen nach NLWKN (2011) Einzelnachweise an der Aller vor. Ent-
sprechend einer schriftlichen Mitteilung des Landkreises Heidekreis fanden sich nörd-
lich der Wehranlage bei Hademstorf im Jahr 2018 Fraßspuren an einer Weide und die 
Art konnte zudem in der Aller schwimmend beobachtet werden (siehe Abb. Mat. 1-1 
bis Abb. Mat. 1-2 im Materialband). Eigene Beobachtungen von Fraßspuren gelangen 
2018 bei Hodenhagen. Über Bibervorkommen in der Leineaue berichtet BRÄUNING 
(2013, vergleiche auch LEHMANN & THIELCKE 2016). An der Leine sind nach Darstel-
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lung des NMU (2019a) sowie des NABU (2019) zudem an mehreren Stellen, aber 
deutlich abseits des Planungsraumes, Vorkommen der Art bekannt. Eine gelegentliche 
oder zukünftige Besiedlung der Leine auch im Planungsraum ist zu erwarten. So konn-
te PANKOKE (2018b) im Jahr 2017 an der Leinebrücke der Bundesstraße 214 bei 
Schwarmstedt Nutzungsspuren feststellen (siehe Abb. Mat. 1-1 im Material). 
 
Der Fischotter kann nach NLWKN (2011) beziehungsweise den Daten des Tierarten-
erfassungsprogrammes regelmäßig durch Trittsiegel oder Kotspuren an der Aller und 
auch an der Leine im Planungsraum festgestellt werden (siehe Abb. Mat. 1-3 im Mate-
rialband). SCHIKORE & SCHRÖDER (2007) geben an, dass der Bereich der Alten Leine 
im Waldkomplex Schlenke vermutlich über eine hohe Bedeutung verfügt. Die Art 
nutzt nach REUTHER (2002) die Aller als Verbindungsgewässer zwischen den einzel-
nen Hauptvorkommen in den naturnahen Abschnitten vor allem in den nördlichen, 
aber auch in einzelner südlichen Zuflüssen. Demnach bildet das Fließgewässer die 
„zentrale Ost-West-Verbindung“ für den Fischotter und das Aller-Einzugsgebiete mit 
deren Nebenflüssen und stellt  ein Hauptverbreitungsgebiet der Art in Niedersachsen 
dar (vergleiche auch GRIMM & KAISER 2011, LANDKREIS HEIDEKREIS 2013, NLWKN 
2011). 
 
Schutzstatus und Gefährdungseinstufung der nachgewiesenen Arten, die Verantwor-
tung Deutschlands sowie die Erhaltungszustände in der atlantischen Region und der 
besondere naturschutzfachliche Handlungsbedarf sind in Tab. 3-7 zusammengestellt. 
 
Bei Biber und Fischotter handelt es sich um Arten, die für das hier vorliegende FFH-
Gebiet wertgebend sind (siehe Kap. 1.4). Entsprechend der Schutzgebietsverordnun-
gen für den Planungsraum (siehe Kap. 2.1 im Materialband) sind beide Arten maßgeb-
liche Bestandteile des besonderen Schutzzweckes (Erhaltungsziel) für das Natura 
2000-Gebiet im Aller-Leinetal. 
 
Die Gefährdungssituation beruht im Wesentlichen auf dem Verlust beziehungsweise 
der nachteiligen Veränderung des Lebensraumes der Arten. Hinzu kommen Verkehrs-
opfer (siehe Tab. 3-8, vergleiche auch Abb. Mat. 1-4).  
 
Auf Basis der Lebensraumansprüche (siehe Tab. 3-8) und der Daten zur Biotopaus-
stattung wurde für die vom NLWKN (2020b) und den Schutzgebietsverordnungen als 
für das FFH-Gebiet wertbestimmend eingestuften Arten eine Habitatanalyse vorge-
nommen. Die angewendeten Kriterien sind in der Tab. Mat. 1-1 im Materialband zu-
sammengefasst. Die Resultate können den Textkarte 5 und 6 entnommen werden. Der 
Planungsraum ist aufgrund der teilweise spezifischen Lebensraumansprüche für den 
wertbestimmenden Biber und Fischotter nur auf den gewässernahen Teilflächen von 
besonderer Eignung. 
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Tab. 3-8: Biotopspezifität von Biber und Fischotter als wertbestimmende Arten 
des FFH-Gebietes und mögliche allgemeine Gefährdungsfaktoren. 

Quelle: NLWKN (2011), BFN (2019c). 

Art 
 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren 

B
ib

er
 (C

as
to

r f
ib

er
) 

Allgemein: 
- sehr flexibel und anpassungsfähig Lebensraumansprüche; 

allerding besiedlungsrelevante Mindestanforderungen; lang-
sam fließende (Gefälle maximal 2 %) oder stehende (ab 300 
m²), natürliche oder naturnahe, störungsarme und im Winter 
ausreichend frostfreie Gewässer, Uferbereiche mit struktur-
reicher, dichter, überhängender Vegetation und weichholzrei-
chen Gehölzsäumen mit gutem Regenerationsvermögen, 
erforderliche Wassertiefe mindestens 80 cm, für Bauanlagen 
mindestens 2 m, die Breite mindestens 5 m bis etwa 20 m 
betragen 

- Reviergröße variiert jahreszeitlich; Sommer bei 1-3 km Fließ-
gewässerlänge, bei ungünstiger Nahrungsverfügbarkeit 5 bis 9 
km), im Winter bedeutend geringer 

- vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv, Tagaktivität in Ab-
hängigkeit von weitgehender Störungsfreiheit im Siedlungsge-
biet möglich 

- ausgeprägte Reviertreue 
- kein Winterschlaf 
- überwiegend kleine monogame Familienverbände aus beiden 

Elterntieren mit vorjährigen Jungtieren sowie den aktuellen 
Neugeborenen (im Durchschnitt etwa 5 bis 6 Individuen) 

- Dispersionsmigration der ältesten Jungtiere zur Suche neuer, 
eigener Siedlungsreviere meist im dritten Lebensjahr; Entfer-
nung durchschnittlich 25 bis 30 km, in Einzelfällen auch weit 
über 100 km  

- Besiedelung von Erdhöhlen (30 - 60 cm breit und im Extremfall 
bis 100 m lang) oder mit Holz und zum Teil Schlamm abge-
deckte Mittelbaue sowie aus Gehölzteilen aufgeschichtete 
Burgen 

- Aufgabe von Wohnröhren wenn fallende Wasserstände den 
Eingang freilegen 

- Bau von Dämmen zur Wasserstandsregulierung an 
Gewässern mit schwankenden Wasserständen bei geeigneten 
Umständen; dauerhafte Kontrolle der Dämme einschließlich 
Ausbesserung und Neuerrichtung bei Zerstörung; in Abhängig-
keit der Gewässerbreite und Gefälle Dämme meist 70 bis 100 
cm hoch und bis zu 10 m lang. 

 
Vermehrung: 
- Paarung zwischen Januar und März 
- Wurfgröße zwischen 3 bis 6 Individuen 
- Neugeborene behaart und sehend, können schwimmen aber 

nicht tauchen 
- Säugezeit bis zu zwei Monate, allerdings nach etwa zwei 

Wochen erstmals (zusätzlich) pflanzliche Nahrung 
- Erste Baumfällung mit etwa 10 Monate nach dem Zahn-

wechsel möglich 
 
Nahrungsökologie: 
- herbivore Ernährung aus mehr als 300 verschiedenen Nah-

rungspflanzen (Wasserpflanzen, Gräsern, Kräutern, geschälter 
Rinde und Jungaufwuchs von Sträuchern und Bäumen) 

- Präferenz bei Holzpflanzen eindeutig bei Weichholzarten 
(Pappel und Weiden) 

- unter Umständen auch landwirtschaftliche Kulturen (Rüben, 
Mais und so weiter) 

- im Herbst Anlage von schwimmenden Nahrungsflößen aus 
holzigen Pflanzen in Bau- beziehungsweise Burgennähe als 
winterlichen Vorrat 

- technischer Ausbau von Fließgewässern (aus-
gebaute Abschnitte insbesondere von Aller und 
Leine sowie gegebenenfalls auch deren Ne-
bengewässern, siehe Kap. 3.5.2.1.3) 

- Störungen zum Beispiel durch Freizeitnutzung 
beziehungsweise Wassersport (insbesondere 
im Bereich der Aller und Leine durch wasser-
gebundene Erholungsformen, aber gegebe-
nenfalls auch durch Campingplätze und Wo-
chenendhausgebiete in deren Umfeld, verglei-
che Kap. 3.5.3.6) 

- Beseitigung von Ufer- und Wasservegetation 
im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen 

- Kollisionsgefahr durch Straßenverkehr (Auto-
bahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
mit höherem Verkehrsaufkommen, vergleiche 
Kap. 3.7) 

- fehlende Akzeptanz 
- Konfliktpotenzial durch Fraß an Kulturpflanzen 
- Baumfällung und -schälung, Überflutung von 

Flächen und Verkehrswegen im Zuge von 
Dammbautätigkeiten, Angraben von Hoch-
wassersicherungseinrichtungen (Schutzdei-
chen) und Dämmen in der Teichwirtschaft in 
den Einzugsbereichen der Siedlungsgewässer 
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Art 

 
Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren 
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Allgemein: 
- bevorzugt an flachen Flüssen mit reicher Ufervegetation, Au-

wälder, Überschwemmungsareale mit hoher Strukturvielfalt 
(Mäander, Gehölze, Wurzelwerk in der Uferzone, Hochstau-
den, Röhrichte) und hohem Angebot an Ruhe- und Schlaf-
plätzen 

- ausreichend große Reviere (Mindestareal etwa 25 km²; für 
Mutter-Jungen-Familien ca. 40 km²) 

- Störungsarmut, -freiheit 
- vorwiegend nachtaktiv (Verfolgungsdruck kann die Störungs-

empfindlichkeit verstärken) 
- sehr wanderaktiv (Wanderstrecken / Nacht 10 - 20 (-25) km 

(Rüden), 3 - 10 km (Fähen) 
- Wanderung vorwiegend entlang der Gewässer, aber auch 

mehrere km zwischen Gewässersystemen 
- häufige Nutzung der selben Wechsel über Jahre 
- Geruchsmarkierung der Reviere (Losung, Markierungssekret) 
- Anwesenheitsindizien: Losung, Nahrungsreste, Otterpfa-

de/Trittspuren, Aus-/Einstiege („Otterrutschen“) 
- Schlafplätze sind einfachste Verstecke wie Reisighaufen oder 

ausgespülte Ufer; Wurfbaue an besonders sicheren und aus-
gepolsterten in Ufernähe angelegt. 

 
Vermehrung: 
- Geschlechtsreif mit 1 - 2 Jahren; ca. 2-jähriger Wurfzyklus 
- ganzjährige Paarungszeit; Tragezeit 58-63 Tage; Wurfgröße 1-

3 (- 5) Welpen 
- Säugezeit bis zu 4 Monate; erste Schwimmversuche ab der 8 

Lebenswoche; frühestens mit 1 Jahr selbständig 
 
Nahrungsökologie: 
- Such- und Verfolgungsjäger; Prinzip des geringsten 

Aufwandes (leichte Beute wird bevorzugt) 
- sehr breites Nahrungsspektrum; Fische (vor allem Cypriniden), 

Vögel, Kleinsäuger (Mäuse, Bisam), Amphibien, Mollusken 

- technischer Ausbau von Fließgewässern (aus-
gebaute Abschnitte insbesondere von Aller, 
Böhme und Leine sowie gegebenenfalls auch 
deren Nebengewässern, siehe Kap. 3.5.2.1.3) 

- Verlust Fragmentierung und Verinselung von 
(Teil-)Lebensräumen 

- Schadstoffbelastungen beziehungsweise Was-
serverschmutzung (insbesondere durch Einlei-
tungen aus Kläranlagen beziehungsweise an-
dere diffuse Stoffeinträge in die Aller und die 
Leine sowie gegebenenfalls auch deren Ne-
bengewässern, siehe Kap. 3.5.2.1.4) 

- Kollisionsgefahr durch Straßenverkehr (Auto-
bahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
mit höherem Verkehrsaufkommen, vergleiche 
Kap. 3.7) 

- Zerschneidungseffekte insbesondere durch 
Straßenbau und Kollisionsgefahr (siehe Aus-
führung zuvor) 

- illegale Verfolgung (zum Beispiel in Fischzucht-
anlagen) 

- Tod in Bisamfallen 
- Störungen zum Beispiel durch Freizeitnutzung 

beziehungsweise Wassersport (insbesondere 
im Bereich der Aller und Leine durch wasser-
gebundene Erholungsformen, aber gegebe-
nenfalls auch durch Campingplätze und Wo-
chenendhausgebiete in deren Umfeld, verglei-
che Kap. 3.5.3.6) 

- Parasiten 
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3.3.1.2  Bechsteinfledermaus, Teichfledermaus und Großes Mausohr 
 
Die nachstehenden Angaben beruhen auf der Auswertung des Tierartenerfassungspro-
grammes der Fachbehörde für Naturschutz (Stand April 2018) sowie auf den Gutach-
ten von SCHIKORE & SCHRÖDER (2007, 2009), LEHMANN & THIELCKE (2016), KIRCH-
BERGER et al. (2018) sowie PANKOKE (2018a, 2018b) und KIRCHBERGER et al. (2020). 
 
Neben Biber und Fischotter (siehe Kap. 3.3.1.1) sowie dem Wolf (siehe Kap. 3.3.2.1) 
sowie weiteren Fledermausarten (siehe Kap. 3.3.2.2) gibt es Hinweise auf Vorkommen 
von zwei Fledermausarten des Anhanges II der FFH-Richtlinie im Planungsraum. Eine 
Übersicht gibt die Tab. 3-9. 
 
Im Rahmen der Erfassung von KIRCHBERGER et al. (2018) konnten im Planungsraum 
an der Allerbrücke der Landesstraße 191 bei Hodenhagen (siehe Abb. Mat. 1-6 im Ma-
terialband) mindestens elf unterschiedliche Arten festgestellt werden (siehe auch Kap. 
3.3.2.2). Für das Große Mausohr (Myotis myotis) ist aufgrund des Verhaltens von 
einem Quartier in unmittelbarer Nähe zum Bauwerk auszugehen. Von der Art ist laut 
KIRCHBERGER et al. (2018) seit 1982 eine Wochenstube in der nahe dem Planungs-
raum gelegenen Kirche von Ahlden bekannt, die auch im Jahr 2018 besetzt war. Das 
Gebäude ist in Folge des Vorkommens des Großen Mausohres im Dachstuhl und im 
Turm Teil des FFH-Gebietes Nr. 90 (vergleiche Abb. 1-2) und wird mittels Einzelan-
weisung gesichert (schriftliche Mitteilung Landkreis Heidekreis vom 8.4.2020). Die 
Brücke selbst bietet ausschließlich ein Sommerquartierpotenzial, wobei eine tatsäch-
liche Nutzung nicht festgestellt werden konnte. Zudem werden vor allem die dort vor-
handenen Gehölzstrukturen westlich und östlich der Aller, aber auch die angrenzenden 
Grünlandflächen regelmäßig und zum Teil intensiv als Jagdhabitate genutzt. An der 
Leinebrücke der Bundesstraße 214 konnten durch PANKOKE (2018a, 2018b) ebenfalls 
mehrere Arten festgestellt werden (siehe Abb. Mat. 1-2 im Materialband sowie Kap. 
3.3.2.2). An der Leine konnte ferner die Teichfledermaus (Myotis dasycneme) eindeu-
tig mittels Dauererfassung nachgewiesen werden. PANKOKE (2018b) gibt an, dass der 
Bereich hinsichtlich seiner Funktion von besonderer bis allgemeiner Bedeutung für die 
Artengruppe ist. KIRCHBERGER et al. (2020) konnten im Bereich des Bundesstraße 209 
bei Rethem (Abb. Mat. 1-7 bis Abb. Mat. 1-9 im Materialband) mindestens elf Arten 
(vergleiche Tab. Mat. 1-5 und Tab. Mat. 1-6 sowie Kap. 3.3.2.2) nachweisen, darunter 
auch das Große Mausohr. 
 
LEHMANN & THIELCKE (2016) weisen darauf hin, dass, obwohl umfangreiche Daten 
zu der Artengruppe auch für den Planungsraum fehlen, die Flussläufe der Aller und 
Leine sowie deren Niederungen zumindest als Jagdgebiet für verschiedene Arten 
zumindest über eine grundlegende Bedeutung verfügen und wertvolle Teillebensräume 
darstellen. KIRCHBERGER et al. (2018) kommen aufgrund der durchgeführten Untersu-
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Priorität für Niedersachsen (P) nach NLWKN (2011): hp = höchst prioritäre Art mit vorrangigen 
Handlungsbedarf; p = prioritäre Art mit dringendem Handlungsbedarf. 

Relative Größe (in Deutschland) (rel.-Grö. D) der wertbestimmenden Arten laut Standarddatenbogen 
(vergleiche Tab. 1-1): 5 = über 50 % der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 4 = über 
15 % bis zu 50 % der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 3 = über 5 % bis zu 15 % 
der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 2 = über 2 % bis zu 5 % der Population im 
Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 1 = bis zu 2 % der Population befindet sich im Gebiet, D = nicht 
signifikant (ohne Relevanz für die Unterschutzstellung des Gebietes). 

Nachweis (N): 1 = Allerbrücke bei Hodenhagen, 2 = Leinebrücke bei Schwarmstedt, 3 = Wehr bei Ha-
demstorf, 4 = Kirche von Ahlden, 5 = sonstige Nachweise an verschiedenen Stellen an der Aller, 6 = 
Ortslagen (unter andere Bosse, Eickeloh, Ahlden), 7 = im Bereich von Wäldern (Schlenke, Reiherholz 
bei Ahlden), 8 = Bundesstraße 209 bei Rethem. Lage sowie weiterführende Informationen siehe Abb. 
Mat. 1-5 und Abb. Mat. 1-9 sowie Tab. Mat. 1-2 bis Tab. Mat. 1-6 im Materialband. 

Status (St): DZ = Durchzug während der saisonalen Wanderungen, RP = Reproduktionsgebiet, Art 
bildet im räumlichen Zusammenhang Wochenstuben, SL = Sommerlebensraum, Art ist der Sommer-
monate anzutreffen. 

Zusatz (Z): Jahr des Nachweises. 

Quellen: Tierartenerfassungsprogrammes der Fachbehörde für Naturschutz (Stand April 2018) sowie 
SCHIKORE & SCHRÖDER (2007, 2009), LEHMANN & THIELCKE (2016), KIRCHBERGER et al. (2018, 
2020) und PANKOKE (2018a, 2018b). 

lfd.  
Nr. 

Art Gefährdung FFH S V EHZ EHG P rel.- 
Grö.  

D 

N  St Z 
RL 

Nds 
RL 

Nds* 
RL  
D 

RL 
EU 

D STB 

01 Teichfledermaus 
(Myotis dasycneme) 

2 R G NT II, IV §§ --- U1 B hp 1 2 SL 2017 

02 Großes Mausohr 
(Myotis myotis) 

2 3 * LC II, IV §§ ! U1 B p 1 1, 2, 
4, 8  

SL, 
RP 

2001-2007,  
2009-2016,  
2017, 2018, 

2019 
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Tab. 3-10: Biotopspezifität der Bechstein- und Teichfledermaus sowie des Großen 
Mausohres als wertbestimmende Arten des FFH-Gebietes und mögliche 
allgemeine Gefährdungsfaktoren. 

Quelle: NLWKN (2011), vergleiche auch FISCHER et al. (2012), LÜTTMANN et al. (2018), LANUV 
(2020), BFN (2019c, 2019e), BRINKMANN et al. (2012) sowie DIETZ & KRANNICH (2019). 

Art 
 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren 

B
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de
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s 
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Allgemein: 
- wohl am stärksten an den Wald gebundene Fledermausart  
- Ausflug bei einsetzender Dämmerung (nachtaktiv) 
- Quartiertreue; Traditionsbildung  
- saisonaler Wechsel zwischen Sommerlebensraum und Win-

terlebensraum, aber kaum ausgeprägt (weiteste Wanderstre-
cke 39 km) 

- Erfordernis eines großen Baumhöhlenangebotes auf kleiner 
Fläche 

Vermehrung: 
- Paarung im Herbst und Winter 
- Auflösung der Wochenstuben ab August 
- häufiger Quartierwechsel im Nahbereich zur Aufzuchtszeit 

(alle paar Tage) 
- Wochenstubenkolonien von 5 bis 30 Tieren (aus anderen 

Bundesländern sind wesentlich größere Kolonien bekannt, 
teilweise mit über 70 weiblichen Tieren) 

- in Baumhöhlen oder Fledermauskästen, selten in Stallgebäu-
den 

Winterquartiere: 
- in stillgelegten Stollen, Höhlen, Kellern und alten Bunkern, 

vereinzelt auch Baumhöhlen 
- Temperaturen zwischen 2 und 10 Grad Celsius sowie eine 

hohe relative Luftfeuchtigkeit von 90 bis 100 % 
- störungsarm 
- Winterschlaf mit Aufwachphasen in der Zeit von Oktober bis 

März/April 
Sommerquartiere: 
- naturnahe frische und feuchte Laub- und Laub-Nadel-Misch-

wälder mit kleinen Wasserläufen, Blößen und Lichtungen so-
wie einen höhlenreichen Altbaumbestand 

- Weibchen in Baumhöhlen 
- Männchen in der Regel einzeln in Quartieren in Baumhöhlen, 

selten in Gebäuden 
Jagdlebensräume: 
- unterwuchsreiche, eher feuchte Laub- und Mischwälder in na-

turnaher, strukturreicher Ausprägung. Parks und Wald-He-
ckenlandschaften werden ebenfalls bejagt, weniger Sied-
lungsbereiche  

- im Radius von 1 bis 2 (3)  km um Quartiere, meist aber nur 
wenige hundert Meter 

- Jagd in einer Höhe von 1 bis 5 m, auch in Kronendickichten 
und Sträuchern 

- Beute (größtenteils Schmetterlinge, Zweiflügler aber auch 
Spinnen) wird im Flug gefangen, von Blätter „abgelesen“ oder 
von der Erde aufgenommen  

Flugverhalten: 
- strukturgebunden, langsame wendige Beutesuche dicht über 

dem Boden bis Kronenhöhe, im Offenland bevorzugt an line-
aren Strukturen (Hecken, Galeriewälder der Bäche) 

Erforderliche Alt- und Totholzmengen: 
- nach BFN (2019e) mindestens 7 - 10 Höhlenbäumen/ha 

(mindestens 25 - 30 Höhlen pro ha Altbestand) sowie laut 
NLKWN (2011) 40 - 60 Festmeter/Hektar (Altholzbestände) 
beziehungsweise für den guten Erhaltungsgrad (B) 5 bis 9 
Höhlenbäume pro ha. 

Wochenstuben- und Sommerquartiere: 
- Entnahme von Höhlenbäumen (insbesondere 

Alteichen) 
- Entnahme von Alt- und Totholz in erhöhtem 

Maße 
- Sanierung von alten Gehöften (vor allem Dach-

böden, Keller), Ställen und ähnlichen histori-
schen Gebäuden 

Winterquartiere: 
- Verschluss von Stollen und Höhlen oder Nut-

zungsänderungen einschließlich Störungen 
(zum Beispiel Tourismus) 

- Veränderung der Wetterführung (Mikroklima) 
Jagdhabitate 
- großflächige intensive Hiebsmaßnahmen,  
- naturferne Waldbewirtschaftung insbesondere 

Nadelwald-Monokulturen,  
- Bestockung mit nicht-heimischen Baumarten, 
- Vergiftung der Nahrung (Insekten) durch Pesti-

zideinsatz insbesondere zur Jungenaufzuchtzeit 
(Juni bis Juli) in einem Radius von 3 km um 
Wochenstubenquartiere. 

Wander- und Zugwege 
- In Gebieten mit besonderer Bedeutung für den 

Fledermausschutz, können die Anlage und der 
Betrieb von Windenergieanlangen die Funktion 
von Flugkorridoren zwischen den Quartieren 
und Hauptnahrungsflächen und während des 
Zuggeschehens die Population der Art beein-
trächtigen. 

- In ähnlicher Weise tragen Infrastrukturvorha-
ben, Verkehrswege und anderer Flächenver-
brauch mitsamt daraus resultierender Lichtver-
schmutzung (etwa durch Großgewerbegebiete) 
zur Zerschneidung und Beeinträchtigung von 
Flugrouten sowie zur Fragmentierung der Le-
bensräume im Allgemeinen bei. 
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Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren 
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Allgemein: 
- neben der Wasserfledermaus die am stärksten an Gewässer 

gebundene Fledermausart 
- Ausflug bei fortgeschrittener Dämmerung (nachtaktiv) 
- saisonaler Wechsel zwischen Sommerlebensraum und Win-

terlebensraum 
- Quartiertreue und Traditionsbildung vorhanden, trotzdem im 

Sommer häufiger Quartierwechsel (vermutlich um Parasiten 
auszuweichen) im Bereich von mehreren bekannten Quartie-
ren  

Vermehrung: 
- Paarung ab Ende August, auch im Winter 
- Auflösung der Wochenstuben ab August 
- Weibchenkolonien können häufiger ihr Quartier wechseln 
- Wochenstubenkolonien von bis zu 350 Tieren  
Winterquartiere: 
- stillgelegten Stollen, Höhlen, Kellern und alten Bunkern, ver-

einzelt auch Baumhöhlen 
- Temperaturen zwischen 1 und 7,5 Grad Celsius sowie eine 

hohe relative Luftfeuchtigkeit von 90 bis 100% 
- störungsarm 
- Winterschlaf mit Aufwachphasen in der Zeit von Oktober bis 

März/April 
- hängend frei oder in Spalten versteckt 
Sommerquartiere: 
- in Gebäuden (Innenraum der Dachböden, Firstbereiche, Hohl-

räume von Flachdächern) und Baumhöhlen (meist Einzel-
quartiere) 

- manchmal mit anderen Fledermausarten im selben Quartier 
(Große Bartfledermaus, Rauhhautfledermaus, Zwergfleder-
maus) 

Jagdlebensräume: 
- oft bis in über 20 km von Quartieren entfernt  
- über langsam fließenden oder stehenden Gewässern (grö-

ßere Wasserläufe, Flüsse, Seen mit offener Wasseroberflä-
che) in geringer Höhe (20 - 60 cm über Gewässer, meist ge-
radlinig und sehr schnell, 10 - 35 km/h), Teichdämmen, an 
Gewässer angrenzenden Wiesen  

- Beute (Wasserinsekten (Zuckmücken, Köcherfliegen, Käfer) 
und Nachtfalter.) wird im Flug gefangen, selten mit Schwanz-
flughaut „gekäschert“  

Flugverhalten: 
- bedingt strukturgebunden bis strukturgebunden, schneller ge-

radliniger Flug, orientiert sich an Randstrukturen / Gewässer-
böschungen und so weiter, über Land ebenfalls überwiegend 
strukturgebunden und niedrig 

Erforderliche Alt- und Totholzmengen: 
- ---  

Wochenstuben- und Sommerquartiere: 
- Umbau von Gebäuden 
- Verschluss von Hohlräumen in Flachdächern, 

Dachböden 
- Gefahr des Lebensraumverlustes durch zu 

geringe Anzahl an Ausweichquartieren auf 
kleiner Fläche 

- Pestizidbelastung (Holzschutzmittel) der 
Quartiere 

- Fällen von höhlenreichen Bäumen in Gewäs-
sernähe 

Jagdhabitate 
- Trockenlegung von Gewässern 
- intensivste Unterhaltungsmaßnahmen von 

Fließgewässern 
- Nährstoffeinträge in naturnahe Stillgewässer 
- Begradigung und Vertiefung von Fließgewäs-

sern 
- Zerstörung der Ufervegetation (z. B. Röhricht, 

Hochstaudenfluren, Weidengebüsche) 
- Umwandlung an Gewässer angrenzenden 

Grünlandflächen in Acker 
- intensive Teichwirtschaft 
- Vergiftung der Nahrung (Insekten) durch Pesti-

zideinsatz in der Landwirtschaft und der Forst-
wirtschaft 

Wander- und Zugwege 
- In Gebieten mit besonderer Bedeutung für den 

Fledermausschutz, können die Anlage und der 
Betrieb von Windenergieanlangen die Funktion 
von Flugkorridoren zwischen den Quartieren 
und Hauptnahrungsflächen und während des 
Zuggeschehens die Population der Art beein-
trächtigen 
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Allgemein: 
- sehr große Quartiertreue (Traditionsbildung) 
- deutlich ausgeprägter saisonaler Wechsel zwischen Sommer- 

und Winterlebensraum (über 250 km, keine Nord-Süd-Wande-
rung) 

- relativ wärmeliebende Art 
- nachtaktiv, Ausflug etwa 20 bis 30 Minuten nach Sonnenunter-

gang 
Vermehrung: 
- Weibchen bilden kopfstarke Wochenstubenkolonien von unter 

100 bis zu mehr als 1.000 Individuen, in geräumigen Gebäu-
de-Dachböden (Gutshäuser, Kirchen und so weiter) und 
Brückenhohlräume, in „Clustern“ frei an Dachsparren und Bal-
ken hängend 

- Männchen in der Regel einzeln in Quartieren in Gebäuden, 
aber eher Spalten und enge Hohlräume sowie Baumhöhlen 

- möglichst warme und störungsarme Wochenstubenquartiere 
- Wochenstubenzeit ab März bis August, gegebenenfalls Okto-

ber 
- Paarung ab August bis Winter in Paarungsquartieren (zum 

Beispiel. Baumhöhlen) und Speicherung der Spermien im 
Weibchen bis Frühjahr 

- Befruchtung der Eizellen erst im Frühjahr 
- Tragzeit von Temperatur abhängig 
- Geburt der Jungen hauptsächlich im Juni 
Winterquartiere: 
- stillgelegte Stollen, Höhlen, Keller und alte Bunker mit Tempe-

raturen im Durchschnitt zwischen 2 bis 6°C und hoher relativer 
Luftfeuchtigkeit von 90 bis 100 % 

- Störungsarmut 
- selten kleine „Cluster“ mit 2 - 5 Tieren 
- Winterschlaf von Oktober bis März / April mit Aufwachphase 
Sommerquartiere: 
- Weibchenkolonien benötigen warme und störungsarme ge-

räumige Gebäude-Dachböden (Gutshäuser, Kirchen und so 
weiter) und Brückenhohlräume in denen sie „Cluster“ frei an 
Dachsparren und Balken hängen können 

- Männchen in der Regel einzeln in Quartieren in Gebäuden, 
aber eher Spalten und enge Hohlräume sowie Baumhöhlen 

Jagdlebensräume: 
- unterwuchsfreie oder -arme Buchenhallenwälder oder auch 

Waldstrukturen mit frei zugänglicher Bodenschicht 
- auch kurzhalmige Mähwiesen und Weiden, Wald- und Wiesen-

landschaften, Parks, weniger Siedlungsbereiche 
- Jagdgebiete liegen oft mehr als 10, nicht selten 20 oder mehr 

vom Quartier entfernt  
- Jagd oft mehrere Stunden in einem Gebiet oder Abfliegen 

mehrerer Bereich hintereinander, je nach Lebensraumstruktur  
Flugverhalten: 
- bedingt strukturgebunden bis strukturgebunden, entlang von 

Hecken, aber auch höher, lediglich an der Struktur orientiert, 
sehr schnell und geradlinig fliegende Art 

Erforderliche Alt- und Totholzmengen: 
- nach NLWKN (2011) 30 Festmeter Habitatbäume (Alt- und 

Totholz, Höhlenbäume) pro Hektar beziehungsweise mindes-
tens 8 Habitatbäumen, darunter mindestens 5 Höhlenbäume 
pro Hektar älterer Bestände 

- Lebensraumverlust beziehungsweise starke 
Beeinträchtigung durch Ausbau, hohe Störfre-
quenz großer Dachböden, die als Wochenstu-
ben dienen 

- Sanierungsmaßnamen an älteren Gebäuden, 
die als Wochenstuben dienen oder an diese 
angrenzen 

- Verschließen von Wochenstubenquartieren 
aufgrund mangelnder Akzeptanz 

- Zerstörung beziehungsweise Einengung des 
Lebensraumes durch Entnahme von Höhlen-
bäumen, die als Sommerquartier der Männ-
chen oder Paarungsquartiere dienen 

- Beeinträchtigung des Jagdlebensraumes und 
der Nahrungsgrundlagen durch naturferne 
Waldbewirtschaftung insbesondere großflä-
chige intensive Hiebmaßnahmen in Buchen-
hallenwäldern und großflächige Bestockung 
mit nicht-heimischen Baumarten in einem 
Radius von mindestens 15 km um ein Wochen-
stubenquartier durch Umbruch von landwirt-
schaftlich genutzten extensiven Mähwiesen in 
einem Radius von mindestens 15 km um ein 
Wochenstubenquartier 

- Vergiftung der Nahrung (Insekten) durch in-
tensiven Pestizideinsatz insbesondere zur Jun-
genaufzuchtzeit (Juni bis Juli) in einem Radius 
von mindestens 15 km um ein Wochenstuben-
quartier  

- Lichtverschmutzung 
- fehlende Vernetzung der Jagdlebensräume 

und allgemein Zerschneidung 
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3.3.1.3  Kammmolch 
 
Die nachstehenden Angaben beruhen auf der Auswertung des Tierartenerfassungspro-
grammes der Fachbehörde für Naturschutz (Stand April 2018) sowie auf REMMER 
(1980, 1981), KAISER et al. (2011a, 2011b) und PETERS et al. (2005b).  
 
Nach den Unterlagen der unteren Naturschutzbehörde liegen für den Kammmolch 
(Triturus cristatus) Einzelbeobachtungen aus dem Planungsraum vor. Schutzstatus und 
Gefährdungseinstufung, die Verantwortung Deutschlands sowie die Erhaltungszustän-
de in der atlantischen Region und der besondere naturschutzfachliche Handlungsbe-
darf sind in Tab. 3-11 zusammengestellt. Daneben gibt es Hinweise auf Vorkommen 
von Amphibienarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie im Planungsraum (siehe 
Kap. 3.3.2.3). 
 
Beim Kammmolch handelt es sich um eine Art, die für das FFH-Gebiet Nr. 90 wert-
gebend ist (siehe Kap. 1.4). Entsprechend der Schutzgebietsverordnungen im Pla-
nungsraum (siehe Kap. 2.1 im Materialband) ist die Art Teil des besonderen Schutz-
zweckes (Erhaltungsziel) für das Natura 2000-Gebiet im Aller-Leinetal. 
 
Kammmolche besiedeln im Laufe ihrer verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche 
aquatische und terrestrische Lebensräume (Laichgewässer, Sommer- und Winterle-
bensraum) und führen regelmäßige saisonale Wanderungen durch. Die Gefährdungssi-
tuation beruht im Wesentlichen auf dem Verlust beziehungsweise der nachteiligen 
Veränderung der verschiedenen Teillebensräume sowie der Beeinträchtigung mög-
licher Austauschbeziehungen (siehe Tab. 3-12).  
 
Auf Basis der Lebensraumansprüche (siehe Tab. 3-12) und der Daten zur Biotopaus-
stattung wurde für die vom NLWKN (2020b) und den Schutzgebietsverordnungen als 
für das FFH-Gebiet wertbestimmend eingestuften Arten eine Habitatanalyse vorge-
nommen. Die angewendeten Kriterien sind in der Tab. Mat. 1-11 im Materialband zu-
sammengefasst. Die Resultate können der Textkarte 10 entnommen werden. Der Pla-
nungsraum ist in weiten Teilen für den wertbestimmenden Kammmolch als Lebens-
raum geeignet.  
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Tab. 3-12: Biotopspezifität des Kammmolches als wertbestimmende Art des FFH-

Gebietes und mögliche allgemeine Gefährdungsfaktoren. 
Quellen: NLWKN (2011), LAUFER et al. (2007), LANUV (2021b).  
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Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren 
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Allgemein: 
- profitiert von einer hohen Gewässerdichte- und Vernetzung, 

beispielsweise in gewässerreichen Augebieten und extensiv 
genutzten Teichgebieten 

- Geringer Aktionsraum (bis zu 1 km zwischen aquatischen und 
terrestrischen Teillebensräumen, meist nur wenige hundert 
Meter), wenig wander- und ausbreitungsfähig 

- Vergesellschaftung lokal mit allen übrigen heimischen Amphi-
bienarten möglich  

- saisonaler Wechsel zwischen Sommerlebensraum und Winter-
lebensraum 

- Normalerweise in neutralen bzw. leicht basischen Gewässern, 
aber auch in Gewässern mit pH-Wert zwischen 4,4 - 9,5 

Vermehrung: 
- Paarungs- und Laichzeit von März bis Juli 
- Eier werden einzeln an Unterwasserpflanzenhalmen oder -

Blättern angeheftet 
- Eiablage von April bis Mai (bis Juli möglich) 
- Larvenphase von (April) Mai bis September (Oktober)  
- Metamorphose August bis September (Oktober) 
- Wanderungen vom Winterquartier zu den Laichgewässern ab 

Februar/März  
- aufgrund ihrer Langlebigkeit können Populationen auch 

überleben, wenn mehrere Jahre hintereinander die Reproduk-
tion ausfällt 

Winterquartiere: 
- Überwinterung überwiegend an Land (Hecken, Reisighaufen, 

Baumstubben, Erdlöcher und ähnliches), zum Teil auch im 
Gewässer 

- Landphase von April bis Oktober  
Sommerquartiere/Laichgewässer: 
- größere Stillgewässer in Seengebieten, Weiher, überwiegend 

im Grünland, in den Auen der großen Ströme, auch Altwässer, 
Flutrinnen, Qualmgewässer, aber auch Heide- und Nieder-
moorweiher, Teiche, Tümpel (Vorteil: fischfrei), ferner Abgra-
bungsgewässer, insbesondere Gräben, sonnenexponiert, mit 
ausgeprägter Unterwasservegetation, reichlich Deckung bie-
tend, perennierend, nicht zu klein und flach 

- oft bis August/September im Gewässer  
- halboffene bis offene Kulturlandschaften wie strukturreiche 

Agrargebiete mit eingestreuten Wiesen und Weiden, auch 
Laubwaldgebiete oder bewaldetes Mittelgebirge, sofern geeig-
nete, wenig beschattete Gewässer mit ausgedehnten Flach-
wasserzonen sowie submerser und emerser Vegetation vor-
handen sind 

Laichgewässer: 
- Larven überwiegend im freien Wasser, daher 

besonders durch Fischfraß beziehungweise 
durch Fischbesatz in Laichgewässern gefähr-
det 

Allgemein: 
- Intensivierung der Landwirtschaft (Entwässe-

rung, Pestizidanwendung, Nährstoffeintrag und 
ähnliches) 

- Grundwasserabsenkung 
- Zunehmende Isolierung von Populationen 
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3.3.1.4  Fische und Rundmäuler 
 
Die nachfolgenden Angaben beruhen im Wesentlichen auf der Auswertung der Anga-
ben des LAVES (2017) und den Ergebnissen der Erhebung von KIRCHBERGER et al. 
(2018, 2020). Zudem finden sich Hinweise zu Vorkommen bei REMMER (1980, 1981), 
KAISER et al. (2011a, 2011b), FISCHER & KIRCHBERGER (2017), WOLF & EMMRICH 
(2019), PETERS et al. (2005b) und im Landschaftsrahmenplan des LANDKREISES HEI-
DEKREIS (2013) sowie anhand von Artenlisten in den Akten der unteren Naturschutz-
behörde des Landkreises Heidekreis (ANONYMUS o. J). Demzufolge konnten an der 
Aller und Leine sowie an weiteren Oberflächengewässern (vergleiche Abb. Mat. 1-11, 
Abb. Mat. 1-13 bis Abb. Mat. 1-18 sowie Abb. Mat. 1-53 im Materialband) Nachweise 
von mehreren Arten erbracht werden. Eine Übersicht gibt die Tab. 3-13. Angaben zu 
den einzelnen Arten können der Tab. Mat. 1-12 und Tab. Mat. 1-13 sowie Tab. Mat. 1-
15 bis Tab. Mat. 1-18 im Materialband entnommen werden.  
 
Bei den Erhebungen konnten sieben der 33 Arten der Referenzzönose festgestellt 
werden. Vielfach handelt es sich dabei um Begleitarten oder gegebenenfalls um typi-
sche Arten für die Aller und die Leine (siehe Tab. Mat. 1-14 im Materialband). 
 
Das Vorkommen des Lachses (Salmo salar) beruht auf Besatzmaßnahmen. Nach Aus-
kunft der Fischereigenossenschaft Aller (mündliche Auskunft Herr Jungherr vom 
25.1.2021) findet Besatz sehr selten in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit und von 
den Geldmitteln weit abseits des Planungsraumes in einzelnen Nebengewässern der 
Böhme (Bomlitz, Fulde und Warnau) in den jeweils unteren Abschnitten kurz vor der 
Mündung der Fließgewässer statt. Auskünfte zu möglichen sonstigen Besatzmaß-
nahmen wurden durch den Anglerverband Niedersachsen beziehungsweise durch die 
von diesem vertretenen Angelvereine nach Anfrage vom März 2021 verweigert. 
 
Die Hinweise auf ein Vorkommen des Schlammpeitzgers (Misgurnus fossilis) in der 
Aller- und Leineniederung stammen vor allem aus den 1970er und 1980er Jahren und 
sind somit vergleichsweise alt (siehe PETERS et al. 2005b, REMMER 1980, 1981 sowie 
ANONYMUS o. J). Aktuellere Belege für die Art liegen nach KAISER et al. (2011a, 
2011b) für zwei Altwässer in der Allerniederung aus dem Jahr 2009 vor. Laut den 
Angaben des NLWKN (2011) liegen die Besiedelungsschwerpunkte für die Art in der 
Allerniederung, wobei allerdings kein konkreter Bezug zum Planungsraum hergestellt 
wird. 
 
Schutzstatus und Gefährdungseinstufung der nachgewiesenen Arten, die Verantwor-
tung Deutschlands sowie die Erhaltungszustände in der atlantischen Region und der 
besondere naturschutzfachliche Handlungsbedarf sind in Tab. 3-13 zusammengestellt. 
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Bei allen festgestellten Arten handelt es sich um solche, die nach NLWKN (2020b) für 
das FFH-Gebiet Nr. 90 wertgebend sind (vergleiche Kap. 1.4). Hinweise auf ein aktu-
elles Vorkommen des Meerneunauges (Petromyzon marinus), die sich eindeutig auf 
den Planungsraum beziehen, sind nicht bekannt (siehe auch NLWKN 2011), jedoch ist 
ein solches Vorkommen zu erwarten. Entsprechend der Schutzgebietsverordnungen im 
Planungsraum (siehe Kap. 2.1 im Materialband) sind alle Arten mit Ausnahme der 
Groppe, des Bachneunauges und des Rapfens Teil des besonderen Schutzzweckes (Er-
haltungsziel) für das Natura 2000-Gebiet im Aller-Leinetal.  
 
Im FGG WESER (2016a) werden Aller und Leine als überregional bedeutsame Wan-
derroute insbesondere für diadrome und potamodrome kieslaichende Arten wie Lachs, 
Meerforelle, Barbe, Zährte und Quappe dargestellt. Danach sollen die entsprechenden 
Fließgewässerabschnitte hydromorphologisch so entwickelt werden, dass diese in aus-
reichender Qualität und Quantität als geeignete Laich- und Aufwuchshabitate zur 
dauerhaften Besiedlung zur Verfügung stehen (vergleiche auch NMU 2018b). Böhme 
und Meiße, deren Mündungsbereiche im Planungsraum liegen, werden nach NMU 
(2018b) als bedeutende Laich- und Aufwuchsgewässer für Wanderfische eingestuft, 
die im Interesse der Sicherung und Entwicklung der flussgebietstypischen Bestände 
der wandernden Arten insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung der Substrat-, 
Strömungs- und Tiefenvarianz sowie der ökologischen Durchgängigkeit vorrangig na-
turnah entwickelt werden sollten (vergleiche auch FGG WESER 2021a). Die Wieder-
herstellung der linearen Durchgängigkeit der Fließgewässer ist nach den Angaben des 
LAVES (schriftliche Mitteilung 3.2.2021) in Bezug auf das Plangebiet von herausra-
gender Bedeutung. Neben der Berücksichtigung von Aller und Leine ist besonders be-
achtlich, dass ohne die Passierbarkeit der unteren Böhme und unteren Meiße diese für 
das Flussneunauge und andere Wanderfischarten wichtigen Nebengewässer nicht er-
reicht werden. 
 
Entsprechend NMU (2019a) handelt es sich bei einzelnen Abschnitten der Aller bei 
Hodenhagen und nördlich von Wohlendorf sowie im Bereich der Mündung der Alten 
Leine in die Aller um für Fische wertvolle Bereiche in Niedersachsen. Laut den 
Angaben des LAVES (schriftliche Mitteilung 3.2.2021) ist sogar die gesamte Aller für 
die Artengruppe besonders bedeutsam. 
 
Die Gefährdungssituation beruht im Wesentlichen auf dem Verlust beziehungsweise 
der nachteiligen Veränderung des Lebensraumes der Arten sowie der Beeinträchtigung 
möglicher Austauschbeziehungen (siehe Tab. 3-14). 
 
Auf Basis der Lebensraumansprüche (siehe Tab. 3-14) und der Daten zur Biotopaus-
stattung wurde für die vom NLWKN (2020b) und den Schutzgebietsverordnungen als 
für das FFH-Gebiet wertbestimmend eingestuften Arten eine Habitatanalyse vorge-









Managementplan FFH-Gebiet Nr. 90 und EU-Vogelschutzgebiet V 23, Teilgebiet Heidekreis: Hauptband 97 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Tab. 3-14: Biotopspezifität von Steinbeißer, Groppe, Fluss-, Bach- und Meerneun-

auge sowie Bitterling, Rapfen, Lachs und Schlammpeitzger als wertbe-
stimmende Arten des FFH-Gebietes und mögliche allgemeine Gefähr-
dungsfaktoren. 

Quelle: NLWKN (2011), BFN (2019b), LSA (2019), PETERSEN et al. (2004). 
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Allgemein: 
- rheophile Art 
- Vorkommen in größeren Bächen, Flüssen, Seen und Hafen; 

bei stehenden Gewässern Anbindung an schnellfließende 
Bereiche als Laichhabitat erforderliche 

- Durchführung von zum Teil weiten Wanderungen 
 
Vermehrung: 
- Laichzeit März und April (Frühjahrslaicher) 
- Eiablage an strömenden Flussabschnitten mit kiesigem 

Substrat 
- Larvalentwicklung in geschützten und strukturreichen Uferbe-

reichen 
- juvenile Tiere in unterschiedlichen Lebensräumen (Kiesufer, 

Buhnenfelder, Seitenbuchten, stromangebundene Seen) 
 
Nahrungsökologie: 
- räuberische Lebensweise 
- Hauptnahrung Fische (insbesondere Ukelei), ansonsten Insek-

tenanflug und „sonstige Partikel“ (Benthos, Detritus, Pflanzen, 
Grünalgen) sowie gelegentlich auch von Fröschen, kleinen 
Wasservögeln und Kleinsäugern 

- Querbauwerke, Beeinträchtigung der linearen 
Durchgängigkeit (ausgebaute Abschnitte ins-
besondere von Aller, Böhme und Leine sowie 
gegebenenfalls auch deren Nebengewässern, 
siehe Kap. 3.5.2.1.3) 

- Gewässerverbauung (siehe Ausführung zuvor) 
- Wasserverschmutzung beziehungsweise Nähr-

stoffeinträge (insbesondere durch Einleitungen 
aus Kläranlagen beziehungsweise andere dif-
fuse Stoffeinträge in die Aller und Leine sowie 
gegebenenfalls auch deren Nebengewässern, 
siehe Kap. 3.5.2.1.4) 

- Wasserstandsregulierung 
- Verschlammung des Flusssubstrates 
- Beseitigung von Kiesbetten und anderen 

bedeutsamen Strukturen zum Beispiel im Rah-
men von Grundräumungen und anderen Unter-
haltungsmaßnahmen 

                                                 
14 Wertbestimmende Art für das FFH-Gebiet Nr. 90 nach NLWKN (2020b), jedoch nicht des besonderen Schutz-
zweckes (Erhaltungsziel) für das Natura 2000-Gebiet im Aller-Leinetal (siehe Kap. 2.1 im Materialband). Nach 
Angaben des LAVES (schriftliche Mitteilung 3.2.2021) befindet die Art in der Aller beziehungsweise im Ein-
zugsgebiet der Weser nicht in seinem natürlichen Verbreitungsgebiet, so dass es sich hier nicht um eine signifi-
kante Art für das FFH-Gebiet handelt. 
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Allgemein: 
- rherophile Art 
- Vorkommen in Seen und Fließgewässern mit gut strukturierten 

Gewässerbett mit hohem Anteil an Hartsubstrat (kiesig bis 
steinig) beziehungsweise Totholzelementen, bevorzugt sau-
bere, sauerstoffreiche und sommerkühle Gewässer (14 bis 
16°C) 

- Indikatorart für Gewässergüte II und besser 
- vergleichsweise ortstreu beziehungsweise wenig mobil, mit 

Ausnahme der Jungtiere 
- keine Schwimmblase, so dass ein Überwinden von sogar 

kleinen Abstürze (15 bis 20 cm) nicht möglich ist 
 
Vermehrung: 
- im Tiefland Laichzeit März und April (Frühjahrslaicher) 
- Ablage von Laichklumpen in Laichhöhlen sowohl im Ruhig-

wasser als auch im stärker strömenden Flachwasser angelegt, 
solange Steine beziehungsweise Totholz eine natürliche Höh-
lendecke bilden  

 
Nahrungsökologie: 
- Jungtiere kleine Wassertiere (kleine Eintagsfliegenlarven, 

Flohkrebse, andere benthische Wirbellose).  
- Adulte bevorzugt wirbellosen Tieren, selten Fischlaich oder 

vereinzelt Fischbrut  

- technischer Ausbau von Fließgewässern und 
somit Verlust beziehungsweise starke Ein-
schränkung der natürlichen Geschiebedynamik 
sowie Substratumlagerungen (ausgebaute Ab-
schnitte insbesondere von Aller, Böhme und 
Leine sowie gegebenenfalls auch deren Ne-
bengewässern, siehe Kap. 3.5.2.1.3) 

- Verschlechterung der Habitatqualität bezie-
hungsweise Verlust von Lebensräumen durch 
starke Sandfrachten und Feinsedimenteinträge 

- Wasserverschmutzung beziehungsweise Nähr-
stoffeinträge (insbesondere durch Einleitungen 
aus Kläranlagen beziehungsweise andere dif-
fuse Stoffeinträge in die Aller und Leine sowie 
gegebenenfalls auch deren Nebengewässern, 
siehe Kap. 3.5.2.1.4) 

- Querbauwerke, Beeinträchtigung der linearen 
Durchgängigkeit (siehe Ausführung zuvor) 

- Beseitigung von Kies- und Schotterbänke, Tot-
holzelemente und anderen bedeutsamen 
Strukturen zum Beispiel im Rahmen von 
Grundräumungen und anderen Unterhaltungs-
maßnahmen 

- Besatzmaßnahmen mit räuberischen Fischen 
(zum Beispiel Forellen, Salmo trutta) 16 
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Allgemein: 
- starke Substratbindung (feinkörniges, weiches Bodensubstrat, 

Schlammgrund), Meidung von Steinen und Kiesen 
- Bindung an dichte, submerse Wasserpflanzenpolster oder 

auch Algenmatten 
- Vorkommen in langsam fließenden oder stehenden Gewässer 

in Niederungen zum Beispiel Bäche, Flüsse, unverschlammte 
Altgewässer, Weiher, Seen und Be- beziehungsweise Entwäs-
serungsgräben 

- auch Besiedelung von stark eutrophierte Gewässerabschnitten 
- kurze stromabwärtsgerichtete Laichwanderung beziehungs-

weise juvenile Tiere im Herbst wiederum stromaufwärts, auch 
in Stillgewässern kleinräumige Wanderung im März in die 
Uferbereiche und Ende Oktober heraus; ansonsten eher wenig 
Ortswechsel mit geringer Geschwindigkeit 

- bevorzug dämmerungs- und nachtaktiv, tagsüber eingegraben 
im Gewässerboden 

 
Vermehrung: 
- Laichzeit zwischen April und Juli (Frühjahrs- bis Frühsommer-

laicher) 
- Eiablage bevorzugt an submersen Wasserpflanzen, auch an 

Algenmatten  
- Ei- und Larvalentwicklung erfordert hohe Wassertemperaturen 

(etwa 18-26°C) 
 
Nahrungsökologie: 
- Nahrungsaufnahme durch filtern des Bodensubstrates 
- kleine wirbellose Tiere, Detritus und Bakterienflocken 

- Verlust der Primärlebensräume (Altarmen, Alt-
wässern, Flutmulden, Tümpeln und so weiter) 
durch Veränderung der gewässertypischen Ab-
flussdynamik, Ausbau, Eindeichung, Regulie-
rung, und Absenkung des Grundwasserspie-
gels 

- Vernichtung und Ausräumung von Kleinge-
wässern 

- intensive Unterhaltungsmaßnahmen (Sohl-
mahd, Sohlräumung) in Sekundärlebensräu-
men (Grabensysteme)  

- unzureichende Vernetzung innerhalb großräu-
migen Entwässerungssystem zum Beispiel 
durch Stauklappen 

- Wasserverschmutzung beziehungsweise Nähr-
stoffeinträge (insbesondere durch Einleitungen 
aus Kläranlagen beziehungsweise andere dif-
fuse Stoffeinträge in die Aller und Leine sowie 
gegebenenfalls auch deren Nebengewässern, 
siehe Kap. 3.5.2.1.4) 

                                                 
15 Wertbestimmende Art für das FFH-Gebiet Nr. 90 nach NLWKN (2020b), jedoch nicht des besonderen Schutz-
zweckes (Erhaltungsziel) für das Natura 2000-Gebiet im Aller-Leinetal (siehe Kap. 2.1 im Materialband). 
16  Entsprechend des LAVES (schriftliche Mitteilung 3.2.2021) teilen sich Forellen und Groppen einen 
gemeinsamen Lebensraum, so dass ohnehin entsprechende Strategien zur Konkurrenzvermeidung bestehen. Es 
findet demzufolge ferner häufig ein Besatz von Forellen in Form von Brütlingen oder Jungfischen statt, so dass 
natürliche Regulierungsmechanismen greifen und innerhalb kurzer Zeiträume sich ein ökologisches Gleich-
gewicht einstellt. Eine grundsätzliche Gefährdung durch den Besatz lässt sich demnach nicht unterstellen. 
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Art 
 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren 
Fl

us
sn

eu
na

ug
e 

(L
am

pe
tra

 fl
uv

ia
til

is
)  

Allgemein: 
- Vorkommen je nach Jahreszeit und Lebensalter sowohl in 

Küstengewässern als auch in Flüssen und Bächen, im Binnen-
land insbesondere in durchgängigen, sauerstoffreichen Fließ-
gewässer mit mäßig bis stark überströmten Kiesbänken 
(Laichareal) und Feinsedimentbänken als Larvalhabitat 

- weiträumige Laichwanderung über mehrere hundert Kilometer 
(Langdistanz-Wanderfischen), Wanderungsbeginn in das 
Laichgebiet im Herbst beziehungsweise Abwanderung nach 
Metamorphose im nachfolgenden Frühjahr stromabwärts 

 
Vermehrung: 
- Laichzeit im Frühjahr (Ende März bis Mai) 
- Larvalphase im Süßwasser; Fressphase im Meer 
- Laichplätze in Ufernähe in flach überströmten, kiesigen 

Gewässerabschnitten in Laichgruben 
- lange Larvalphase (durchschnittlich viereinhalb Jahre), 

Metamorphose im Spätsommer bis Herbst des fünften Jahres 
 
Nahrungsökologie: 
- in der marinen Phase parasitisch 
- während der Laichwanderung einstellen der Nahrungsaufnah-

me 
- Aufnahme der im Feinsediment eingegrabenen Larven durch 

Filtrierer von organischen Partikeln, Kieselalgen und Kleinstor-
ganismen 

- Wasserverschmutzung beziehungsweise Nähr-
stoffeinträge (insbesondere durch Einleitungen 
aus Kläranlagen beziehungsweise andere 
diffuse Stoffeinträge in die Aller und Leine 
sowie gegebenenfalls auch deren 
Nebengewässern, siehe Kap. 3.5.2.1.4)  

- Querbauwerke, Beeinträchtigung der linearen 
Durchgängigkeit beziehungsweise mechani-
sche Schädigung von abwandernden subadul-
ten Tieren an Wasserkraftanlagen bei fehlen-
den Schutzeinrichtungen (ausgebaute Ab-
schnitte insbesondere von Aller, Böhme und 
Leine sowie gegebenenfalls auch deren Ne-
bengewässern, siehe Kap. 3.5.2.1.3) 

- technischer Ausbau von Fließgewässern und 
somit Verlust beziehungsweise starke Ein-
schränkung der natürlichen Geschiebedynamik 
sowie Substratumlagerungen (siehe Ausfüh-
rung zuvor)  

- Verschlechterung der Habitatqualität bezie-
hungsweise Verlust von Lebensräumen durch 
starke Sandfrachten und Feinsedimenteinträge 

- Beseitigung von Kies- und Sandbänken zum 
Beispiel im Rahmen von Grundräumungen und 
anderen Unterhaltungsmaßnahmen 
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Allgemein: 
- zeitlebens im Süßwasser 
- Vorkommen in kleineren, sauerstoffreichen und sommerkühlen 

Fließgewässern (sommerliche Höchsttemperatur unter 20°C) 
mit einer nahräumigen Vernetzung von flach überströmten, 
kiesigen Abschnitten (Laichareale) mit strömungsberuhigten 
Abschnitten und Ablagerungen von Feinsedimenten (stabile 
Sandbänke als Larvalhabitate) 

- Indikatorart für Gewässergüte II und besser 
- Laichwanderung stromwaufwärts eher von geringer Distanz 

(einige hundert Meter bis wenige Kilometer) 
 
Vermehrung: 
- Laichzeit von Mitte April bis Juni 
- Laichplätze in flach überströmten, kiesigen Gewässerabschnit-

ten in Laichgruben 
- lange Larvalphase (durchschnittlich sechs bis sieben Jahre) 

wenig mobilen in Feinsedimentbänken (Sandbänke mit Detri-
tusauflage), Metamorphose im Spätsommer  

 
Nahrungsökologie: 
- Aufnahme der im Feinsediment eingegrabenen Larven durch 

Filtrierer von Kieselalgen, tierischen Kleinlebewesen und De-
tritus 

- während der Metamorphose Rückentwicklung von Augen und 
Saugscheibe und Funktionsverlust des, keine Nahrungsauf-
nahme als adultes Tiere 

- Wasserverschmutzung beziehungsweise Nähr-
stoffeinträge (insbesondere durch Einleitungen 
aus Kläranlagen beziehungsweise andere 
diffuse Stoffeinträge in die Aller und Leine so-
wie gegebenenfalls auch deren Nebengewäs-
sern, siehe Kap. 3.5.2.1.4) 

- Querbauwerke, Beeinträchtigung der linearen 
Durchgängigkeit (ausgebaute Abschnitte ins-
besondere von Aller, Böhme und Leine sowie 
gegebenenfalls auch deren Nebengewässern, 
siehe Kap. 3.5.2.1.3) 

- technischer Ausbau von Fließgewässern und 
somit Verlust beziehungsweise starke Ein-
schränkung der natürlichen Geschiebedynamik 
sowie Substratumlagerungen (siehe Ausfüh-
rung zuvor) 

- Verschlechterung der Habitatqualität bezie-
hungsweise Verlust von Lebensräumen durch 
starke Sandfrachten und Feinsedimenteinträge 

- Beseitigung von Kies- und Sandbänken zum 
Beispiel im Rahmen von Grundräumungen und 
anderen Unterhaltungsmaßnahmen 

                                                 
17 Wertbestimmende Art für das FFH-Gebiet Nr. 90 nach NLWKN (2020b), jedoch nicht des besonderen Schutz-
zweckes (Erhaltungsziel) für das Natura 2000-Gebiet im Aller-Leinetal (siehe Kap. 2.1 im Materialband). 
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Art 
 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren 
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Allgemein: 
- ausgeprägten Winterruhe (Mitte Oktober bis etwa Mitte März) 
- natürlicher Lebensraum in wasserpflanzenreichen Verlan-

dungsgewässer mit geringer Strömungsgeschwindigkeit bezie-
hungsweise Stillgewässer (stagnophil) mit einer lockeren, etwa 
30 bis 60 cm dicken unbefestigten Schlammschicht am Grund 
(unter anderem (Altarme, Altwässer oder Restwassertümpel in 
regelmäßig überfluteten Flussauen) 

- auch in langsam fließenden Bächen und Flüssen sowie die 
Verlandungszonen von Stillgewässern 

- Ersatzlebensraum in verschlammten und wasserpflanzenrei-
chen Entwässerungsgräben sowie in Teichen mit schlammi-
gem Grund 

- Besiedelung ausschließlich von Abschnitten mit weichblättri-
gen und fein gefiederten Unterwasserpflanzen, wie beispiels-
weise Wasserpest, Wasserfeder oder Wasserstern sowie in 
Auflösung begriffene Röhrichtbestände; Meidung des freien 
Wasserkörpers 

- kaum Ansprüche an Gewässergüte und Sauerstoffkonzentra-
tion 

- bei Austrocknung des Gewässers während der Sommermo-
nate eingraben in die schlammige Gewässersohle; überdauern 
von mehreren Monaten möglich 

- Wanderung zur Laichzeit zum Teil über mehrere Kilometer 
 

Vermehrung: 
- Laichzeit in abhängig von der Wassertemperatur im April bis 

Juni 
- Laichablage in flachen (und dadurch erwärmte) Gewässerab-

schnitten mit einer hohen Dichte an feinblättrigen Wasserpflan-
zen 

 
Nahrungsökologie: 
- starke jahreszeitliche Schwankungen 
- stark verminderten Nahrungsaufnahme während der Winter-

ruhe; gesteigerter Fraßaktivität im Frühjahr 
- in der Dämmerung Suche am Gewässergrund (benthivor) mit 

Barteln; auch in Wasserpflanzenpolster 
- bevorzugt Insektenlarven, Schnecken, Würmer und andere 

Wirbellose, auch pflanzliche Komponenten zu geringen Teilen 

- Verlust der Primärlebensräume (Altarmen, Alt-
wässern, Flutmulden, Tümpeln und so weiter) 
durch Veränderung der gewässertypischen Ab-
flussdynamik, Ausbau, Eindeichung, Regulie-
rung, und Absenkung des Grundwasserspie-
gels  

- intensive Unterhaltungsmaßnahmen (Sohl-
mahd, Sohlräumung) in Sekundärlebensräu-
men (Grabensysteme)  
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Allgemein: 
- Langdistanz-Wanderfischen; mehrjährigen Fressphase im 

Meer und im Anschluss zur Vermehrung ins Süßwasser 
(anadrome Wanderung)  

- Aufstieg im Frühjahr (Februar / März) bis etwa Mai / Juni 
- nachtaktiv bis zu Beginn der Laichzeit, dass gesteigerte 

Laichaktivität bei einfallendem Sonnenlicht (tagaktiv) 
- Vorkommen in mittelgroßen und kleinen Flüssen mit 

durchgängigen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit über-
strömten Kies- und Feinsedimentbänken sowie größeren Stei-
nen (faustdick und größer)  

Vermehrung: 
- Laichzeit von Juni-Juli 
- Laichgruben in stark strömenden, kiesig-steinigen Gewässer-

abschnitten 
- lange Larvalphase (durchschnittlich sechs bis acht Jahre) 

häufig vergesellschaften mit Flussneunauge 
- Abwanderung im Herbst,  
Nahrungsökologie: 
- in der marinen Phase parasitisch mit Saugmaul an größeren 

Fischen 
- während der Laichwanderung einstellen der Nahrungsaufnah-

me 
- Ernährung der Larven als Filtrierer in Form von organischen 

Partikeln, Kieselalgen und Kleinstorganismen  

- Querbauwerke, Beeinträchtigung der linearen 
Durchgängigkeit (ausgebaute Abschnitte ins-
besondere von Aller, Böhme und Leine sowie 
gegebenenfalls auch deren Nebengewässern, 
siehe Kap. 3.5.2.1.3) 

- fehlende Schutzeinrichtungen an Wasserkraft-
anlagen für abwandernde subadulte Individuen 

- technischer Ausbau von Fließgewässern und 
somit Verlust beziehungsweise starke Ein-
schränkung der natürlichen Geschiebedynamik 
sowie Substratumlagerungen, einschließlich 
Verlust von Laicharealen (siehe Ausführung 
zuvor) 

- Verschlechterung der Habitatqualität bezie-
hungsweise Verlust von Lebensräumen durch 
starke Sandfrachten und Feinsedimenteinträge 

- intensive Unterhaltungsmaßnahmen (zum 
Beispiel Sohlräumung) 
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Art 
 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren 
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Allgemein: 
- typische Stillgewässerart, Vorkommen in stehenden oder lang-

sam fließenden Gewässern (flache Kleingewässer, Teiche, 
kleine Seen, Grabensystem, Bäche, Flüsse, Altgewässer) mit 
pflanzenreiche Abschnitten und sandigem oder schlammigem 
Grund sowie überwiegend geringer Wassertiefe 

- hohe Toleranz gegenüber niedrigen Sauerstoffwerten, hohen 
Temperaturen 

- Jungfische bevorzugt in sehr flachen Gewässerbereichen 
(Flachufer, Verlandungszonen und so weiter) 

- Meidung von Gewässer mit dicken, anaeroben Faulschlamm-
schichten oder mit einem überwiegend steinigen Substrat  

- tagaktiv, vermutlich geringe Mobilität aber auch kleinräumige 
Wanderungen  

 
Vermehrung: 
- Laichzeit von April bis Juni / Juli 
- zur Fortpflanzung an das Vorkommen von Teich- und Fluss-

muscheln der Gattungen Anodonta und Unio gebunden, Ei-
ablage des Laiches in den Kiemenraum der Muschel 

Nahrungsökologie: 
- omnivore Fischart, vorwiegend frisches, pflanzliches (zum Bei-

spiel Grünalgen, Kieselalgen) oder zersetzendes organisches 
Material (Detritus), Jungfische überwiegend Plankton und a-
dulte Tiere zum Teil auch benthische Wirbellose 

- Fortsetzung der Nahrungsaufnahme im Winter 

- Verlust der Primärlebensräume (Altarmen, Alt-
wässern, Flutmulden, Tümpeln und so weiter) 
durch Veränderung der gewässertypischen Ab-
flussdynamik, Ausbau, Eindeichung, Regulie-
rung, und Absenkung des Grundwasserspie-
gels 

- Schädigung von Großmuschelbeständen in 
den Sekundärlebensräumen (große Gräben / 
kleine, ausgebaute Fließgewässer) durch ma-
schinelle Sohlräumung beziehungsweise Ent-
nahme  

- Gefahr der Faunenverfälschung oder eines 
unersetzbaren Verlustes genetischer Identität 
der kleinen vorhandenen Restpopulationen bei 
Besatz- und Wiederbesiedlungsmaßnahmen 
durch Einsatz von sehr ähnlichen ostasiati-
schen Tieren 18 
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Allgemein: 
- Lebensraumansprüche in Abhängigkeit von dem Lebenssta-

dium (adulte Tiere in weiten Teilen des Nordatlantiks zwischen 
Europa, Island, Grönland und Neufundland, nach ein- bis 
mehrjähriger Fressphase im Meer Rückkehr zum Ablaichen 
überwiegend in die Geburtsgewässer) 

- weiträumige Laichwanderung (Langdistanz-Wanderfischen), 
Lachsaufstieg zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr (zwischen 
Mai und Oktober / November beziehungsweise Aufstiegsmaxi-
ma im Zeitraum September bis November), Abwanderung 
zumeist in nur wenigen Wochen im April beziehungsweise Mai 

 
Vermehrung: 
- Fortpflanzung in moderat bis stark überströmten Kiesstrecken 

mit groben Fraktionen (Kies, Grobkies, Geröll) und geringem 
Feinsedimentanteil oberhalb turbulent strömender Abschnitte 
mit lockerer, nicht verfestigter Deckschicht 

- Wassertiefe mindestens 0,30 m 
- Ablaichen auf lockeren Kiesbänken mit einer guten Durchströ-

mung und einem hohen Sauerstoffgehalt, Anlage von Laich-
gruben am Ende einer mäßig strömenden Gleite im Über-
gangsbereich zu einer stark strömenden Rausche 

- Junglachse leben etwa 2-3 Jahre im Süßwasser  
 
Nahrungsökologie: 
- Jungtiere überwiegend wirbellose Kleintiere, insbesondere 

Insekten und deren Larven sowie Flohkrebse (Gammariden) 
- im Meer vornehmlich von Krebsen und Fischen 

- Querbauwerke, Beeinträchtigung der linearen 
Durchgängigkeit beziehungsweise defizitäre 
Fischaufstiegsanlage (fehlende Leitströmung, 
Sackgasseneffekte, zu geringe Bemessung 
des Abflusses und der Schlitze beziehungswei-
se Schlupflöcher, Verklausungen) und an 
Wasserkraftanlagen bei fehlenden Schutzein-
richtungen hohe Mortalität beziehungsweise 
mechanische Schädigung (ausgebaute Ab-
schnitte insbesondere von Aller, Böhme und 
Leine sowie gegebenenfalls auch deren 
Nebengewässern, siehe Kap. 3.5.2.1.3) 

- technischer Ausbau von Fließgewässern sowie 
Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 
durch Ausbau- und Unterhaltungsmaßnahmen 
einschließlich dem Verlust von Habitatstruktu-
ren wie Kiesbänke, Rauschenstrecken und an-
dere Flachwasserzonen (siehe Ausführung 
zuvor) 

- Verschlechterung der Habitatqualität bezie-
hungsweise Verlust von Lebensräumen durch 
starke Sandfrachten und Feinsedimenteinträge 
Kolmatierung (Verfestigung, Verstopfung) der 
Kiesbänke 

- unzureichende biologische Gewässergüte (ins-
besondere durch Einleitungen aus Kläranlagen 
beziehungsweise andere diffuse Stoffeinträge 
in die Aller und Leine sowie gegebenenfalls 
auch deren Nebengewässern, siehe Kap. 
3.5.2.1.4) 

- fehlende Ufergehölze (Erwärmung des angren-
zenden Fließgewässers und in Verbindung mit 
starken Nährstoffeinträgen stark erhöhtes 
Pflanzenwachstum; reduzierter Eintrag von 
Totholz und Einschränkung der natürlichen Re-
generationsfähigkeit des Gewässers) 

 
 

                                                 
18 Nach Hinweisen des LAVES (schriftliche Mitteilung 3.2.21) ist ein Besatz mit ostasiatischen Bitterlingen im 
Rahmen des Fischereigesetzes und der Binnenfischereiordnung in Niedersachsen nicht zulässig. Demnach sollte 
ein Besatz mit Bitterlingen oder auch von anderen Kleinfischarten generell nicht ohne fachliche Begleitung 
durch den Fischereikundlichen Dienst erfolgen. 
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3.3.1.5  Grüne Flussjungfer und Große Moosjungfer 
 
Die nachfolgenden Angaben stützen sich weitgehend auf der Auswertung des Tierar-
tenerfassungsprogrammes der Fachbehörde für Naturschutz (Stand April 2018) und 
der Daten der BOG-Datenbank des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Geschäftsbereich Wasserwirtschaft (Stand März 
2018) sowie auf Artenlisten in den Akten der unteren Naturschutzbehörde des Land-
kreises Heidekreis (ANONYMUS o.J). Zusätzlich wurden die Gutachten von LEHMANN 
& THIELCKE (2016), SCHIKORE & SCHRÖDER (2007, 2009) sowie ANDRETZKE (2008), 
SCHÄFFER (2018b), KIRCHBERGER et al. (2018), LEHMANN & THIELCKE (2016), 
KAISER et al. (2011a, 2011b), FISCHER & KIRCHBERGER (2017) und REMMER (1980, 
1981) herangezogen. 
 
Neben den in Kap. 3.3.2.3 angegebenen Libellenarten der Anhänge der FFH-Richtlinie 
wurde nur eine weitere Art festgestellt werden. Eine Übersicht gibt die Tab. 3-15. 
Weitere Angaben können der Tab. Mat. 1-27, Tab. Mat. 1-28, Tab. Mat. 1-29, Tab. 
Mat. 1-30, Tab. Mat. 1-35 und Tab. Mat. 1-36 sowie Tab. Mat. 1-37 im Materialband 
entnommen werden. Es handelt sich um die Grüne Flussjungfer (Ophigomphus 
cecilia). 
 
Schutzstatus und Gefährdungseinstufung der nachgewiesenen Art, die Verantwortung 
Deutschlands sowie der Erhaltungszustand in der atlantischen Region und der beson-
dere naturschutzfachliche Handlungsbedarf sind in Tab. 3-15 zusammengestellt. 
 
Nach ANDRETZKE (2008) bestehen für Grüne Flussjungfer über das gesamte dort be-
rücksichtigte Untersuchungsgebiet verteilt Reproduktionsnachweise in Form von Exu-
vien, frisch geschlüpften Individuen, beobachteten Eiablagen und Paarungsrädern 
(vergleiche Abb. Mat. 1-23 bis Abb. Mat. 1-25 im Materialband). 
 
Bei der Art handelt es sich um eine wertgebende Art für das das FFH-Gebiet Nr. 90 
(siehe Kap. 1.4). Ein Auftreten der im Standarddatenbogen ebenfalls benannten Gro-
ßen Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) ist nicht zu erwarten (vergleiche NLWKN 
2011), da im Planungsraum keine geeigneten Habitate bestehen. Entsprechend der 
Schutzgebietsverordnungen im Planungsraum (siehe Kap. 2 im Materialband) ist aus-
schließlich die Grüne Flussjungfer Teil des besonderen Schutzzweckes (Erhaltungs-
ziel) für das Natura 2000-Gebiet im Aller-Leinetal. 
 
ANDRETZKE (2008) bewertet den Erhaltungsgrad für die Grüne Flussjungfer. Dieser 
wird für die zuerst genannte Art von der Allermündung bis zum Wehr Hademstorf ins-
gesamt als gut (Erhaltungsgrad B) sowie für den angrenzenden Abschnitt bis zum 
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Tab. 3-16: Biotopspezifität der Grünen Flussjungfer im Planungsraum und mögliche 

allgemeine Gefährdungsfaktoren.  
Quellen: NLWKN (2011), STERNBERG & BUCHWALD (2000). 
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Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren 
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Allgemein: 
- Bäche und Flüsse mit mäßiger Fließgeschwindigkeit und ge-

ringer Wassertiefe (Äschen- bis Barbenregion) 
- Vereinzelt auch an Stillgewässern, Reproduktion ist hier je-

doch nicht belegt 
- Gewässergrund: feinsandig-kiesig mit Flachwasserbereichen 

und vegetationsfreien Sandbänken  
- Ufer teilweise durch Bäume beschattet, Waldbäche mindes-

tens 3 m breit, damit der Wasserkörper besonnt ist; Gewässer 
mit lückigem Gehölzsaum werden auch bei geringerer Breite 
angenommen (ab 0,5 m) 

- Gewässer gering verschmutzt, entsprechend der Wassergüte-
klasse II 

- oft mit Gemeiner Flussjungfer (Gomphus vulgatissimus) und 
Gebänderter Prachtlibelle (Calopteryx splendens) vergesell-
schaftet 

 
Vermehrung: 
- Eiablage meist in der Deckung dichter Vegetation, oft unweit 

der Schlupforte 
- Larvalentwicklung drei bis vier Jahre 
- Schlupf (Emergenz) an Flussbereichen mit stärkerer Strö-

mung, meist 20-30 cm über dem Wasser an Pflanzen, Totholz 
und Steinen 

- Schlüpfperiode von Anfang Juni bis Ende Juli 
 
Larvalhabitate: 
- Strömungsberuhigte, vegetationsarme Bereiche 
- Sandbänke, Grob- und Mittelkiesablagerungen und in Totwas-

serräumen hinter Treibholzaufschwemmungen in 10-120 cm 
Tiefe 

- Larven meiden stärkere Schlammablagerungen 
 
Imaginalhabitate: 
- abseits des Gewässers, beispielsweise an sonnenexponierten 

Hangwäldern 
- Aktionsradius der Männchen beträgt circa 400 m, kann selten 

auch bis 3 km reichen 
- nächtigt vermutlich in Baumkronen 
 
Reife- und Jagdhabitate: 
- Waldlichtungen, sandige Waldwege und an Waldrändern 
- gut strukturierte Vegetation entlang von Gewässern als Nah-

rungshabitate  
- aufgelichtete Wiesenabschnitte an überwiegend bewaldeten 

Gewässern 

- Verringerung der Wasserqualität durch Einlei-
ten von Abwässern (insbesondere durch Einlei-
tungen aus Kläranlagen beziehungsweise an-
dere diffuse Stoffeinträge in die Aller sowie 
gegebenenfalls auch deren Nebengewässern, 
siehe Kap. 3.5.2.1.4) 

- mineralischer Eintrag durch Bodenerosion in 
Ackerlandschaften 

- Ablassen von Fischteichen, insbesondere an 
kleineren Fließgewässern 

- Nährstoffeinträge aus benachbarten landwirt-
schaftlichen Nutzflächen, die besonders bei 
fehlender Beschattung die Verkrautung der 
Gewässer fördern 

- Veränderung des Abflussregimes von Fließge-
wässern durch naturfernen Ausbau (ausge-
baute Abschnitte insbesondere von Aller, Böh-
me und Leine sowie gegebenenfalls auch de-
ren Nebengewässern, siehe Kap. 3.5.2.1.3)  

- Veränderung der Gewässersohle, damit ver-
bundene Beseitigung von Strömungshinder-
nissen und unterschiedliche Sedimentation 

- Schlammablagerungen (etwa im Rückstau von 
Wehren oder Schwellen) 
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3.3.2  Sonstige Arten des Anhanges II 
sowie Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie 

 
3.3.2.1  Sonstige Säugetiere mit Ausnahme der Fledermäuse 

 
Die nachstehenden Angaben beruhen auf den Angaben des BFN (2019c) sowie der 
LANDESJÄGERSCHAFT NIEDERSACHSEN E. V. (2019a). 
 
Neben Fischotter und Biber (siehe Kap. 3.3.1.1) und den Fledermäusen (siehe 
Kap. 3.3.1.1 und Kap. 3.3.2.2) gibt es Nachweise von einer weiteren Säugetierart des 
Anhanges II der FFH-Richtlinie (Tab. 3-13). 
 
Für den Wolf (Canis lupus) liegen Nachweise für Vorkommen von Rudeln im näheren 
und weiteren Umfeld des Planungsraumes vor (BFN 2020). Im Planungsraum konnten 
im Zeitraum 2018/2019 vor allem zwischen Rethem (Aller) und Hademstorf Einzel-
tiere festgestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass weite Teile des Planungsrau-
mes zum Streifgebiet der Art gehören. 
 
Schutzstatus und Gefährdungseinstufung der nachgewiesenen Arten, die Verantwor-
tung Deutschlands sowie die Erhaltungszustände in der atlantischen Region und der 
besondere naturschutzfachliche Handlungsbedarf sind in Tab. 3-17 zusammengestellt. 
 
Beim Wolf handelt es sich nicht um eine wertbestimmende Art für das FFH-Gebiet 
Nr. 90 (siehe Kap. 1.4). 
 
Die Gefährdungssituation beruht im Wesentlichen auf dem Verlust beziehungsweise 
der nachteiligen Veränderung des Lebensraumes der Art, aber auch aus der direkten 
Verfolgung. Hinzu kommen Verkehrsopfer (siehe auch Tab. 3-18).  
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Tab. 3-18: Biotopspezifität des Wolfes sowie mögliche allgemeine Gefährdungsfak-
toren. 

Quelle: BFN (2019c), LANDESJÄGERSCHAFT NIEDERSACHSEN E. V. (2019a).  

Art 
 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren 
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Allgemein: 
- keine Bindung an spezielle Lebensräume, aber Voraussetzung 

ist störungsarmut beziehungsweise fehlende Anwesenheit des 
Menschen und ausreichend Nahrung 

- in Kulturlandschaften oft dämmerungs- und nachtaktiv 
- Größe der Territorien von Rudeln von 150 bis 350 km² 
- Besiedlung neuer Gebiete über Einzeltiere 
- Wanderung pro Tag bis zu 70 km 
 
Vermehrung: 
- Fortpflanzung in der Regel ab dem zweiten Lebensjahr (Ab-

wanderung der Jungtiere) 
- 1 Wurf pro Jahr, 4 - 6 Junge zwischen Ende April und Anfang 

Mai, aber nur 2 Tiere erreichen ein Alter von mehr als einem 
Jahr (Sterblichkeitsrate 50 %) 

 
Nahrungsökologie: 
- überwiegend drei Huftiere (Reh, Rothirsch, Wildschwein), aber 

auch Hasen und Haustiere (bei fehlendem Angebot an 
Wildtieren) 

- auch Aas, Früchte und Kleinsäuger 
- Bedarf pro Tag etwa 4 kg Fleisch 

- im Rahmen der Forstwirtschaft Störungen 
durch Fäll- und Rückearbeiten, Zaunbau oder 
Bodenbearbeitung zur Vorbereitung von 
Neupflanzungen im Umfeld einer Wurfhöhle, 
wenn die Welpen noch klein sind 

- Landschaftsfragmentierung durch Verkehrs-
wegebau; Kollisionsgefahr durch Straßenver-
kehr (Autobahnen, Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen mit höherem Verkehrsaufkom-
men, vergleiche Kap. 3.7) 

- (illegale) direkte Verfolgung durch den 
Menschen  

- Krankheiten (Übertragung durch Hunde: 
Staupe, Räude)  

- genetische Verarmung durch kleine Bestände 
und unregelmäßige oder fehlende Zuwande-
rung nicht verwandter Tiere 

- Störungen an der Wurfhöhle durch Wanderer 
oder freilaufende/streunende Hunde 

 
 



Managementplan FFH-Gebiet Nr. 90 und EU-Vogelschutzgebiet V 23, Teilgebiet Heidekreis: Hauptband 109 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.3.2.2  Fledermäuse 
 
Neben den in Kap. 3.3.1.1 genannten Arten der FFH-Richtlinie liegen Nachweise 
weiterer Fledermausarten vor. 
 
Im Rahmen der Erfassung von KIRCHBERGER et al. (2018) konnten im Planungsraum 
an der Allerbrücke der Landesstraße 191 bei Hodenhagen (siehe Abb. Mat. 1-6 im Ma-
terialband) mindestens elf unterschiedliche Arten festgestellt werden (vergleiche auch 
Kap. 3.3.1.1). Für die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) und die Zwergfleder-
maus (Pipistrellus pipistrellus) ist aufgrund des Verhaltens von einem Quartier in un-
mittelbarer Nähe zum Bauwerk auszugehen. Angaben zum Quartierpotenzial der Brü-
cke und zur Nutzung des Umfeldes als Jagdhabitat können dem Kap. 3.3.1.1 entnom-
men werden. An der Leinebrücke der Bundesstraße 214 konnten durch PANKOKE 
(2018a, 2018b) ebenfalls mehrere Arten festgestellt werden (siehe Abb. Mat. 1-2 im 
Materialband, vergleiche auch Kap. 3.3.1.1). Laut PANKOKE (2018b) können Quartiere 
der Zwerg- und Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) in Schwarmstedt erwartet 
werden beziehungweise wurden für die zuerst genannte Art auch im Jahr 2017 im 
Bereich einer Wohnsiedlung ermittelt. Eine Nutzung der Brücke ist möglich, wurde 
aber nicht beobachtet. Außerdem verfügen mehrere Einzelbäume nach PANKOKE 
(2018b) über potenzielle Quartierstrukturen. Für den Großen Abendsegler (Nyctalus 
noctula) konnte die Nutzung einer alten Eiche am östlichen Leineufer als Winterquar-
tier für die Art ermittelt werden. Insgesamt werden der Gewässerlauf der Leine sowie 
daran angrenzende beziehungsweise im Umfeld vorhandene Gehölzstrukturen von den 
festgestellten Arten als Jagdhabitat und zu Transferflügen oder als „Flugstraße“ ge-
nutzt. Angaben zur Bedeutung des Bereiches können dem Kap. 3.3.1.1 entnommen 
werden. KIRCHBERGER et al. (2020) konnten im Bereich des Bundesstraße 209 bei 
Rethem (Abb. Mat. 1-7 bis Abb. Mat. 1-9 im Materialband) mindestens elf Arten 
(vergleiche Tab. Mat. 1-5 und Tab. Mat. 1-6 sowie Kap. 3.3.1.1) nachweisen und eine 
mittlere bis hohe Bedeutung als quartiernahes Jagdhabitat besonders für das Braune 
Langohr (Plecotus auritus), den Großen Abendsegler und die Zwergfledermaus sowie 
potenzielle Quartierstandorte für die Artengruppe feststellen. 
 
SCHIKORE & SCHRÖDER (2007, 2009) weisen auf eine Nutzung verschiedener Orts-
lagen und der Aller als Jagdhabitate für einzelne Arten hin. Laut SCHIKORE & SCHRÖ-
DER (2007) konnte im Jahr 2007 ein Quartierausflug des Großen Abendseglers aus der 
Schlenke sowie ein Schwärmverhalten über dem Reiherholz bei Ahlden beobachtet 
werden. Eine Übersicht gibt die Tab. 3-9. Angaben zu den einzelnen Arten können der 
Tab. Mat. 1-2 bis Tab. Mat. 1-6 im Materialband entnommen werden.  
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Tab. 3-20: Biotopspezifität der sonstigen Fledermausarten der FFH-Richtlinie im 
Planungsraum und mögliche allgemeine Gefährdungsfaktoren. 

Quelle: NLWKN (2011), vergleiche auch FISCHER et al. (2012), LÜTTMANN et al. (2018), LANUV 
(2020), BFN (2019c, 2019e), BRINKMANN et al. (2012).  
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Allgemein: 
- Bindung an wald- und strukturreiche Gebiete mit einem gro-

ßen Baumhöhlenangebot 
- Nutzung von Baumhöhlen oder engen Spalten an Bäumen 

(gern hinter abstehender Baumrinde) und Gebäuden (Holzver-
kleidungen, Fensterläden) als Sommer- und Wochenstuben-
quartiere 

- Ausflug bei einsetzender Dämmerung (nachtaktiv) 
- saisonaler Wechsel zwischen Sommerlebensraum und Winter-

lebensraum 
- Entfernung von Sommer- zu Winterquartier in der Regel nur 

wenige Kilometer (bis 20 km), aber auch bis über 290 km 
- gilt kälteresistente beziehungsweise kältehart 
Vermehrung: 
- Paarung im Spätsommer und Frühjahr 
- Wochenstubenquartiere ab Anfang Mai in Baumhöhlen, hinter 

abstehender Baumrinde oder Fledermauskästen 
- kleine Kolonien mit 10 bis 15 Weibchen 
- Geburt der Jungtiere Ende Juni 
- häufiger Wechsel der Quartiere im Sommer (fast täglich) 
Winterquartiere: 
- in stillgelegten Stollen, Höhlen, Kellern und alten Bunkern,  
- vermutlich schwerpunktmäßig Baumhöhlen als Winterquar-

tiere.  
- Temperaturen unter 0 Grad Celsius sowie relativ geringe Luft-

feuchtigkeit auf  
- störungsarm 
- Winterschlaf mit Aufwachphasen und gelegentlichem Quartier-

wechsel von November bis März 
Sommerquartiere: 
- Baumhöhlen oder engen Spalten an Bäumen (gern hinter ab-

stehender Baumrinde) und Gebäuden (Holzverkleidungen, 
Fensterläden)  

- Männchen in der Regel einzeln in Quartieren in Baumhöhlen, -
spalten, seltener in Gebäuden 

Jagdlebensräume: 
- Streckenflug oft in 2 bis 3 m Höhe, Jagdflug auch 10 m hoch in 

Baumwipfeln  
- Jagdgebiete meist in Quartiernähe im Radius von wenigen 

Kilometern (0,5 bis 10 km) 
- bevorzugt Parklandschaften, Laub- und Mischwälder, Wald-

ränder, Heckenstrukturen und gehölzgesäumte Fließgewässer 
- Beute (überwiegend größere Insekten wie Schmetterlinge oder 

Käfer, aber Zwei- und Netzflügler) wird im Flug gefangen  
Flugverhalten: 
- stark strukturgebunden, relativ nah an der Vegetation, entlang 

von Waldwegen, Hecken, Alleen. Transferflüge höher, auch 
weit über offenes Gelände, bei der Jagd wenige Meter über 
dem Boden bis in Kronenhöhe. "Lückenflieger", meidet dicht-
ständige Wälder/Forsten (Lücken < 2-3 m) 

Erforderliche Alt- und Totholzmengen: 
- nach BFN (2019e) mindestens 40 - 60 Höhlenmeter, Alt- und 

Totholz beziehungsweise 7 bis 10 Quartierbäume pro ha 
(vergleiche NLKWN 2011)  

Wochenstuben- und Sommerquartiere: 
- Entnahme von Höhlenbäumen 
- Entnahme von Alt- und Totholz in erhöhtem 

Maße 
Jagdhabitate 
- großflächige intensive Hiebsmaßnahmen,  
- großflächige Bestockung mit nicht-heimischen 

Baumarten 
Wander- und Zugwege 
- in Gebieten mit besonderer Bedeutung für den 

Fledermausschutz, können die Anlage und der 
Betrieb von Windenergieanlangen die Funktion 
von Flugkorridoren zwischen den Quartieren 
und Hauptnahrungsflächen und während des 
Zuggeschehens die Population der Art beein-
trächtigen 

Allgemein: 
- geringe Anzahl an Ausweichquartieren auf klei-

ner Fläche 
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Allgemein: 
- geschlossene Waldgebiete werden gemieden 
- typisch Gebäude bewohnende Art 
- kaum Wanderbewegungen zwischen Sommer- und Winterle-

bensraum, oftmals befinden sich diese sogar im gleichen Ge-
bäude 

- besondere ortstreue, vielfach Nutzung der Quartiere über viele 
Generationen 

- relativ langsamer Flatterflug 
Vermehrung: 
- Wochenstubengesellschaften in der 2. Maihälfte 
- Geburt der Jungtiere Ende Juni / Anfang Juli 
- ausschließlich in Gebäuden: Spalten, auf Dachböden, Wand-

verschalungen, Zwischendecken, Schornsteinverkleidungen, 
hinter der Attika von Flachdächern oder dem Firstbereich von 
Ziegel- und Schieferdächern 

- an schwer zugängliche trockene und sehr warme Stellen 
- Wochenstubenkolonien von 10 bis 80 und mehr Tieren 
- kein Aufenthalt von geschlechtsreifen Männchen in den Kolo-

nien 
- Weibchenkolonien sehr störungsanfällig 
Winterquartiere: 
- bevorzugt in Holzstapeln oder Zwischenwänden (Spaltquartie-

re) von Gebäuden 
- selten in eher trockenere Höhlen, Stollen und Kellerräumen, 

Bunkeranlagen 
- Winterschlaf von Oktober bis März / April mit Aufwachphase 
Sommerquartiere: 
- oftmals identisch mit Winterquartieren 
- Männchen leben solitär in Spaltenverstecken 
Jagdlebensräume: 
- Beginn des Jagdfluges nach Sonnenuntergang 
- geländeorientiert Flug, oft in 3 bis 4 m Höhe über dem Boden 

an Gebäuden, Laternen, Bäumen und anderen Strukturen 
- Jagdgebiete können sich bis in einer Entfernung von über 

6 km befinden 
- bevorzugt Siedlungsstrukturen mit naturnahen Gärten, 

Parklandschaften mit Hecken- und Gebüschen sowie struktur-
reiche Gewässer 

- auch an waldrandnahen Lichtungen ,Waldrändern, Hecken, 
Baumreihen, Gehölzen, Streuobstwiesen und auf Viehweiden 

- Beute (überwiegend größere Insekten wie Schmetterlinge oder 
Käfer) wird im Flug gefangen und gefressen 

Flugverhalten: 
- bedingt strukturgebunden, bedächtiger Flug im freien Luftraum 

und entlang von Gehölzen (zum Beispiel an einem Waldrand, 
an Hecken), meist zwischen 5 m bis Kronenhöhe 

Erforderliche Alt- und Totholzmengen: 
-  --- 21 

Sommer- und Winterquartiere 
- Sanierung von Dachböden  
- Verschluss von Einflugöffnungen und Ritzen 

zur Dämmung von Gebäuden 
- Einsatz von für Fledermäuse giftigen Holz-

schutzmittel zum Beispiel bei Dachstuhlsanie-
rungen 

- Mangel an Akzeptanz 
Jagdhabitate 
- Beseitigung alter Bäume im Siedlungsbereich 
- Rückschnitt abgestorbener und überhängender 

Äste in Parkanlagen (Verkehrssicherungs-
pflicht) 

- durch übermäßige Sanierung von alten Bäu-
men (zum Beispiel Auskratzen allen Mulms 
aus Höhlen, nahtloses Zubetonieren von Höh-
len) geht die Nahrungsgrundlage vieler Insek-
ten verloren, und somit gehen auch die Beute-
tiere der Art zurück 

- Verlust traditioneller Jagdhabitate wie zum Bei-
spiel Gehölze, Hecken oder Baureihen, auch 
Hausgärten durch intensive Pflege oder Inten-
sivierung der Landwirtschaft (zum Beispiel Ver-
größerung von Schlägen im ländlichen Raum 

Wander- und Zugwege 
- In Gebieten mit besonderer Bedeutung für den 

Fledermausschutz, können die Anlage und der 
Betrieb von Windenergieanlangen die Funktion 
von Flugkorridoren zwischen den Quartieren 
und Hauptnahrungsflächen und während des 
Zuggeschehens die Population der Art beein-
trächtigen 

Allgemein: 
- unklar ist in wie weit Tollwutviren, für die die 

Art Träger sein kann für den stetigen Rück-
gang der Art mit verantwortlich ist. Auch gilt die 
Art als gegenüber Windkraftanlagen sensibel, 
was Rückgänge erklären kann. 

                                                 
21 Keine konkreten Angaben in den oben angegeben Quellen vorhanden. 
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Allgemein: 
- Verbreitungsschwerpunkt in Wälder und Parkanlagen mit 

Baumhöhlenangebot sowie entlang von bewachsenen Ufer 
von Fließ- und Stillgewässern 

- enger Bindung an größere Wasserflächen 
- Ausflug schon in der Dämmerung 
- schneller und weniger Flug 
- zwischen Sommer- und Winterquartier werden meist mittlere 

Strecken von unter 150 km zurückgelegt, ansonsten Wande-
rungen zwischen 20 bis 250 km 

- beim Flug vom Quartier zum Jagdgebiet werden feste Flugwe-
ge eingehalten 

Vermehrung: 
- Beginn der Paarung im Spätsommer bis ins Frühjahr 
- Mehrzahl der Paarungen in den Winterquartieren 
- Wochenstubenzeit von Mai bis Mitte August 
- Geburt der Jungtiere im Juni / Juli 
- oft in Baumhöhlen 
- Wochenstubenkolonien von 20 bis 50 Tieren 
- kleinere Quartiere werden alle paar Tage gewechselt 
Winterquartiere: 
- in Höhlen, Stollensystemen, Bunkern, Kellern und alten Brun-

nenanalgen bei Temperaturen von 3 bis 6°C und sehr hoher 
Luftfeuchtigkeit. 

- meist eingezwängt in Spalten oder Löchern 
- bei milder Witterung noch bis Oktober nachts Aktivitäten in den 

Quartieren möglich, unter Umständen auch Nahrungsaufnah-
me außerhalb 

- Winterschlaf von Oktober bis Ende März / Anfang April 
Sommerquartiere: 
- Laubwälder mit Altholzbestand mit gewissen Angebot an ge-

eigneten Baumhöhlen 
- auch in engen Spalten auf Dachböden, hinter Fensterläden 

und in Mauerspalten 
- Einzeltiere und Männergesellschaften oft in feuchtkühlen Mau-

erspalten und Spalten von Steindeckerbrücken, selten in Fle-
dermauskästen 

Jagdlebensräume: 
- Jagd am intensivsten in den Stunden bis Mitternacht 
- vorwiegend über offenen Wasserflächen stehender oder lang-

sam fließender Gewässer, wobei windstille Uferbereiche be-
vorzugt werden 

- Meiden von mit Schwimmpflanzen bedeckten Wasserflächen 
- wichtigste Beutetiergruppe Zuckmücken und Köcherfliegen  
- Beute wird oft im Flug dicht über der Wasseroberfläche (5 bis 

20 cm) gefangen oder von dieser abgelesen 
- offenbar auch Fangen von kleinen Fischen von der Wasser-

oberflächen mit den Füßen 
- über Wald Jagd in einer Höhe von 1 bis 5 m 
- Jagdgebiete liegen meist nur 2 bis 5 km vom Quartier entfernt  
Flugverhalten: 
- strukturgebunden bis bedingt strukturgebunden, schnell und 

wendig nahe an der Vegetation, Strukturen folgend, beispiels-
weise entlang von Hecken, Waldwegen oder direkt über der 
Gewässeroberfläche, vorzugsweise gewässerbegleitende 
Strukturen 

Erforderliche Alt- und Totholzmengen: 
- nach LANUV (2020) mindestens 10 Höhlenbäume pro ha  

Sommerquartiere: 
- Fällen von höhlenreichen Bäumen in Gewäs-

sernähe 
Winterquartiere: 
- Umbau / Modernisierung von Gebäuden 
Jagdhabitate 
- intensive Unterhaltung von Fließgewässern 

(zum Beispiel Beseitigung der Ufervegetation, 
unsachgemäße Räumungsmaßnahmen mit 
dem Mähkorb) 

- Zuschütten von Altarmen oder anderen Stillge-
wässern in der Aue 

- Intensivierung der Teichwirtschaft 
- Entwässerung von Feuchtgebiete 
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Allgemein: 
- starke Bindung an Wälder und Gewässer 
- selten freihängend zu beobachten, das die Art kleinste Ritzen 

aufsucht 
- Wechsel Quartiere alle paar Tage, wobei die Selben immer 

wieder aufgesucht werden 
- nachtaktiv, Ausflugszeit in der Dämmerung nach Sonnenunter-

gang, in Ausnahmefällen auch tagsüber 
- kritische Temperatur 7°C (darunter finden keine Jagdflüge 

mehr statt) 
- Entfernung zwischen Sommer- und Winterquartier 10 bis 50 

km, weitgehend ortstreu, aber auch Wanderungen bis 300 km 
(Mittelstreckenwanderer) 

- aufgrund der hohen Mobilität (ständiger Quartierwechsel) ist 
die Art auf eine ausreichende Anzahl von Wochenstubenquar-
tieren auf relativ kleinem Raum angewiesen, sowie auf ausrei-
chende Biotopvernetzung 

Vermehrung: 
- Paarung vor den Eingängen der Winterquartiere im September 

(zum Teil auch im Oktober) 
- getrennt geschlechtliche Wochenstuben von Mitte Mai bis Mit-

te August 
- Geburt der Jungtiere Anfang bis Ende Juni 
- Wochenstubenkolonien von 20 bis 60 (selten mehr als 100, 

aber bis zu 200 Tiere mögliche), oft gemeinsam mit anderen 
Fledermausarten 

- zum Beispiel Hohlräume von Außenverkleidungen, Dachzie-
geln, Zwischenwänden, hohlen Decken in Häusern in der Nä-
he von Waldrändern 

Winterquartiere: 
- bevorzugt frostfreie Bereiche in unterirdischen Hohlräumen 

wie stillgelegten Stollen, Höhlen und Kellern mit hoher relativer 
Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von 2 bis 6°C 

- meist Einzeln oder in kleiner Anzahl in Spalten, selten freihän-
gend 

- Winterschlaf von Ende Oktober bis März / Mai 
Sommerquartiere: 
- Baumhöhlen, Gebäude (unter anderem Kirchtürme) 
- auch Fledermauskästen 
Ruhequartiere 
- Löcher und Aushöhlungen in Fassaden oder Baumhöhlen 
Jagdlebensräume: 
- reich strukturierte Laub- und Misch- sowie Nadelwälder an 

feuchten Standorten, auch Hecken, Gräben und Ufergehölze 
- Jagdflüge längs von Leitstrukturen 
- Jagd meist dicht über der Vegetation im wendigen Flug 1 bis 6 

m über dem Boden (selten auch bis in Kronenhöhe), auch an 
Waldrändern 

- Beute (Mücken, Fliegen, Schmetterlinge, Schnaken, Zuck-
mücken, Eintagsfliegen, Käfer, Wanzen, Spinnen, Raupen, 
Köcherfliegen) werden in der Luft gefangen - eher selten auch 
Absammeln der Nahrung von der Oberfläche 

- mehrere Kernjagdgebiete im Umkreis von 3 km um die Quar-
tiere, selten auch Fernflüge von mehr als 10 km  

Flugverhalten: 
- strukturgebunden bis bedingt strukturgebunden, fliegt bevor-

zugt nahe an der Vegetation, zum Beispiel entlang von He-
cken, Transferflüge in schnellem direkten Flug, Strukturbin-
dung vor allem beim abendlichen Ausflug aus den Quartieren 
ausgeprägt 

Erforderliche Alt- und Totholzmengen: 
- nach NLWKN (2011) mindestens 15 Höhlungen unterschied-

licher Art (beispielsweise Spechthöhlen, Fäulnishöhlen, Blitz-
risse) pro Hektar unabhängig von Altersklasse der Bäume be-
ziehungsweise für den guten Erhaltungsgrad (B) 5 bis 9 Höh-
lenbäume pro ha. Nach BFN (2019c) mindestens 25 Höhlen 
oder 7 alte Bäume pro Hektar Wald (vergleiche LANUV 2020) 

- Vergiftung der Nahrung durch Pestizideinsatz 
insbesondere in der Landwirtschaft 

- Sanierung an älteren Gebäuden (zum Beispiel 
Außenisolierung) 

- gezieltes sowie unbewusstes verschlissen von 
Wochenstubenquartieren 

- Zerstörung beziehungsweise Einengung des 
Lebensraum durch Entnahme von Altholz-, 
Höhlenbäumen, die als Sommerquartiere die-
nen 

- Beeinträchtigung des Jagdlebensraumes und 
der Nahrungsgrundlagen durch teilweise natur-
ferne Waldbewirtschaftung (neben Entnahme 
von Höhlenbäumen ungünstige Gestaltung des 
Gesamtlebensraums, Douglasienflächen sind 
zum Beispiel als nahrungsrelevanter Lebens-
raum ungeeignet) 
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Allgemein: 
- bevorzugt eher eine offene und halb offene Landschaft, auch 

seltener an Wäldern und Gewässern 
- selten freihängend zu beobachten, das die Art kleinste Ritzen 

aufsucht 
- Wechsel Quartiere alle paar Tage, wobei die Selben immer 

wieder aufgesucht werden 
- nachtaktiv, Ausflugszeit in der Dämmerung nach Sonnenun-

tergang, in Ausnahmefällen auch tagsüber 
- kritische Temperatur 7°C (darunter finden keine Jagdflüge 

mehr statt) 
- Entfernung zwischen Sommer- und Winterquartier 10 bis 50 

km, weitgehend ortstreu, aber auch Wanderungen bis 300 km 
(Mittelstreckenwanderer) 

- aufgrund der hohen Mobilität (ständiger Quartierwechsel) ist 
die Art auf eine ausreichende Anzahl von Wochenstubenquar-
tieren auf relativ kleinem Raum angewiesen, sowie auf ausrei-
chende Biotopvernetzung 

Vermehrung: 
- Paarung vor den Eingängen der Winterquartiere im September 

(zum Teil auch im Oktober) 
- getrennt geschlechtliche Wochenstuben von Mitte Mai bis 

Mitte August 
- Geburt der Jungtiere Anfang bis Ende Juni 
- Wochenstubenkolonien von 20 bis 60 (selten mehr als 100, 

aber bis zu 200 Tiere mögliche), oft gemeinsam mit anderen 
Fledermausarten 

- zum Beispiel Hohlräume von Außenverkleidungen, Dachzie-
geln, Zwischenwänden, hohle Decken in Häusern in der Nähe 
von Waldrändern 

Winterquartiere: 
- bevorzugt frostfreie Bereiche in unterirdischen Hohlräumen 

wie stillgelegten Stollen, Höhlen und Kellern mit hoher relativer 
Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von 2 bis 6°C 

- eher offen an Wänden 
- nur in suboptimalen Quartieren auch Aufsuchen von Spalten 
- Winterschlaf von Ende Oktober bis März / Mai 
Sommerquartiere: 
- Baumhöhlen, Gebäude (unter anderem Kirchtürme) 
- auch Fledermauskästen 
Ruhequartiere 
- Löcher und Aushöhlungen in Fassaden oder Baumhöhlen 
Jagdlebensräume: 
- dörfliche Siedlungsbereiche, Streuobstbestände, Gärten, 

Feuchtgebiete und Gewässer in kleinräumig strukturierten 
Landschaften und siedlungsnahen Waldbereichen 

- Jagd meist dicht über der Vegetation im wendigen Flug 1 bis 6 
m über dem Boden (selten auch bis in die Baumkronenberei-
che) 

- Beute (Mücken, Fliegen, Schmetterlinge, Schnaken, Zuck-
mücken, Eintagsfliegen, Käfer, Wanzen, Spinnen, Raupen, 
Köcherfliegen) werden in der Luft gefangen - eher selten auch 
Absammeln der Nahrung von der Oberfläche 

- Jagdgebiete befinden sich in einer Entfernung von bis zu 2,8 
km vom Quartier  

Flugverhalten: 
- strukturgebunden bis bedingt strukturgebunden, schneller, 

wendiger Flug, bevorzugt nahe an der Vegetation, strukturfol-
gend entlang von Hecken und Alleen 

Erforderliche Alt- und Totholzmengen: 
- nach NLWKN (2011) mindestens 15 Höhlungen unterschied-

licher Art (beispielsweise Spechthöhlen, Fäulnishöhlen, Blitz-
risse) pro Hektar unabhängig von Altersklasse der Bäume 
beziehungsweise für den guten Erhaltungsgrad (B) 5 bis 9 
Höhlenbäume pro ha. 

- Vergiftung der Nahrung durch Pestizideinsatz 
insbesondere in der Landwirtschaft 

- Sanierung an älteren Gebäuden (zum Beispiel 
Außenisolierung) 

- Zerstörung beziehungsweise Einengung des 
Lebensraumes durch Entnahme von Altholz-, 
Höhlenbäumen, die als Sommerquartiere die-
nen 

- Beeinträchtigung des Jagdlebensraumes und 
der Nahrungsgrundlagen durch teilweise natur-
ferne Waldbewirtschaftung (neben Entnahme 
von Höhlenbäumen ungünstige Gestaltung des 
Gesamtlebensraums, Douglasienflächen sind 
zum Beispiel als nahrungsrelevanter Lebens-
raum ungeeignet) 
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Allgemein: 
- Neigung zu nicht frostsicheren Quartieren 
- sehr große Quartiertreue bei gleichzeitigem häufigem Wechsel 

vor Ort im Umkreis von etwa 2 km vermutlich zum Erschließen 
neuer Jagdreviere (zum Teil mehrmals wöchentlich) 

- Entfernung zwischen Sommer- und Winterquartier in der 
Regel 60 bis 80 km, bis über 250 km 

- aufgrund hohen Mobilität (ständiger Quartierwechsel) ist die 
Art auf eine ausreichende Biotopvernetzung ihrer Teillebens-
räume angewiesen 

- nachtaktiv, Ausflugszeit in der Dämmerung nach Sonnenun-
tergang (in Ausnahmefällen auch 1 bis 2 Stunden früher), vari-
iert im Jahresverlauf 

- selten freihängend zu beobachten, da die Art kleinste Ritzen 
aufsucht (zum Beispiel auch Zapflöcher alter Balken) 

Vermehrung: 
- Wochenstubenkolonien von 20 bis 80 Tieren 
- Paarung ab Ende Oktober 
- Geburt im Juni/Juli 
- zum Beispiel in Hohlräumen von Außenverkleidungen und in 

Zwischenwänden oder hohlen Decken (auch von Stallungen) 
Winterquartiere: 
- unterirdische Hohlräume wie stillgelegte Stollen, Höhlen, 

Keller und alte Bunker im Durchschnitt mit Temperaturen 
zwischen 3 bis 8°C und hoher relativer Luftfeuchtigkeit von 90 
bis 100 % 

- zum Teil Überwinterung auch im Bodenschotter von Höhlen 
- Störungsarmut 
- zum Teil auch Bildung von gemischt-geschlechtlichen „Clus-

tern“ mit 4 bis 8 Tieren 
- Winterschlaf nach Bezug der Winterquartiere Oktober / No-

vember, Beginn des Schlafes Anfang Dezember bis April (Auf-
enthalt ca. 160 Tage) 

Sommerquartiere: 
- Baumhöhlen, Gebäude, Vogel- und Fledermauskästen 
Ruhequartiere: 
- Löcher und Aushöhlungen in Fassaden und Baumhöhlen 
Jagdlebensräume: 
- Jagd über mehrere Stunden über die Nacht verteilt in schwir-

rendem Flug in niedriger Höhe (1 bis 4 m) 
- Nahrungssuche ausschließlich bei warmen und ruhigem Wet-

ter 
- reich strukturierte Laub- und Mischwälder (bodennahe Schich-

ten) 
- auch in gehölzreichen, reich strukturierten Landschaften wie 

Parks, Friedhöfen oder Obstgärten 
- mehrere Kernjagdgebiete im Umkreis von 1-5 km der Quar-

tiere bei einer Gesamtgröße des Jagdreviers von ca. 200 ha 
- Verlagerung der Jagdreviere im Laufe des Jahres von Offen-

land zu Waldbereichen 
- Beute (Fliegen, Spinnen, Schmetterlinge, Raupen, Käfer) wer-

den überwiegend auf Blättern oder Rinden aber auch auf Was-
seroberflächen und am Boden sitzend zum Teil im Rüttelflug 
erjagt 

- stallbewohnende Populationen suchen auch die Decke und 
Wände nach Fliegen ab  

Flugverhalten: 
- strukturgebunden, langsamer wendiger Flug in Vegetationsnä-

he beispielsweise entlang von Hecken oder in den Baumkro-
nen selbst, oft entlang von Gewässerläufen 

Erforderliche Alt- und Totholzmengen: 
- Nach BFN (2019c) mindestens 25 Höhlen oder 7 alte Bäume 

pro Hektar Wald  

- Verlust von Wochenstuben- und Sommerquar-
tieren durch in der Regel unbeabsichtigte Ent-
nahme von Höhlenbäumen, auch aller Alters-
klassen 

- Vergiftung der Nahrung durch Pestizide 
- Lebensraumverlust beziehungsweise starke 

Beeinträchtigung durch Ausbau / Sanierung 
von Stallungen 

- Sanierungsmaßnahmen an älteren Gebäude 
(zum Beispiel Außenisolierung) 

- Beeinträchtigung des Jagdlebensraumes und 
der Nahrungsgrundlagen durch naturferne 
Waldbewirtschaftung, insbesondere durch 
großflächige intensive Hiebsmaßnahmen 
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Allgemein: 
- stark an Wald und Waldlandschaften gebunden 
- saisonaler Wechsel zwischen Sommer- und Winterquartier 

(Fernwanderer, 1.000 bis 2.000 km möglich), im Winter weder 
Gebiete jenseits der Minus 1°C-Januar-Isotherme weitestgeh-
end verlassen 

- nachtaktiv, fliegt aber schon in früher Dämmerung aus 
- Spechthöhlen dienen erst nach Jahren als Quartiere, wenn der 

obere Teil der Höhle ausgefault ist 
Vermehrung: 
- Wochenstubenzeit ab der 2. Maihälfte bis Anfang August  
- Hauptpaarungszeit August und September 
- Geburt der Jungen Mitte bis Ende Juni 
- fast ausschließlich in Baumhöhlen oder Stammaufrisse  
- selten auch in Fledermauskästen, Vogelkästen oder Gebäude-

fassaden 
- Weibchen weisen eine extrem hohe Geburtsortstreue auf 
Winterquartiere: 
- Wintergesellschaften bestehen oft aus mehreren 100 Tieren 

aus einem Raum, der Radien über mehrere 100 km umfassen 
kann 

- Baumhöhlen in alten Wälder und Parkanlagen mit alten Baum-
beständen 

- alte Spechthöhlen, Fäulnishöhlen oder alte stehende Bäume 
mit Rissen oder Spalten in der Rinde 

- auch in altem Baumbestand mit großen Höhlen ab einem 
Durchmesser von 40 cm 

- ebenfalls Felsspalten 
Sommerquartiere: 
- Baumhöhlen in alten Wälder und Parkanlagen mit alten Baum-

beständen 
- alte Spechthöhlen, Fäulnishöhlen oder alte stehende Bäume 

mit Rissen oder Spalten in der Rinde 
- bevorzugt junger Baumbestand mit Höhlen 
- selten auch in Fledermauskästen, Vogelkästen oder Gebäude-

fassaden 
Jagdlebensräume: 
- zuerst Jagd im Kronenbereich von Bäumen, mit zunehmender 

Abkühlung in der Nacht auch an Waldrändern oder über Wie-
sen und Wasserflächen fortgesetzt 

- im Sommer auch Jagd zweimal am Tag (in Abhängigkeit von 
physiologischem Zustand, Nahrungsangebot, Nahrungsbedarf 
und Witterung auch dreimal am Tag möglich) 

- ideale Jagdgebiete sind parkartige Waldstrukturen und intakte 
Hudewälder 

- schneller (ca. 50 km/h) gerader Flug mit engen Wendungen 
und Sturzflügen (in 6 - 50 m Höhe) 

- überwiegend im freien Luftraumes über Baumwipfelhöhe 
- das Fang der Beute (größere Käfer wie zum Beispiel Mai-, 

Juni- oder Dungkäfer sowie Schmetterlinge) und Fraß wäh-
rend des Fluges 

- Jagdausflüge erfolgen weit entfernt (zum Teil über 10 km) von 
den Quartieren  

Flugverhalten: 
- wenig strukturgebunden, sehr schnell und geradlinig fliegende 

Art, vorwiegend im freien Luftraum, orientiert sich dennoch 
häufig an Strukturen, beispielsweise am Waldrand 

Erforderliche Alt- und Totholzmengen: 
- Nach BFN (2019c) 1 ha große Altbaumbestände mit je 25 - 30 

Höhlen sowie entsprechend NLKWN (2011) für den guten Er-
haltungsgrad (B) 5 bis 9 Höhlenbäume pro ha. 

Sommer- und Winterquartiere: 
- zu intensive forstwirtschaftliche Nutzung vieler 

Laubwaldbestände (Fällen von Höhlenbäu-
men)  

- Beseitigung von alten Allee- und Parkbäumen, 
aber auch alten straßenbegleitenden Bäumen 
mit potenzieller Funktion als Quartier 

Jagdhabitat: 
- Beeinträchtigung des Jagdlebensraumes und 

der Nahrungsgrundlagen durch Entnahme von 
Alt- und Totholz in bekannten Wochenstuben-
gebieten 

- Beeinträchtigung des Jagdlebensraumes und 
der Nahrungsgrundlagen durch die Anlage von 
Waldwegen, Radwegen in Nähe von Altbestän-
den oder die Anlage von Gebäuden / Schutz-
hütten und Bänke unter Altbäumen sowie der 
damit einher gehenden intensive Pflege der 
Bestände (Entfernung aller Bäume, Rück-
schnitt abgestorbener und überhängender Äs-
te) unter anderem zur Vorbeugung von Scha-
densereignissen (Verkehrssicherung) 

Wander- und Zugwege: 
- in Gebieten mit besonderer Bedeutung für den 

Fledermausschutz kann die Anlage und der 
Betrieb von Windkraftanlagen die Funktion von 
Flugkorridoren zwischen Quartieren sowie 
Hauptnahrungsflächen und während des Zug-
geschehens (traditionelle Zugwege) beein-
trächtigen 
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Allgemein: 
- stark an Wald und Waldlandschaften gebunden, vor allem eng 

an strukturreiche Laubwälder mit Altholzbeständen 
- bevorzugt Gebiete mit einer sehr hohen Insektendichte 
- nachtaktiv 
- saisonaler Wechsel zwischen Sommer- und Winterquartier 

(Fernwanderer, 1.000 km möglich), Hauptwanderrichtung ist 
Südsüdwest - Südwest 

Vermehrung: 
- Weibchen bilden teilweise individuenstarke Wochenstuben-

kolonien, in der Regel von 20 bis 50 Tieren 
- Wochenstubenzeit ab Anfang Mai bis Mitte / Ende August 
- Paarungszeit ab Mitte August 
- Baumhöhlen, Fledermauskästen, vereinzelt in Gebäuderitzen 
- Männchen leben bis zur Auflösung der Wochenstuben solitär 

oder bilden kleine Männergesellschaften, selten nur einzelne 
Männchen in den eigentlichen Wochenstubenkolonien 

Winterquartiere: 
- Baumhöhlen in alten Wälder und Parkanlagen mit alten Baum-

beständen 
- alte Spechthöhlen, Fäulnishöhlen oder alte stehende Bäume 

mit Rissen oder Spalten in der Rinde 
- bevorzugt alter Baumbestand mit großen Höhlen ab einem 

Durchmesser von 40 cm 
- auch Felsspalten, Fledermauskästen und Gebäuderitzen 
Sommerquartiere: 
- Baumhöhlen in alten Wälder und Parkanlagen mit alten 

Baumbeständen 
- alte Spechthöhlen, Fäulnishöhlen oder alte stehende Bäume 

mit Rissen oder Spalten in der Rinde 
- bevorzugt junger Baumbestand mit Höhlen 
- selten auch in Fledermauskästen, Vogelkästen oder Gebäude-

fassaden 
- auch Felsspalten, Fledermauskästen und Gebäuderitzen 
Jagdlebensräume: 
- Jagdflug beginnt deutlich später nach Sonnenuntergang als 

beim Großen Abendsegler (siehe oben) 
- idealer Weise Laubwälder, parkartige Waldstrukturen, intakte 

Hudewälder, Baumalleen und Baumreihen entlang von Ge-
wässern. 

- Jagdflug in Wälder ober- und unterhalb der Baumkronen 
- auch regelmäßig außerhalb von Wäldern, auf geschützten 

Waldlichtungen mit Überhältern und an stufigen, lückigen 
Waldrändern 

- schneller (ca. 40 km/h) gerader Flug  
- Beute (Nachtfalter, Mai- und Junikäfer, Zweiflügler, Köcherflie-

gen, gegebenfalls auch Mücken) werden im Flug aufgenom-
men 

- Jagdausflüge erfolgen weit entfernt (zum Teil über 20 km) von 
den Quartieren  

Flugverhalten: 
- wenig strukturgebunden, schneller gewandter Flug im freien 

Luftraum, orientiert sich dennoch häufig an Strukturen, bei-
spielsweise am Waldrand 

Erforderliche Alt- und Totholzmengen: 
- Nach BFN (2019e) mindestens 25 - 30 Höhlen pro ha Altbe-

stand beziehungsweise mindestens 10 Höhlenbäume (ver-
gleiche BfN 2019c, LANUV 2020 [über 8 - 10 pro ha]) sowie 
nach NLKWN (2011) für den guten Erhaltungsgrad (B) 5 bis 9 
Höhlenbäume pro ha  

Sommer- und Winterquartiere: 
- zu intensive forstwirtschafliche Nutzung vieler 

Laubwaldbestände (Fällen von Höhlenbäu-
men)  

- Beseitigung von alten Allee- und Parkbäumen, 
aber auch alten straßenbegleitenden Bäumen 
mit potenzieller Funktion als Quartier 

Jagdhabitat: 
- Beeinträchtigung des Jagdlebensraumes und 

der Nahrungsgrundlagen durch Entnahme von 
Alt- und Totholz in bekannten 
Wochenstubengebieten 

- Beeinträchtigung des Jagdlebensraumes und 
der Nahrungsgrundlagen durch die Anlage von 
Waldwegen, Radwegen in Nähe von Altbestän-
den oder die Anlage von Gebäuden / Schutz-
hütten und Bänken unter Altbäumen sowie der 
damit einher gehenden intensiven Pflege der 
Bestände (Entfernung aller Bäume, Rück-
schnitt abgestorbener und überhängender Äs-
te) unter anderem zur Vorbeugung von Scha-
densereignissen (Verkehrssicherung) 

Wander- und Zugwege: 
- in Gebieten mit besonderer Bedeutung für den 

Fledermausschutz kann die Anlage und der 
Betrieb von Windkraftanlagen die Funktion von 
Flugkorridoren zwischen Quartieren sowie 
Hauptnahrungsflächen und während des Zug-
geschehens (traditionelle Zugwege) beein-
trächtigen 
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Allgemein: 
- stark an Wald und Waldlandschaften gebunden 
- bevorzugt struktur- und altholzreiche Laubmischwälder mit 

möglichst vielen Kleingewässern unterschiedlicher Ausprä-
gung und einem reich strukturiertem Umland 

- ausgedehnte Wanderungen zwischen Sommer- und Winterle-
bensräumen nach Süd-Westen (Fernwanderer, 2.000 km mög-
lich), Zug entlang von Flüssen 

- Bevorzugung allgemein von Spaltenquartieren 
- Ausflug ab der späten Dämmerung, allerdings ab Juli schon 

kurz nach Dämmerungsbeginn (Jungenaufzucht) 
Vermehrung: 
- Wochenstubengesellschaften von Mai bis Mitte Juli / Anfang 

August 
- Paarung frühestens Ende August / Anfang September und 

Speicherung der Spermien, Befruchtung der Eizellen erst im 
Frühjahr nach dem Winterschlaf 

- Geburt der Jungtiere im Juni / Juli  
- enge Bindung an strukturreiche feuchte Wälder mit Altholzbe-

ständen und an Gewässer im Wald und Waldnähe (hoher 
Nahrungsbedarf) 

- auch in Gebäuden 
- Weibchen weisen eine extrem hohe Geburtsortstreue auf 
- Männchen weisen eine hohe Paarungsgebietstreue auf 
- Wochenstubenkolonien der Weibchen, je nach Quartiergröße 

von 20 bis 200 Tieren 
- Männchen einzeln in Paarungsquartieren, in die sich ein bis 

mehrere Weibchen zur Paarung einfinden 
Winterquartiere: 
- Gebäuden, Ställen, Baumhöhlen, Fels- und Mauerspalten 
Sommerquartiere: 
- Baumhöhlen, Spaltquartiere hinter loser Rinde alter Bäumen in 

Stammaufrissen, Spechthöhlen, Holstößen, hinter Fensterlän-
den, Fassadenverkleidungen 

Jagdlebensräume: 
- vor allem in Wäldern mit lichtem Altholz, entlang von Wegen, 

reich strukturierten Waldrändern, Schneidungen und anderen 
linearen Strukturen 

- auch über Waldwiesen, Kahlschlägen, Pflanzungen 
- hohe Attraktivität von größeren Seen mit ausgeprägter Ufer-

vegetation und sich daran anschließenden Feuchtwiesen mit 
Gebüsch und Baugruppen 

- kurz nach Sonnenuntergang erster Jagdflug (1 - 2 Stunden) 
sowie zweiter Jagdflug kurz vor Sonnenaufgang 

- Beute (an Gewässern hauptsächlich Mücken, auch kleine 
Nachtfalter, Käfer, Köcher-, Stein- und Eintagsfliegen) wird in 
einem schnellen geradlinigen Jagdflug zwischen einer Höhe 
von 3 m und den Baumkronen gemacht  

Flugverhalten: 
- bedingt strukturgebunden, schneller geradliniger Flug, Jagd- 

und Transferflüge oft entlang linearer Landschaftselemente, 
Transferflüge auch über offenes Gelände 

Erforderliche Alt- und Totholzmengen: 
- Nach NLKWN (2011) für den guten Erhaltungsgrad (B) 5 bis 9 

Höhlenbäume pro ha sowie entsprechend BFN (2019c) 
mindestens 10 geeignete Quartierbäume pro /ha (siehe auch 
LANUV 2020). 

Sommerquartiere: 
- Zerstörung der Quartiere durch Fällung hohler 

Bäume  
- Verschluss von Gebäudequartieren 
- Entnahme stehender abgestorbener Bäume 

mit abgeplatzter, nicht anhaftender Rinde 
hinter welcher sich die Art im Tagschlaf 
befinden kann 

Winterquartiere: 
- Umbau / Modernisierung von Gebäuden 
- Zerstörung der Quartiere durch Fällung hohler 

Bäume 
- Veränderung der Wetterführung (Mikroklima) in 

Winterquartieren  
Jagdhabitate: 
- intensive Unterhaltung von Fließgewässern 
- Beseitigung kleiner Gewässer im Wald 
- Zerstörung der Ufervegetation von Gewässern 
- intensive Teichwirtschaft 
- Entwässerung von Auwäldern, Erlen- und 

Eschenwäldern der Auen und Quellbereiche, 
Erlen-Bruchwäldern, Birken- und Kiefer-Bruch-
wälder, Sumpf-Wäldern 

- Fällen von höhlenreichen Bäumen in Gewäs-
sernähe 

- Windenergieanlagen in Wanderkorridoren und 
Jagdgebieten 
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Allgemein: 
- typischer Kulturfolger, somit Vorkommen im dörflichen und 

städtischen Umfeld 
- vergleichsweise anspruchslose und sehr häufige Art 
- Entfernung zwischen Sommer- und Winterquartier zwischen 

10 bis 20 km 
- relativ kälteunempfindlich (Umgebungstemperatur am Schlaf-

platz zwischen minus 2°C bis plus 9°C) 
Vermehrung: 
- Bildung von Wochenstuben im April / Mai bis August 
- Begattung Ende September bis zum Frühjahr, Spermakonser-

vierung über mehrere Monate, Ovulation und Befruchtung im 
Mai 

- Geburt der Jungtiere im Juni bis Anfang Juli 
- Spaltenbewohner 
- meist in Gebäude (zum Beispiel Spalten hinter Verkleidungen, 

Brettverschalungen, Firmenschildern, Fensterläden, Rollokäs-
ten, unter Dachzielgen) 

- auch Felswandspalten 
- Wochenstubenkolonien von gegebenfalls mehr als 100 Tieren 
- Männchen besetzen eigene Territorien 
- Zum Teil nutzten ganze Wochenstubenverbände mehrere 

Quartiere, die sie jeweils nur für kurze Zeit nutzen 
Winterquartiere: 
- Kirchen, Keller, Stollen 
- auch Felsspalten 
- oftmals Wachphasen während des Winters 
- Winterschlaf von Ende Oktober / Anfang November bis Ende 

März 
Sommerquartiere: 
- Gebäude (zum Beispiel Spalten hinter Verkleidungen) 
Jagdlebensräume: 
- Jagdbeginn zum Teil schon vor Beginn der Dämmerung für 2 

bis 3 Stunden, danach erneute Nahrungsaufnahme in der 
zweiten Nachthälfte bis zum Sonnenaufgang 

- Parkanlagen, Biergärten mit alter Baumsubstanz, Alleen, In-
nenhöfen mit viel Grün, Ufern von Teichen und Seen, Wäl-
dern, Waldrändern und Waldwegen sowie in Nähe von Later-
nen und Gebäuden 

- Jagd in nur geringer Entfernung (1 bis 2 km) zum Quartier 
- Beute (kleine Insekten wie zum Beispiel Mücken, kleine Nacht-

falter, Eintagsfliegen und Florfliegen) wird in einem schnellen 
wendigen Flug gefangen und gefressen 

- an milden Wintertagen nicht selten verlassen der Quartiere zur 
Jagd  

Flugverhalten: 
- bedingt strukturgebunden, im freien Luftraum in Vegetations-

nähe bis in Baumkronenhöhe, wendiger Flug mit schnellen 
Sturzflügen nach der Beute, ausdauerndes Patroullieren ent-
lang von Gehölzstreifen oder Waldrändern, Streckenflüge 
entlang von Gehölzen oder über unstrukturiertes Offenland 

Erforderliche Alt- und Totholzmengen: 
- --- 

Sommer- und Winterquartiere: 
- Sanierung von Dachböden 
- Verschluss von Einflugöffnungen und Ritzen 

durch Dämmung von Gebäuden 
- Einmauern oder Ausschäumen von unerwün-

schten Spalten und Mauerrissen 
- Einsatz von für Fledermäusen giftigen Holz-

schutzmittel zum Beispiel bei der Dachstuhlsa-
nierung 

Jagdhabitate im Siedlungsbereich 
- Entfernung alter Bäume oder Rückschnitt ab-

gestorbener und überhängender Äste zum Bei-
spiel in Parkanlagen (Verkehrssicherungs-
pflicht) 

- übermäßige Sanierung von alten Bäumen 
(zum Beispiel auskratzen allen Mulms aus 
Höhlen, nahtloses Zubetonieren von Höhlen) 

- großflächige Habitatveränderungen in Wäldern 
in der Nähe von Wochenstuben 

- Beeinträchtigung des Jagdlebensraumes und 
der Nahrungsgrundlagen durch intensive Un-
terhaltung von Gewässern (zum Beispiel 
Grundräumung, häufige Mahd der Uferberei-
che, Beseitigung von Sukzessionsstadien) 
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Allgemein: 
- die Lebensweise der Art ist noch nicht ganz erforscht 
- in der freien Landschaft vor allem in mehrschichtigen Laub-

waldgebieten in Gewässernähe, Feucht- und Auwäldern mit 
hohem Grundwasserstand sowie offenen Wälder mit einen ho-
hem Altholzbestand 

- anscheinend enge Bindung der Art an Wald und Gewässer 
- vermutlich Wanderung in winterwärmere Gebiete Südwesteu-

ropas 
Vermehrung: 
- Geburtsorttreue 
- Kopulationen wurden im Zeitraum von Mitte Juli bis zum 10. 

Oktober festgestellt 
- Wochenstuben werden ab Ende April bis Mitte Mai besiedelt 
- Spaltenbewohner bevorzugt hinter Wandverkleidungen und 

Hohlschichten, Fassadenverkleidungen, Dachverschalungen, 
Fensterläden, Mauerhohlräume, Baumhöhlen und Nistkästen 

- bekannte Wochenstuben in überwiegend laubwald- und 
wasserreicher Umgebung 

- im Umfeld der Wochenstuben liegen die Paarungsquartiere 
der Männchen in Baumhöhlen oder Nistkästen, wo es zu terri-
torialen Verhalten kommt 

Jagdlebensräume: 
- Jagdflug mit Einbruch der Dunkelheit 
- in Siedlungsbereichen unverbaute, naturnahe Still- und Fließ-

gewässer, Ufergehölze sowie baum- und strauchreiche Park-
landschaften mit alten Baumbeständen in der Nähe von Was-
serflächen 

- ansonsten entlang von Waldschneisen, naturnahen Gewäs-
serufern, lichten Auwald 

- Jagd in nur geringer Entfernung (in der Regel 3 km) zum 
Quartier 

- schneller und sehr weniger Jagdflug in wechselnder Flughöhe 
zwischen 3 und 6 m im freien Luftraum 

- während der ist die Art auf nahrungsreiche  
- auf Dipteren (Zweiflügler), die massenhaft schwärmen spe-

zialisiert (vor allem Zuckmücken, aber auch Blattläuse, Klein-
schmetterlinge)  

Flugverhalten: 
- bedingt strukturgebunden, sehr schneller, wendiger Flug, ve-

getationsnah und im freien Luftraum 
Erforderliche Alt- und Totholzmengen: 
- --- 

Sommer- und Winterquartiere: 
- Sanierung von Dachböden 
- Verschluss von Einflugöffnungen und Ritzen 

zur Dämmung von Gebäuden 
- Einsatz von für Fledermäusen giftigen Holz-

schutzmittel zum Beispiel bei der Dachstuhlsa-
nierung 

- Verschluss von Quartieren bei einem Mangel 
an Akzeptanz 

- Lebensraumzerstörung durch forstwirtschaft-
liche Nutzung (Verlust von Quartierbäumen) 

Jagdhabitate: 
- Beeinträchtigung des Jagdlebensraumes und 

der Nahrungsgrundlagen durch Sanierung von 
alten Bäumen (zum Beispiel Auskratzen des 
Mulms aus Höhlen, nahtloses betonieren von 
Höhlen) und intensive Unterhaltung von Ge-
wässern (zum Beispiel Grundräumung, häufige 
Mahd der Uferbereiche, Beseitigung von Suk-
zessionsstadien) 

- Trockenlegung und Vernichtung von Feucht-
wäldern 

- Gewässerausbau 
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Allgemein: 
- wärmeliebende Art 
- hohe Quartiertreue 
- Abstände von Sommer- zu Winterquartier unter 20 km (maxi-

mal 60 km) 
- Nachtaktiv, Ausflugszeit in der Dämmerung nach Sonnenun-

tergang für 4 bis 5 Stunden 
- deutlich stärker an Gebäude gebunden als das Braune Lang-

ohr (siehe unten) 
Vermehrung: 
- Paarung im September 
- Geburt der Jungtiere Mitte bis Ende Juni 
- in Gebäuden (zum Beispiel auf Dachböden, Hohlräumen 

hinter Verkleidungen, „Hausfledermaus) 
- eher selten in Fledermauskästen 
- Wochenstubenkolonien von 10 bis 30 Tiere, selten auch 100 

Tiere 
Winterquartiere: 
- unterirdische Hohlräume wie stillgelegte Stollen, Höhlen, Kel-

ler und alte Bunker 
- Überwinterung im Durchschnitt bei Temperaturen zwischen 3 

bis 10°C 
- freihängend oder in Ritzen und Spalten 
- Winterschlaf von September / Oktober bis März / April 
Sommerquartiere: 
- vor allem Offenland mit Acker und Grünlandanteilen 
- große Waldbereiche werden weitgehend gemieden 
- oft in Nähe von Siedlungen 
Jagdlebensräume: 
- reich strukturierte Kulturlandschaften wie Parks oder Obst-

gärten  
- Jagdgebiete im näheren Umfeld des Sommerquartiers 
- Jagd im langsamen, flatternden Flug in niedriger Höhe (0,5 bis 

10 m), dennoch Fluggeschwindigkeit bis 30 km/h 
- sammelt Beute auch von Blättern im sehr langsamen Rüttel-

flug ab 
- Beute hauptsächlich Eulenfalter (70 bis 90 % der Nahrung) 

und andere Insekten, die im Allgemeinen an einem „Fraßplatz“ 
verzehrt werden  

Flugverhalten: 
- strukturgebunden, sehr schneller, langsamer, sehr wendiger 

Flug, sehr nahe an der Vegetation entlang von Hecken oder 
an Baumkronen, niedriger Flug über offenem Gelände 

Erforderliche Alt- und Totholzmengen: 
- --- 

- Vergiftung der Nahrung durch intensiven Pes-
tizideinsatz insbesondere in der Landwirtschaft 

- Beeinträchtigen des Jagdlebensraumes durch 
„Vereinheitlichung“ von Hausgärten und durch 
Flurbereinigungsmaßnahmen wie Heckenrück-
schnitt und -entfernung 

- Zerstörung beziehungsweise Einengung des 
Lebensraumes durch Entnahme von Höhlen-
bäumen (in Parks und an Straßen), die als 
temporärer Ruheplatz dienen 

- Umbau von Laubwald in Nadelforste 
- Lebensraumverlust beziehungsweise starke 

Beeinträchtigung durch Ausbau / Sanierung 
von zum Beispiel Dachböden und Stallungen 

- Sanierungsmaßnahmen an älteren Gebäuden 
(zum Beispiel Außenisolierung) 
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Allgemein: 
- vor allem in Laub- und Nadelwälder, auch in Gärten und in der 

Nähe von Siedlungen 
- weniger wärmeliebend als das Graue Langohr (siehe oben) 
- sehr hohe Quartiertreue bei gleichzeitigem häufigen Wechsel 

vor Ort im Umkreis von etwa 2 km (zum Teil mehrmals wö-
chentlich), Gründe hierfür könnte ein wechselndes Nahrungs-
angebot und jahreszeitliche Temperaturänderungen sein 

- Sommer- und Winterquartiere liegen nur selten mehr als 20 
km auseinander 

- nachtaktiv, Ausflugszeit in der Dämmerung nach 
Sonnenuntergang für 4 bis 5 Stunden 

Vermehrung: 
- Paarung ab Oktober 
- Spermienspeicherung während der Winterphase im Uterus 
- Baumhöhlen, Dachböden, Hohlräume von 

Außenverkleidungen (auch Fensterläden) und Zwischenwän-
den 

- auch Vogel- und Fledermauskästen 
- Geburt der Jungtiere Mitte Juni 
- Die Männchen markieren mehrere potenzielle Paarungsorte, 

die sie dann regelmäßig anfliegen 
Winterquartiere: 
- unterirdische Hohlräume wie stillgelegte Stollen, Höhlen, 

Keller und alte Bunker 
- Überwinterung im Durchschnitt mit Temperaturen zum Teil 

knapp über dem Gefrierpunkt (0 bis 7°C) 
- Freihängend oder in Ritzen und Spalten 
- Winterschlaf von Oktober bis März / April 
- Bildet zum Teil gemischt-geschlechtliche „Cluster“ mit 4 bis 8 

Tieren 
Sommerquartiere: 
- Gebäuden und Baumhöhlen 
Jagdlebensräume: 
- reich strukturierte Laub- und Mischwälder (bodennahe 

Schichten), auch in gehölzreichen, reich strukturierten 
Landschaften wie Parks oder Obstgärten 

- sehr wendig, daher auch im dichten Unterbewuchs und 
dichten Kronen 

- Jagdgebiete im näheren Umfeld des Sommerquartiers 
- Beute (mittelgroße Insekten, insbesondere Schmetterlinge, 

auch Fliegen, Spinnen, Raupen) werden im Flug erbeutet 
- sammelt Beute auch von Blättern im sehr langsamen 

Rüttelflug ab 
- Beute wird im Allgemeinen an einem „Fraßplatz“ verzehrt  
Flugverhalten: 
- strukturgebunden, sehr schneller, langsamer, sehr wendiger 

Flug, sehr nahe an der Vegetation entlang von Hecken oder 
an Baumkronen, niedriger Flug über offenem Gelände 

Erforderliche Alt- und Totholzmengen: 
- --- 

- Vergiftung der Nahrung durch Pestizide 
- Lebensraumverluste beziehungsweise starke 

Beeinträchtigung durch Ausbau / Sanierung 
von Gebäuden zum Beispiel Stallungen und 
Kirchdachböden 

- Sanierungsmaßnahmen an älteren Gebäuden 
(zum Beispiel Außenisolierung) 

- Seltener Beeinträchtigung des Jagdlebensrau-
mes und der Nahrungsgrundlage örtlich durch 
großflächige Kahlschläge, sowie insbesondere 
auch Entnahme von Alt- und Totholz in Quar-
tiergebieten. 
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3.3.2.3  Amphibien 
 
Neben dem Kammmolch (siehe Kap. 3.3.1.3) konnten weitere Nachweise von Amphi-
bienarten der FFH-Richtlinie erbracht werden. 
 
Die Kreuzkröte (Bufo calamita) wurde im Jahr 2007 an Tümpeln auf einer Magerwei-
de in der Alleraue südöstlich von Klein Häuslingen als adultes Tier festgestellt (ver-
gleiche auch SCHIKORE & SCHRÖDER 2007). 
 
Die Hinweise auf ein Vorkommen des Moorfrosches (Rana arvalis) und der Knob-
lauchkröte (Pelobates fuscus) stammen einerseits aus den 1970er und 1980er Jahren 
aus den Marschen bei Hademstorf sowie zwischen Eikeloh und Essel (siehe REMMER 
1980, 1981). Aktuellere Belege liegen für die Knoblauchkröte aus dem Jahr 2010 vor 
(vergleiche KAISER et al. 2011a, 2011b). Bei PETERS et al. (2005b) erfolgte keine näh-
ere Bestimmung der Braunfrösche, so dass zwar ein Vorkommen des Moorfrosches im 
Bereich des Altwassers Schmitzhusen im Jahr 2004 möglich ist, jedoch nicht belegt 
werden konnte. Eine Übersicht gibt die Tab. 3-21. Angaben zu den einzelnen Arten 
können der Tab. Mat. 1-8 und Tab. Mat. 1-9 im Materialband entnommen werden.  
 
Schutzstatus und Gefährdungseinstufung der nachgewiesenen Arten, die Verantwor-
tung Deutschlands sowie die Erhaltungszustände in der atlantischen Region und der 
besondere naturschutzfachliche Handlungsbedarf sind in Tab. 3-21 zusammengestellt. 
 
Bei keiner der festgestellten Amphibienarten handelt es sich um eine wertbestimmende 
Art für das FFH-Gebiet Nr. 90 (siehe Kap. 1.4). 
 
Kreuzkröte, Moorfrosch und Knoblauchkröte besiedeln im Laufe ihrer verschiedenen 
Lebensphasen unterschiedliche aquatische und terrestrische Lebensräume (Laichge-
wässer, Sommer- und Winterlebensraum) und führen regelmäßige saisonale Wande-
rungen durch. Die Gefährdungssituation beruht im Wesentlichen auf dem Verlust be-
ziehungsweise der nachteiligen Veränderung der verschiedenen Teillebensräume so-
wie der Beeinträchtigung möglicher Austauschbeziehungen (siehe Tab. 3-22).  
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Tab. 3-22: Biotopspezifität der nachgewiesenen sonstigen Amphibien der FFH-

Richtlinie und mögliche allgemeine Gefährdungsfaktoren. 
Quellen: NLWKN (2011), LAUFER et al. (2007), LANUV (2021b).  
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Allgemein: 
- ursprünglicher Primärlebensraum in sich ständig 

verändernden Überschwemmungsbereichen der Flüsse mit 
Hochwasserdynamik 

- heute vielmehr in Sekundärlebensräumen wie Bodenabbau-
gruben (ca. 50 % aller Vorkommen in Kies- und Sandgruben 
sowie Steinbrüchen) und auf Truppenübungsplätzen 

- hohen Lebenserwartung (bis 12 Jahre) 
 
Laichgewässer: 
- flache (oft nur 5-15 cm tiefe), stark besonnte und sich schnell 

erwärmende Kleinstgewässer mit temporärem Charakter 
(Tümpel, Pfützen, wassergefüllte Fahrspuren); häufig vegeta-
tionslos 

- bevorzugt Abgrabungsgewässer; gelegentlich auch in flachen 
Ackersenken, Flachwasserbereichen in überschwemmten 
Wiesen, Grünland (-Qualwasser) und mesotrophen Heidewei-
hern sowie in Gewässern von Moorrandbereichen  

 
Vermehrung: 
- in Niedersachsen ab April Einwanderung in die Umgebung der 

Laichgewässer; Beginn des Rufes Mitte bis Ende April mit 
Einbruch der Dämmerung 

- Hauptlaichzeit Ende April bis Anfang Juni 
- Fortpflanzung in der Regel erst im dritten Frühjahr  
 
Landlebensräume / Überwinterungsquartier: 
- trocken-warme Landhabitate mit lückiger beziehungsweise 

spärlicher Vegetationsdecke und möglichst lockerem Substrat 
(in der Regel Sandböden), beispielsweise Heiden, Mager-
rasen, Ruderalflächen mit Rohböden auch sehr lichte Kiefern-
wälder auf Flugsand 

- Tagesverstecke in offenen Böschungen und Hängen; Ersatz-
weise auch Steine, Holz und andere liegende Gegenstände 
sowie Spalten 

 
Nahrung: 
- verschiedene Insekten wie zum Beispiel Hautflügler (Amei-

sen), Käfer, Zweiflügler (Fliegen) und Spinnen 
- Kaulquappen nutzen Algen (Abweiden des Bewuchses von 

Pflanzen und Steinen), Teile höherer Pflanzen, Aufnahme und 
Filterung von Bodensubstrat sowie abgestorbenen organisch-
en Substanzen; gegebenenfalls auch später abgesetzter Laich 
der eigenen Art 

- technischer Ausbau von Fließgewässern und 
somit Verlust beziehungsweise starke Ein-
schränkung der natürlichen Fließgewässer- 
und Auendynamik (ausgebaute Abschnitte 
insbesondere von Aller, Böhme und Leine 
sowie gegebenenfalls auch deren Neben-
gewässern, siehe Kap. 3.5.2.1.3) 

- Wasserstandsregulierungen 
- intensive Bewirtschaftung (Entwässerung, Auf-

forstung, Landwirtschaft) und flächendecken-
der Eutrophierung sowie Beseitigung von 
Hecken und Saumbiotopen; Mangel an offenen 
Magerbiotopen und Ruderalflächen mit natür-
lichen mesotrophen Tümpeln 

- Sukzession beziehungsweise fehlende Pflege-
maßnahmen an Laichgewässern 

- Ausbau des Straßennetzen beziehungsweise 
zunehmender Straßenverkehr (Autobahnen, 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen mit höhe-
rem Verkehrsaufkommen, vergleiche Kap. 3.7) 

- Isolation der Populationen und erhöhtes Aus-
sterberisiko) 
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Allgemein: 
- nicht allein im Bereich der Hoch- und Niedermoore, auch auf 

trockenen bis nassen, meist nährstoffarmen Sandböden der 
Geest sowie auf lehmigen Schluff- oder schluffigen Tonböden 
der Talauen mit oberflächennahen Grundwasserständen; in 
der niedersächsischen Tiefebene lediglich keine Besiedelung 
der Versalzungsbereiche der Küsten  

 
Laichgewässer: 
- kleinere bis mittelgroße Stillgewässer mit ausgedehnter Flach- 

und Wechselwasserzone unter anderem mit Flutrasen, Seg-
gen- und Binsenriedern oder Wollgrasbeständen 

- mesotroph bis mäßig eutroph oder schwach dystroph 
- pH-Wert schwach bis mäßig sauer, bei pH < ca. 4,5 hohe Aus-

fälle bei der Laich- und Larvenentwicklung (Verpilzungsgefahr) 
Vermehrung: 
- Hauptruf- und Laichzeit meist Ende März bis Anfang April, bei 

entsprechender Witterung auch schon Mitte März bezieh-
ungsweise bis Ende April 

Landlebensräume: 
- im näheren Gewässerumfeld großflächige Riede, extensives 

sauergras- und binsenreiches Feuchtgrünland, Röhrichte, 
feuchte Gras- und Staudenfluren, Moorheiden, lichtere Bruch- 
und Auwälder, auch andere Laub- und Mischwälder 

Überwinterungsquartiere: 
- überschwemmungssichere Gehölzbestände in Laichgewässer-

nähe 
- sowohl trockene Kiefernforste auf Flugsanddünen, auch fri-

sche bis feuchte Laubwälder  
Nahrung: 
- verschiedene Insekten, vor allem Käfer, Schmetterlinge, Haut-

flügler, Zweiflügler, Heuschrecken, Ameisen 
- auch Spinnen, Regenwürmer, Schnecken 
- als Kaulquappe Algen, Pflanzenteile, Mikroplankton und De-

tritus 

- flächenhafte Lebensraumzerstörung durch 
Entwässerungsmaßnahmen 

- Verfüllung von Flachwassersenken 
- intensive Bewirtschaftung und allgemeine Eu-

trophierung der Landschaft 
- Einsetzen von Fischen in bisher fischfreien be-

ziehungsweise -armen Laichgewässern 
- Bebauung, Ausbau beziehungsweise Vertie-

fung der Gewässer 
- Straßenbau sowie Beeinträchtigungen durch 

den Straßenverkehr (Autobahnen, Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen mit höherem 
Verkehrsaufkommen, vergleiche Kap. 3.7) 

- Freizeitnutzung 
- Schadstoffzufluss und Versauerung der Ge-

wässer 

 



Managementplan FFH-Gebiet Nr. 90 und EU-Vogelschutzgebiet V 23, Teilgebiet Heidekreis: Hauptband 129 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Art 

 
Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren 
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Allgemein: 
- wärmeliebende Art 
- Sand- und Kiesgruben als Sekundärlebensräume 
- Geringer Aktionsraum (< .1200 m Entfernung zwischen 

Winterquartier und Laichgewässer, Bewegungen in der Regel 
unter 200 m im Umkreis des Laichgewässers) 

- saisonaler Wechsel zwischen Sommerlebensraum und Winter-
lebensraum 

- Trophie und organischer Belastungsgrad der Gewässer offen-
bar nicht relevant 

Vermehrung: 
- Laichzeit: Anfang/Mitte April bis Mitte Mai 
- Eier in fingerdicker, kurzer Laichschnur 
- Schlupf nach 8-14 Tagen  
- Larvenphase: je nach Witterung und Ernährungsverhältnissen 

70-150 Tage, gelegentlich auch Überwinterung 
- Metamorphose: ab Juli oder erst im nächsten Jahr 
Winterquartiere: 
- offene Biotope in der Nähe geeigneter Laichgewässer mit lo-

ckeren, grabbaren Böden (Heiden, Magerrasen sowie sandige 
Ackerflächen)  

- eingegraben an Land in etwa 60 cm Tiefe (maximal 100 cm) 
- Landgang Ende Juni – Mitte September, Beginn der Überwin-

terung im Oktober bei Bodentemperaturen von 3-4 °C  
Sommerquartiere/Laichgewässer: 
- dauerhaft wasserführende, nicht zu flache, halbschattige bis 

besonnte Stillgewässer mit Wasserpflanzen (Röhricht und 
submerse Vegetation) zum Anheften der Laichschnüre 

- große, extensiv bewirtschaftete Teichgebiete grundsätzlich 
auch geeignet 

- offene Biotope in der Nähe geeigneter Laichgewässer (siehe 
oben) mit Präferenz für leicht grabbare, sandige Bodensub-
strate Korngrößen: 0,5-3,0 mm 

in intensiv betriebene Fischteichen 
- erheblicher Prädationsdruck durch Fische 
- Beseitigung von Sumpf- und Wasserpflanzen-

vegetation als Laichsubstrat 
- Vernichtung von Kaulquappen als Beifang bei 

Ablassen der Teiche 
 
Allgemein: 
- Vermüllung, Verfüllung oder frühzeitiges Tro-

ckenfallen von Laichgewässern durch wasser-
bauliche Maßnahmen oder Grundwasserab-
senkungen beziehungsweise -entnahmen 

- Gewässerverunreinigung, Eutrophierung und 
Sukzession durch Biozidanwendung bezie-
hungsweise Nährstoffeinträge (Dünger, Gülle)  

- Umwandlung von Laichgewässern zu Fisch-
teichen und damit verbundener Veränderung 
der Uferstruktur  

- Tötung oder Verletzung durch maschinelle 
Bodenbearbeitung der Landlebensräume wie 
Tiefpflügen oder Ernte auf Spargelfeldern, 
Kartoffel-, Hackfruchtäckern  

- Anwendung von Bioziden oder Düngemitteln 
mit toxischer und verätzender Wirkung  

- Ausweitung von Monokulturen (Raps, Mais) für 
Biogasanlagen  

- Beseitigung von Saumbiotopen und Kleinstruk-
turen 

- Ausweisung von Baugebieten auf weniger er-
tragreichen Böden 

- Zerschneidung von Jahreslebensräumen durch 
Verkehrswegebau (Verlust durch Straßenver-
kehr) und Siedlungsbau (Autobahnen, Bundes-
, Landes- und Kreisstraßen mit höherem Ver-
kehrsaufkommen, vergleiche Kap. 3.7) 
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3.3.2.4  Libellen 
 
Neben der Grünen Flussjungfer (siehe Kap. 3.3.1.5) existieren Nachweise weiterer 
Libellenarten der FFH-Richtlinie für den Planungsraum. 
 
Insgesamt konnten drei weitere Arten der Anhänge der FFH-Richtlinie festgestellt 
werden. Eine Übersicht gibt die Tab. 3-23. Angaben zu den einzelnen Arten können 
der Tab. Mat. 1-27, Tab. Mat. 1-28, Tab. Mat. 1-29, Tab. Mat. 1-30, Tab. Mat. 1-35 
und Tab. Mat. 1-36 sowie Tab. Mat. 1-37 im Materialband entnommen werden.  
 
Dabei handelt es sich um die Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis) und die Asiatische 
Keiljungfer (Gomphus flavipes). Zusätzlich liegt für ein Vorkommen der Helm-Azur-
jungfer (Coenagrion mercuriale) ein Hinweis in der Aller- und Leineniederung aus 
den Artenlisten in den Akten der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Heide-
kreis (ANONYMUS o. J.) vor. Eine nähere Verortung ist nicht möglich und Hinweise 
auf aktuelle Vorkommen sind nicht bekannt (siehe NLWKN 2011). 
 
Schutzstatus und Gefährdungseinstufung der nachgewiesenen Arten, die Verantwor-
tung Deutschlands sowie die Erhaltungszustände in der atlantischen Region und der 
besondere naturschutzfachliche Handlungsbedarf sind in Tab. 3-23 zusammengestellt. 
 
Nach ANDRETZKE (2008) bestehen für die Asiatische Keiljungfer über das gesamte 
dort berücksichtigte Untersuchungsgebiet verteilt Reproduktionsnachweise in Form 
von Exuvien, frisch geschlüpften Individuen, beobachteten Eiablagen und Paarungsrä-
dern (vergleiche Abb. Mat. 1-23 bis Abb. Mat. 1-25 im Materialband). 
 
Bei keiner der festgestellten Libellenarten handelt es sich um eine wertbestimmende 
Art für das FFH-Gebiet Nr. 90 (siehe Kap. 1.4). 
 
ANDRETZKE (2008) bewertet den Erhaltungsgrad für die Asiatische Keiljungfer von 
der Allermündung bis zum Wehr Hademstorf sowie für den angrenzenden Abschnitt 
bis zum Wehr in Celle als mäßig bis schlecht (Erhaltungsgrad C) (detaillierte Angaben 
siehe Tab. Mat. 1-28 im Materialband).  
 
Die Gefährdungssituation beruht im Wesentlichen auf dem Verlust beziehungsweise 
der nachteiligen Veränderung des Lebensraumes der Arten (siehe Tab. 3-24). 
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Tab. 3-24: Biotopspezifität der sonstigen Libellenarten der FFH-Richtlinie im Pla-

nungsraum und mögliche allgemeine Gefährdungsfaktoren. 
Quellen: NLWKN (2011), STERNBERG & BUCHWALD (2000). 

Art 
 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren 
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Allgemein: 
- bevorzugt Altwässer und Gräben, in denen die Krebsschere 

(Stratiotes aloides) dichte Schwimm- und Unterwasserrasen 
bildet 

 

Vermehrung: 
- Eiablage bevorzugt in die fleischigen, weichen Blätter der 

Krebsschere 
- Larvenentwicklung 2 – 3 Jahre 
- Fortpflanzung in dichten Krebsscherenbeständen 
 
Larvalhabitate: 
- Larvenentwicklung in üppigen, submersen Vegetationsstruk-

turen (in und an Blattrosetten der Krebsschere) 
- hohe Ansprüche an Sauerstoffgehalt 
- Gewässergüte meso – bis eutroph, zum Teil auch dystroph 
 
Imaginalhabitate: 
- meist unweit der Reproduktionsgewässer in der Niederung des 

Gewässers 
- zum Nächtigen werden hohe, grüne Vegetationsbestände wie 

Röhrichte, Wiesen mit hohem Gras, noch grüne 
Getreidefelder. Braune Bestände werden dagegen gemieden 

 
Reife- und Jagdhabitate: 
- Wiesen, Lichtungen mit hohem Schilf, Cyperaceen – Bestän-

de, windgeschützte Felder und Flußauen 
- Imagines entfernen sich oft mehrere km vom Gewässer, blei-

ben jedoch in der Niederung 

- Krebsscheren haben einen empfindlichen 
Wasserchemismus, besondere Gefährdung 
durch Eutrophierung (Gülle, Abwässer, 
Düngemittel) und sonstige Einträge (Kalkung, 
Herbizide) 

- Zerstörung der Habitate durch Grabenräu-
mung, Entkrautung, Verfüllung 

H
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Allgemein: 
- vorwiegend in kalkhaltige, langsam fließende Wiesengräben 

und -bäche mit wintergrünen Wasserpflanzen, seltener auch 
Kalkquellmoore 

- geringes Ausbreitungsverhalten, aber schnelle Besiedlung 
geeigneter Lebensräume ggf. durch einzelne wanderfreudige 
Individuen möglich (zum Beispiel nach Grabenräumung) 

 
Vermehrung: 
- Eiablage bevorzugt in strömungsberuhigten Bereichen mit 

dichten Pflanzenbeständen, Bestände der Berle (Berula erec-
ta) obligatorisch 

- Entwicklungsdauer der Larven meist 2 Jahre 
 
Larvalhabitate: 
- Pflanzenpolster beziehungsweise submerse Vegetation, teils 

in Wurzelbereichen  
- im Winter unter Umständen zeitweise Aufenthalt in der ober-

sten Schlammschicht des Gewässergrundes 
 

Imaginalhabitate: 
- hoher Sauerstoffgehalt, ausreichende Erwärmung und Eisfrei-

heit im Winter 
 

Reife- und Jagdhabitate: 
- gewässernahe, hochwüchsige und kleininsektenreiche Biotope 

(zum Beispiel Feuchtwiesen, Fettwiesen, Wiesenbrachen 
unter Umständen auch Acker) 

- Grundwasserabsenkungen mit sommerlichem 
Trockenfallen 

- hohe Nährstoffeinträge und zunehmende 
Eutrophierung (Verschlammung, Veränderung 
der Vegetationsstrukturen) 

- bauliche Veränderungen an den Gewässern 
- Gewässerunterhaltung wie zum Grabenkrau-

tung und Grabenräumung mit vollständiger 
Zerstörung der Wasservegetation und des 
Makrozoobenthos 

- Eintrag von Pestiziden 
- Zielkonflikte durch Bepflanzung geeigneter 

Gewässer als Galerie oder Auwald 
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Art 
 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren 

A
si

at
is

ch
e 

K
ei

lju
ng

fe
r (

G
om

ph
us

 fl
av

ip
es

) 

Allgemein: 
- Besiedelt vorwiegend Unterläufe, Schwemmfächer langsam 

fließender Ströme, Buhnenfelder, teilweise kleinere Flüsse 
- Kann sich scheinbar auch in Bächen fortpflanzen 
- Bevorzugt größere, sandig-schlammige Zonen 
 
Vermehrung: 
- Eiablage erfolgt über Zwischenbuhnenbereichen oder 

Abschnitten mit langsam fließenden oder stehendem Wasser 
- Larven schlüpfen im feinen Substrat und halten sich auch 

überwiegend dort auf 
- Larvenstadium 2 – 3 Jahre  
- zum Schlüpfen begeben sich die Larven Richtung 

Wasseroberfläche, klettern zum Teil an Gehölzen hoch 
- Männchen sind vorwiegend standorttreu, Weibchen kommen 

nur zur Kopulation ans Gewässer 
- Erste Eiablage erfolgt etwa 16 Tage nach dem Schlupf 
 
Larvalhabitate: 
- Larven sind nachtaktiv und halten sich überwiegend im feinen 

Sediment auf, wo sie jagen und Verdriftung entgehen  
 
Imaginalhabitate: 
- Vor allem Männchen sind standorttreu, halten sich an 

kleineren Gewässern auf (Sitzwarten) oder begeben sich an 
größeren Gewässern auf Patroullienflüge  

- Ruhehabitate vermehrt in hohen Grasbeständen 
 
Reife- und Jagdhabitate: 
- Im Umkreis des Fortpflanzungsgewässers, maximal 25 km 

entfernt 

- Isolation von Populationen durch Uferverbau, 
Wasserkraftwerke (ausgebaute Abschnitte ins-
besondere von Aller, Böhme und Leine sowie 
gegebenenfalls auch deren Nebengewässern, 
siehe Kap. 3.5.2.1.3) 

- Entwässerung ursprünglicher Biotope  
- Beseitigung von strömungsberuhigten Be-

reichen durch Schiffbarmachung von Fließge-
wässern (siehe Ausführung zuvor) 

- Schlammablagerungen über Sandsubstrat in 
Folge des Abbaus von Wasserverschmutzun-
gen im Oberlauf 
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3.3.3  Sonstige bedeutsame Artvorkommen 
 

3.3.3.1  Flora 
 
Daten zur Flora liegen in Form der FFH-Basiserfassung (BÜSCHER et al. 2004, ver-
tiefende Auswertung bei KAISER 2015a) vor. Hinzu kommen Beobachtungen im Rah-
men anderer Geländebegehungen aus der jüngeren Vergangenheit, aber vor allem aus 
deutlich älteren Quellen, soweit diese dem Planungsraum zweifelsfrei, gegebenenfalls 
auch nur anteilig, zuzurechnen sind (siehe Kap. 1.7 im Materialband). Die bekannten 
Vorkommen sind in Tab. 3-25 zusammengestellt. Die räumliche Verteilung kann der 
Karte 8 entnommen werden. 
 
Insgesamt gibt es Nachweise für 566 Sippen der Farn- und Blütenpflanzen. Eine Auf-
listung der Sippen gibt die Tab. Mat. 1-62 im Materialband. Allerdings ist davon aus-
zugehen, dass noch weitere Sippen im Gebiet vorkommen, da keine Gesamtartenlisten 
systematisch erhoben wurden.  
 
Schutzstatus sowie Gefährdungseinstufung und die Verantwortung Deutschlands der 
nachgewiesenen Arten der Roten Liste (einschließlich Vorwarnliste) sowie der gemäß 
§ 7 BNatSchG besonders geschützten Arten sind in Tab. 3-13 zusammengestellt. Eine 
Übersicht über die Verteilung der Sippen auf die Gefährdungskategorien der Roten 
Liste kann der Tab. 3-26 entnommen. Mit der Wald-Trespe (Bromus ramosus) ist auch 
eine Art vertreten, die als extrem selten gilt. Nach den Angaben von FEDER (2013) 
konnte die Art allerdings nicht mehr im Bereich der Schlenke nachgewiesen werden, 
wo diese noch vor dem Jahr 2000 festgestellt wurde. Vorkommen des in Niedersach-
sen als ausgestorben beziehungsweise verschollen geltende Ufer-Hahnenfußes (Ra-
nunculus reptans) und des landesweit vom Aussterben bedrohten Fischkrauts (Groen-
landia densa) werden aus den 1970er und 1980er Jahren von REMMER (1980, 1981) 
für die Marschen der Aller bei Hademstorfer beziehungsweise zwischen Eikeloh und 
Essel (siehe Abb. Mat. 1-58 und Abb. Mat. 1-59 im Materialband) beschrieben. 
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3.3.3.3  Fauna 
 
Systematische eigene Erfassungen der Fauna wurden im Planungsraum speziell für 
den Managementplan auftragsgemäß nicht durchgeführt. Stattdessen erfolgte eine 
Sichtung vorhandenen Veröffentlichungen und Gutachten. Die Angaben zu den be-
trachteten Artengruppen können keinen Anspruch auf Vollständigkeit erfüllen. Nähere 
Angaben zur angewandten Methodik sowie weiterführende Informationen können ge-
gebenenfalls den zitierten Quellen entnommen werden. 
 
Die räumliche Verteilung der Fauna-Nachweise kann der Karte 7 entnommen werden. 
 
 

3.3.3.3.1  Amphibien 
 
Neben der in Kap. 3.3.1.3 und 3.3.2.3 erwähnten Arten konnten im Planungsraum 
nach den Daten des Tierartenerfassungsprogrammes sowie von SCHIKORE & SCHRÖ-
DER (2007, 2009), KAISER et al. (2011a, 2011b), FISCHER & KIRCHBERGER (2017), 
PETERS et al. (2005b) und KIRCHBERGER et al. (2020) die Arten Erdkröte (Bufo bufo), 
Teichfrosch (Pelophylax kl. esculentus), Grasfrosch (Rana temporaria), Seefrosch 
(Pelophylax ridibundus) und Teichmolch (Triturus vulgaris) festgestellt werden (siehe 
Tab. 3-28). Bei PETERS et al. (2005b) erfolgte keine nähere Bestimmung der Grün- 
und Braunfrösche, so dass es sich im Bereich des Altwassers Schmitzhusen bei den 
festgestellten Arten vermutlich um Teich- und Grasfrosch handelt. 
 
Schutzstatus und Gefährdungseinstufung der nachgewiesenen Arten, die Verantwor-
tung Deutschlands sowie die Erhaltungszustände in der atlantischen Region und der 
besondere naturschutzfachliche Handlungsbedarf sind in Tab. 3-28 zusammengestellt. 
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Unter den festgestellten Arten befinden sich auch Giebel (Carassius gibelio), 
Schwarzmundgrundel (Neogobius melanostomus), Regenbogenforelle (Oncorhynchus 
mykiss), Zwergwels (Ameiurus spec.) und Blaubandbärbling (Pseudorasbora parva), 
bei denen es sich um Fremdfischarten (Neozoen) handelt. Der Karpfen (Cyprinus car-
pio) gilt im Aller- und Leine-Einzugsgebiet als nicht autochthon. 
 
Für die Meerforelle (Salmo trutta f. trutta) bestand in der Vergangenheit keine sicherer 
Nachweise (siehe Tab. 3-29). Entsprechend der Anmerkung des LAVES konnte die 
Art aber im Rahmen des Aufstiegsmonitorings an der Aller in Marklendorf in den Jah-
ren 2013/2014, 2017/2018 und 2021/2022 in geringer Anzahl nachgewiesen werden. 
Laut den Angaben des LAVES (schriftliche Mitteilung 3.2.2021) ist die Meerforelle 
von höchst prioritärer Bedeutung gemäß der Niedersächsischen Strategie zum Arten- 
und Biotopschutz (vergleiche NLWKN 2011) und gehört zudem zur potenziellen 
natürlichen Fischfauna (siehe Tab. Mat. 1-14). Demnach ist die Art als Vertreterin der 
wandernden Forellenfische geeignet, als Schirmart für die Ansprüche an die ökolo-
gische Durchgängigkeit und die Ausprägung der Fließgewässer zu fungieren. Daneben 
finden sich weitere Arten mit vordringlichem Handlungsbedarf aus niedersächsischer 
Sicht beziehungsweise der Referenzzönose (siehe Tab. 3-29 sowie Tab. Mat. 1-14), 
die entsprechend auch nach den Angaben des LAVES (2020) zum Teil als 
charakteristische Arten des Lebensraumtyps 3260 besonders beachtlich sind, so die 
Barbe (Barbus barbus) und die Quappe (Lota lota). Für den Lebensraumtyp 3150 trifft 
das auf die Karausche (Carassius carassius) zu. 
 
Nach Auskunft der Fischereigenossenschaft Aller (mündliche Auskunft Herr Jungherr 
vom 25.1.2021) findet in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit und den Geldmitteln so-
wie von den Bestandesgrößen an der Böhme über weite Strecken regelmäßig ein Be-
satz mit Aalen (Anguilla anguilla) und Bachforellen (Salmo trutta f. fario) statt. Ab-
schnittsweise werden auch zeitweise Schuppenkarpfen (Cyprinus carpio) eingebracht. 
Außerdem erfolgt weit außerhalb des Planungsraumes unter den gleichen Rahmen-
bedingungen in einzelne Nebengewässer der Böhme (Bomlitz, Fulde und Warnau) in 
den jeweils unteren Abschnitten kurz vor der Mündung der Fließgewässer sehr selten 
ein Besatz mit Meerforellen sowie gelegentlich mit Äschen (Thymallus thmallus). Die 
Fischereigenossenschaft Aller gibt weiter an, dass auch in der Aller regelmäßig ein 
Besatz mit Aal, Hecht (Esox lucius) und Zander (Stizostedion lucioperca) erfolgt. 
Auskünfte zu möglichen sonstigen Besatzmaßnahmen wurden durch den Anglerver-
band Niedersachsen beziehungsweise durch die von diesem vertretenen Angelvereine 
nach Anfrage vom März 2021 verweigert. 
 
Schutzstatus und Gefährdungseinstufung der nachgewiesenen Arten, die Verantwor-
tung Deutschlands sowie die Erhaltungszustände in der atlantischen Region und der 
besondere naturschutzfachliche Handlungsbedarf sind in Tab. 3-29 zusammengestellt. 

































162 Managementplan FFH-Gebiet Nr. 90 und EU-Vogelschutzgebiet V 23, Teilgebiet Heidekreis: Hauptband 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.3.3.3.6  Schmetterlinge 
 
Die nachstehenden Angaben beruhen auf den Angaben von PUDWILL (2017a, 2017b), 
FISCHER & KIRCHBERGER (2017), PETERS et al. (2005b) sowie SCHIKORE & SCHRÖ-
DER (2007). 
 
Für den Planungsraum liegt mit dem Gemeinen Grünwidderchen (Adscita statices) ein 
Nachweis einer Nachtfalterart vor, wobei die Art in zwei Fällen lediglich abseits der 
im Jahr 2017 untersuchten Probestellen (vergleiche Abb. Mat. 1-22 und Tab. Mat. 1-
24 im Materialband) ermittelt werden konnte. Bei der von FISCHER & KIRCHBERGER 
(2017) festgestellten Art Parapoynx stratiotata handelt es sich ebenfalls um einen 
Nachfalter (vergleiche Tab. Mat. 1-41 und Abb. Mat. 1-11 im Materialband). 
 
Bei den Tagfaltern konnten insgesamt 18 Arten an den verschiedenen Probestellen er-
mittelt werden (vergleiche Abb. Mat. 1-21 und Abb. Mat. 1-22). Kleiner Fuchs (Aglais 
urticae) und Distelfalter (Vanessa cardui) konnte auch hier im Jahr 2016 nur benach-
bart zu dem zum damaligen Zeitpunkt untersuchten Transekt festgestellt werden. 
 
Eine Übersicht gibt die Tab. 3-33. Angaben zum Nachweis der einzelnen Arten kön-
nen der Tab. Mat. 1-24 und Tab. Mat. 1-25 sowie Tab. Mat. 1-41 entnommen werden. 
 
Bei den gefundenen Arten handelt es sich vorwiegend um weit verbreitete Arten mit 
breiter Standortamplitude. Ausnahmen bilden das Schachbrett (Melanargia galathea), 
der Schwalbenschwanz (Papilio machaon), das Waldbrettspiel (Pararge aegeria) und 
das Ampfer-Grünwidderchen (Adscita statices). Der Schwalbenschwanz wurde nur am 
Allerufer bei Hellberg gefunden und das Waldbrettspiel nur am beziehungsweise im 
Wiedenhausener Wald. Besonders häufig wurden die Arten Kleiner Kohlweißling 
(Pieris rapae), Heckenweißling (Pieris napi), Ochsenauge (Maniola jurtina) und Klei-
nes Wiesenvögelchen (Coenonympha pamphilus) angetroffen. Diese Arten wurden 
fast ausnahmslos in Grünland-Biotopen entlang der Aller gefunden. Der Goldene Acht 
/ Hufeisenkleefalter-Komplex (Colias hyale/australis) sowie der Distelfalter (Vanessa 
cardui) wurden dagegen nur im Bereich der Ahldener Schlenke gefunden. 
 
Schutzstatus und Gefährdungseinstufung der nachgewiesenen Arten, die Verantwor-
tung Deutschlands sowie die Erhaltungszustände in der atlantischen Region und der 
besondere naturschutzfachliche Handlungsbedarf sind in Tab. 3-33 zusammengestellt. 
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3.3.3.3.8  Makrozoobenthos 
 
Neben den bereits dargestellten Libellen (siehe Kap. 3.3.1.5 und Kap. 3.3.2.3.3), Kä-
fern (Kap. 3.3.2.3.4) und Weichtieren (Kap. 3.3.2.3.7) wurden nach Auskunft aus der 
BOG-Datenbank des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz, Geschäftsbereich Wasserwirtschaft (Stand März 2018) so-
wie SCHÄFFER (2018b), KIRCHBERGER et al. (2018, 2020), FISCHER & KIRCHBERGER 
(2017), KAISER et al. (2011a, 2011b) und EGGERS (2019) innerhalb des Pla-
nungsraumes an mehreren Probestellen an der Aller (siehe Abb. Mat. 1-11, Abb. Mat. 
1-28, Abb. Mat. 1-29, Abb. Mat. 1-31 und Abb. Mat. 1-32, Tab. Mat. 1-41 im 
Materialband) weitere Arten des Makrozoobenthos festgestellt. 
 
Im Ergebnis konnten neben Wanzen auch Zweiflügler, Köcher-, Eintags-, Stein- und 
Schlammfliegen, Milben, Krebstiere, Ringel- und Strudelwürmer, Egel sowie Süß-
wasserschwämme nachgewiesen werden. Eine Übersicht gibt die Tab. 3-27. Angaben 
zum Nachweis der einzelnen Arten können der Tab. Mat. 1-35, Tab. Mat. 1-36 und 
Tab. Mat. 1-38 entnommen werden.  
 
Schutzstatus und Gefährdungseinstufung der nachgewiesenen Arten, die Verantwor-
tung Deutschlands sowie die Erhaltungszustände in der atlantischen Region und der 
besondere naturschutzfachliche Handlungsbedarf sind in Tab. 3-27 zusammengestellt. 
 
Im Rahmen der vorgenannten Untersuchungen konnte auch der neozoische Kamber-
krebs (Faxonius limosus) im Planungsraum festgestellt werden. Die Art kommt mög-
licherweise verbreitet im Gebiet vor. Unter Umständen treten auch noch weitere nicht 
einheimische Krebsarten wie der Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) auf (ver-
gleiche BLANKE 1998 sowie mündliche Mitteilung Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen vom 9.4.2019).  
 
Hinweise auf ein aktuelles Vorkommen des heimischen Edelkrebses (Astacus astacus) 
ergeben sich aus den vorliegenden Unterlagen nicht. Die Art tritt gegenwärtig nach 
NLWKN (2011) nur noch mit wenigen Populationen in isolierten Gewässerabschnitten 
auf, welche sich nicht im Planungsraum befinden. Laut BLANKE (1998) liegen alte 
Nachweise innerhalb der entsprechenden Minutenfelder der Topografischen Karte für 
den Planungsraumes vor. Diese stammen allerdings aus den Jahren 1921 bis 1940 
sowie 1971 bis 1985. Zudem ist ein Einzelnachweis mit unklarem Status nach 1985 
bekannt. Insofern dessen ungeachtet Vorkommen im Planungsraum vorhanden sein 
sollten, kann davon ausgegangen werden, dass diese auf Besatzmaßnahmen beruhen 
und es sich nicht um autochthone Vorkommen handelt (mündliche Mitteilung Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen vom 9.4.2019). Der Rückgang der Art ist nach 
NLWKN (2011) neben der fortschreitenden Verschmutzung im Rahmen der Industri-
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Leine in die Aller auftritt. Nach den Angaben des Landschaftsrahmenplanes des 
LANDKREISES HEIDEKREIS (2013) finden sich auch Hinweise auf ein vereinzeltes Vor-
kommen des Schuppenschwanzes im Bereich der Allerniederung (vergleiche SCHMIDT 
1995, KAISER et al. 2011a, 2011b). Beide Blattfußkrebsarten sind nach der Roten Liste 
Deutschlands stark gefährdet (vergleiche SIMON 2016). Eine entsprechende landeswei-
te Auflistung liegt gegenwärtig nicht vor.  
 
Keine der oben angeführten Arten ist im Sinne von § 7 BNatSchG besonders geschützt 
oder wird in den Anhängen II, IV oder V der FFH-Richtlinie geführt (siehe THEUNERT 
2015b, BFN 2019a). 
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3.4  Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie sonstige Vogelarten 
mit Bedeutung innerhalb des Planungsraumes 

 
3.4.1  Brutvögel 

 
Die nachstehenden Angaben beruhen im Wesentlichen auf den Untersuchungen zum 
Monitorings für Gebiete des Europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 von 
SCHIKORE & SCHRÖDER (2007, 2009). Darüber hinaus wurden die Ergebnisse von 
LEHMANN & THIELCKE (2016), ERZ & PRETSCHER (1974), HOMANN et al. (2017), 
KAISER et al. (2019), NLWKN (2006, 2019b), REMMER (1980, 1981), ESKUCHE 
(1971), DIERSCHKE (2017) und STRASBURGER et al. (1976), KAISER et al. (2011a, 
2011b), FISCHER & KIRCHBERGER (2017), KIRCHBERGER et al. (2020) sowie SCHMIDT 
et al. (2014, 2016) und MOLZAHN et al. (2020) ausgewertet. Dabei betreffen zahlrei-
chen der genannten Erhebungen auch Bereiche außerhalb des Planungsraumes. 
 
 

3.4.1.1  Im Standarddatenbogen genannte Arten 
 
Weitere Hinweise zu den wertbestimmenden Vogelarten des EU-Vogelschutzgebietes 
V23 können der Tab. 1-2 in Kap. 1.4 sowie der Tab. 3-37 entnommen werden. 
 
Insgesamt gibt es für 140 Vogelarten gesicherte Nachweise, die den Planungsraum zur 
Vermehrung oder zur Nahrungssuche während der Brutzeit nutzen (siehe auch Tab. 3-
39 in Kap. 3.4.1.2). Hinweise zur räumlichen Verteilung finden sich in Karte 5. 
 
Nach den Angaben von SCHIKORE & SCHRÖDER (2007, 2009) kommt der Kiebitz 
(Vanellus vanellus) häufig in den offenen Grünland-Ackerkomplexen vor. Zudem tre-
ten Wachtelkönig (Crex crex), Wachtel (Coturnix coturnix), Wiesenschafstelze (Mo-
tacilla flava) sowie Braun- und Schwarzkehlchen (Saxicola rubetra, Saxicola rubi-
cola) als Brutvögel sowie der Weißstorch (Ciconia ciconia) und Saatkrähen (Corvus 
frugilegus) als Nahrungsgast auf. 
 
In Bezug auf die Vorkommen des Kiebitzes weisen SCHIKORE & SCHRÖDER (2009) 
darauf hin, dass die Gesamtpopulation der Jahre 2007 und 2009 im Natura 2000-
Gebiet im Vergleich zu den 1990er Jahren um etwa die Hälfte abgenommen hat. 
SCHMIDT et al. (2014) weisen ebenfalls auf die anhaltende Bestandsabnahme der Art 
im gesamten Landkreis Heidekreis, aber auch innerhalb der Allerniederung hin, die 
sich auch nach dem Jahr 2000 fortgesetzt hat. 
 
Die Ergebnisse beziehungsweise Angaben zum Vorkommen des Wachtelkönigs in der 
Niederung der Aller sind nach SCHIKORE & SCHRÖDER (2007, 2009) nicht eindeutig, 
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die Bedeutung des Gebietes ist demnach bekannt und belegt. Während SCHIKORE & 
SCHRÖDER (2007) insgesamt 16 verschiedene Gesangsplätze beziehungsweise sieben 
festere Reviere im Jahr 2007 feststellen konnte, erfolgte im Jahr 2009 die Ermittlung 
von vier Revieren im südlich daran angrenzenden Bereich. SCHIKORE & SCHRÖDER 
(2009) geben an, dass im Jahr 2009 vermutlich keine erfolgreiche Reproduktion 
stattgefunden hat, wie diese bereits im Jahr 2007 für die Standorte im Mittelteil des 
Natura 2000-Gebietes vermutet, aber nicht belegt wurde (vergleiche SCHIKORE & 
SCHRÖDER 2007). Dessen ungeachtet ist das Lebensraumpotenzial der Allerniederung 
für den Wachtelkönig vergleichsweise hoch. 
 
Im Umfeld des Planungsraumes brüten laut SCHIKORE & SCHRÖDER (2007, 2009) in 
den Ortslagen Hodenhagen, Hademstorf, Essel, Marklendorf, Norddrebber und Both-
mer, Donnerhorst, Klein Häuslingen, Kirchwahlingen, Bierde, Bosse und Ahlden zahl-
reiche Paare des Weißstorches. Lediglich zwei Nistplätze befinden sich innerhalb des 
EU-Vogelschutzgebietes (Mast in Eickeloh und auf einer Campingplatzwiese bei 
Frankenfeld). In den Ortslagen Eilte, Hellberg und Bierde stehen weitere Nestunter-
lagen zur Verfügung. Gemäß SCHMIDT et al. (2014) konzentrierten sich bis in das Jahr 
2009 alle Niststandorte im Landkreis Heidekreis auf die Allerniederung, wobei in den 
Jahren danach auch einzelne Standorte abseits besiedelt wurden (siehe Abb. Mat. 1-43 
im Materialband). Demnach wurde bis in die Mitte der 1980er Jahre eine stetige 
Abnahme verzeichnet, aber seit den 1990er Jahren ein langsamer Anstieg (siehe Abb. 
Abb. Mat. 1-41 und Abb. Mat. 1-42 im Materialband). Entsprechend der Angaben von 
SCHIKORE & SCHRÖDER (2009) wurden zwischen den Jahren 2007 und 2009 insgesamt 
29 Paare der Art festgestellt, wobei 15 im nördlichen sowie jeweils sieben im mittleren 
und südlichen Bereich beobachtet wurden. Der Planungsraum verfügt für Weißstörche 
vor allem über eine Bedeutung als Nahrungsraum (siehe auch NLWKN 2006, 2019b). 
 
Bedeutend für den Planungsraum ist nach SCHIKORE & SCHRÖDER (2007, 2009) die 
erhöhte Anwesenheit und Nutzung des Bereiches durch Rot- und Schwarzmilan 
(Milvus milvus, Milvus migrans) sowie Wespenbussard (Pernis apivorus) einzelne 
Teilbereiche zur Brut. Zudem wird der Planungsraum von den aufgeführten Arten 
sowie zusätzlich vom Seeadler (Haliaeetus albicilla) 36 zur Nahrungssuche genutzt. 
Für den Seeadler geben SCHIKORE & SCHRÖDER (2009), aber auch SCHMIDT et al. 
(2014) an, dass es im Jahr 2008 zu einer erfolgreichen Neubesiedlung des Allertales 
und einer Brut gekommen ist (vergleiche NLWKN 2019b). 
 
Die Vorkommen des Schwarzspechtes (Dryocopus martius, Picus viridis) konzentrie-
ren sich nach SCHIKORE & SCHRÖDER (2007, 2009) auf die Wälder und älteren 

                                                 
36 Keine wertbestimmende Art für EU-Vogelschutzgebiet Nr. 23 nach NLWKN (2017a), jedoch besonderer 
Schutzzweck (Erhaltungsziel) für das Natura 2000-Gebiet im Aller-Leinetal (siehe Kap. 2.1 im Materialband). 
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Heckenstrukturen. Die Wälder sind sehr höhlenreich und dort kommt auch der Pirol 
(Oriolus oriolus) häufig vor. 
 
Im Waldgebiet Ahe konnte durch SCHIKORE & SCHRÖDER (2007) eine kleine 
Graureiherkolonie (Ardea cinerea) festgestellt werden, die dort seit langem existiert 
(vergleiche STRASBURGER et al. 1976). SCHMIDT et al. (2014) führen allerdings aus, 
dass diese Kolonie seit 2008 vermutlich in Folge der Ansiedlung einer anderen 
Vogelart (siehe auch NIEDERSÄCHSISCHES FORSTAMT ROTENBURG, in Vorbereitung 
2019, Übersendung per E-Mail am 18.6.2019) und des erhöhten Prädatorendruckes 
zum Beispiel auch durch den Waschbär (Procyon lotor) bisher unbesetzt bleibt und 
eine Verlagerung der Vorkommen in andere Bereiche stattgefunden hat (vergleiche 
auch SCHIKORE & SCHRÖDER 2009). SCHIKORE & SCHRÖDER (2009) geben weiter an, 
dass zwei offenbar kleinere Kolonien der Art außerhalb des zum damaligen Zeitpunkt 
untersuchten Gebietes in schlecht einsehbaren Fichtenbeständen bestehen. 
 
Ein bekanntes Brutvorkommen des Schwarzstorches (Ciconia ciconia) im Waldgebiet 
Thörenbruch konnte im Jahr 2009 durch SCHIKORE & SCHRÖDER (2009) nicht mehr 
bestätigt werden. Demnach wurden im Umfeld des nun verlassenen Nestes umfangrei-
che forstliche Maßnahmen beobachtet, welche möglicherweise ursächlich für die Auf-
gabe des Brutplatzes gewesen sein können. Es gelangen auch keine Sichtbeobach-
tungen der Art im Umfeld. Nach den Angaben des Landkreises Heidekreis (schriftli-
che Mitteilung vom 8.4.2020) sind gegenwärtig keine Horststandort des Schwarz-
storches im Planungsraum sowie im gesamten Heidekreis bekannt. Im Thörenbruch 
sind aber laut SCHIKORE & SCHRÖDER (2009) Vorkommen vom Pirol als Brutvögel 
beachtlich. 
 
In den durch Hecken bestimmten Gebieten kommen laut SCHIKORE & SCHRÖDER 
(2009) vor allem Neuntöter (Lanius collurio) und Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 
vor. 
 
Feuchtere Bereiche, Brachen und Röhrichte werden nach den Angaben von SCHIKORE 
& SCHRÖDER (2007, 2009) von Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus) und 
Wasserralle (Rallus aquaticus) besiedelt. Die zahlreichen Kleingewässer werden nach 
SCHIKORE & SCHRÖDER (2007, 2009) vor allem von recht häufigen und weitverbrei-
teten Vogelarten wie Stockente (Anas platyrhynchos) und Höckerschwan (Cygnus 
olor) besiedelt. Seltenere und anspruchsvollere Arten wie Löffel- und Knäkente (Anas 
clypeata, Anas querquedula) traten nur selten auf. Auf einer Sandbank an der Aller 
konnte der Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) festgestellt werden.  
 
Für einzelne der Arten liegen keine aktuellen Belege zur Brut aus dem Planungsraum 
vor. So gibt es für den Rotschenkel (Tringa totanus) nach SCHMIDT et al. (2014) seit 
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der Jahrtausendwende nur wenige Hinweise auf mögliche Vorkommen. Demnach 
konnte im Jahr 2007 bei Hodenhagen ein balzender Vogel beobachtet werden und 
während des Allerhochwassers im Jahr 2013 fanden sich mehrere Individuen während 
der Brutzeit im Heidekreis. SCHMIDT et al. (2014) führen weiter aus, dass noch im Jahr 
1995 drei Revierpaare an der Unteraller ermittelt werden konnten sowie einzelne Vö-
gel bei Rethem, Bosse und Häuslingen in der Eikeloher Marsch. Insgesamt musste seit 
den 1960er Jahren ein stetiger Rückgang der Art festgestellt werden. Nach SCHMIDT et 
al. (2014) ist der Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis) aktuell kein Brutvogel im 
Landkreis Heidekreis. Danach konnte lediglich im Jahr 1994 im Weihbruch bei He-
dern ein Brutversuch bei lang anhaltendem Hochwasser beobachtet werden, der jedoch 
bei ablaufenden Wasser abgebrochen wurde. Nach Angaben des NLWKN (2006) 
hingegen wurden in dem Jahr in diesem Bereiche mehrere Brutpaare ermittelt. 
 
Anhaltspunkte für eine Vermehrung von Bekassine (Gallinago gallinago) und Raub-
würger (Lanius excubitor) finden sich zuletzt aus den 1990er Jahren (vergleiche 
HOMANN et al. 2017, SCHMIDT et al. 2014, NLWKN 2006).  
 
Weitere Informationen zum Bestandstrend einzelner Arten können der Tab. Mat. 1-45 
im Materialband entnommen werden.  
 
Der Erhaltungsgrad von Weißstorch, Schwarzmilan, Rotmilan, Rohrweihe (Circus 
aeruginosus), Nachtigall, wird von SCHIKORE & SCHRÖDER (2009) für das gesamte 
Natura 2000-Gebiet und damit auch für weite Teile des Planungsraumes als „gut“ 
(Erhaltungsgrad B) angegeben. Für Wachtelkönig, Wiesenschafstelze, Braunkehlchen, 
Flussregenpfeifer und Sumpfrohrsänger wird der Erhaltungsgrad als „mittel bis 
schlecht“ bewertet (C). Nur für Mittelspecht wird ein „sehr guter“ Erhaltungsgrad (A) 
festgestellt. Für den Teilabschnitt Hodenhagen – Rethem – Ludwigslust wurden 
einzelne Arten von SCHIKORE & SCHRÖDER (2007) basierend auf den Untersuchungen 
lediglich für diesen Bereich abweichend bewertet (detaillierte Angaben siehe Kap. 1.6 
im Materialband). 
 
Schutzstatus und Gefährdungseinstufung der nachgewiesenen Arten, die Verantwor-
tung Deutschlands und der besondere naturschutzfachliche Handlungsbedarf sind in 
Tab. 3-37 zusammengestellt. Weiterführende Angaben können dem Kap. 1.6 im Mate-
rialband entnommen werden. Die Lage der Nachweise sind der Karte 5 zu entnehmen.  
 
Hinweise, in weit die in Tab. 3-37 genannten Arten auch als Durchzügler oder Gast- 
beziehungsweise Rastvögel den Planungsraum nutzen, können dem Kap. 3.4.2 ent-
nommen werden. 
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Abb. 3-1:  Avifaunistisch wertvolle Bereiche für Brutvögel (nach der Bewertung aus dem Jahr 2010) (Maßstab 1 : 125.000, eingenordet). 

© GeoBasis-DE / BKG 2019 

 Europäische Schutzgebiete  landesweite Bedeutung 

Hinweis: Bereiche mit internationaler, nationaler, regionaler, lokaler Bedeutung beziehungsweise 
mit offenen Status sind nicht vorhanden (weiterführende Angaben siehe Tab. Mat. 1-49 
im Materialband) 

(Teil)Gebietsnummer und –name: 
 

 Gebietsnummer  
(zum Teil liegen die Bereiche nur anteilig im Planungsraum; weiterführende Angaben 
siehe Tab. Mat. 1-49 im Materialband) 

 

 
Planungsraum 

Quelle:  © 2018, geodaten@NLWKN-dir.niedersachsen.de (NMU 2019a) 
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Abb. 3-2:  Empfohlene Mindestabständen zu Windenergieanlagen beziehungsweise Prüfbereiche laut NLT (2014) für den Weiß-
storch (hier ausschließlich Nahrungsgast - Maßstab 1 : 130.000, eingenordet). 

© GeoBasis-DE / BKG 2019 

 Windenergieanlage 
Quelle: Topografische Karte sowie ML (2019b). 
  

 Mindestabstand 

 Prüfbereich 

Quelle: in Anlehnung an NLT (2014) 
  

 
EU-Vogelschutzgebiet 

 
Planungsraum 

Quelle: © 2018, geodaten@NLWKN-dir.niedersachsen.de (vergleiche NMU 2019a). 
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